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Europaischer Rat: Einfuhrung einer Plastikabgabe auf européaischer Ebene

Schon seit Jahren gibt es innerhalb der EU Plane zur Besteuerung von Plastik.
Die Staats- und Regierungschefs haben sich bei der Tagung des Europaischen
Rates vom 17.07.2020 bis zum 21.07.2020 auf die Einfiihrung einer Abgabe auf
unrecycelte Verpackungsabfalle ab dem 01.01.2021 geeinigt. Vorgesehen ist ei-
ne Abgabe von 0,80 Euro pro Kilogramm Verpackungsabfall aus Kunststoff, der
nicht recycelt wird. Dabei handelt es sich um einen von den Mitgliedstaaten zu
entrichtenden nationalen Anteil, welcher der EU als Eigenmittel zuflief3t. Durch
einen entsprechenden Mechanismus soll eine Gibermafig regressive Wirkung auf
die nationalen Beitrage vermieden werden.

AnschlieRend wiirden sich die Mitgliedstaaten wohl das Geld von den Konsumen-
ten oder, was wahrscheinlicher ist, von den Produzenten wieder zuriickholen.
Plane Uber diesen Umwalzungsmechanismus sind bisher allerdings noch nicht
bekannt. Auf nationaler Ebene wurde eine Plastikabgabe zuletzt von Entwick-
lungsminister Gerd Muller in 2018 ins Gespréach gebracht. In Anbetracht der ak-
tuellen europaischen Entwicklungen sind derartige Bestrebungen jedoch zurtick-
getreten.

Hintergrund der Einfihrung ist, neben den umweltpolitischen Zielen, die Generie-
rung von Geldern zur Abfederung des Finanzierungslochs, welches durch den
Brexit zu entstehen droht.

Aktuell rechnet die EU mit 5,7 Mrd. Euro Mehreinnahmen fir die Eigenmittel. Po-
litico schatzt, dass davon ein Anteil von ca. 1,3 Mrd. Euro auf Deutschland entfal-
len wiirde.

In der Offentlichkeit wird das Thema Umweltschutz und die entsprechenden Len-
kungsinstrumente stets kontrovers diskutiert. Besonders die Industrie kritisiert die
geplante Ausgestaltung der Plastikabgabe als eher kontraproduktiv. So entstehen
bei Staaten mit schwach ausgebauter Recyclinginfrastruktur im Verhaltnis mehr
Kosten, als bei Staaten, die ohnehin schon ein fortschrittliches Recyclingsystem
haben. Damit werden Mittel entzogen, die eigentlich fir den Ausbau des Recyc-
lings gebraucht worden waren.

Daruber hinaus ist die Abgabe nicht zweckgebunden und fliel3t direkt in den
Haushalt der Europaischen Union. Die Mittel werden somit der Kreislaufwirtschaft
entzogen, ohne einen Beitrag zur Weiterentwicklung in diesem Sektor leisten zu
kénnen.

Selbst Umweltschitzer kritisieren die Konzeption der Abgabe. Eine ,Besteue-
rung“ von Plastikabféallen wird zwar grundsatzlich begrufdt, allerdings gingen die
MalRnahmen nicht weit genug.

Bundesregierung: Regierungsentwurf eines Zweiten Familienentlastungs-
gesetzes

Das Bundeskabinett hat am 29.07.2020 den Regierungsentwurf eines Zweiten
Gesetzes zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer
steuerlicher Regelungen beschlossen.
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Nach dem Gesetzentwurf wird insbesondere der zweite im Koalitionsvertrag ver-
ankerte Teilschritt zur Erhéhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrags um-
gesetzt. Zur steuerlichen Entlastung und Forderung der Familien wird das Kin-
dergeld pro Kind ab 01.01.2021 um 15 Euro pro Monat erhoht. Es betragt damit
fur das erste und zweite Kind jeweils 219 Euro, fur das dritte Kind 225 Euro und
fur das vierte und jedes weitere Kind jeweils 250 Euro. Ebenso werden die steu-
erlichen Kinderfreibetrage erhoht. Ab 2021 werden fir jedes Kind des Steuer-
pflichtigen ein Freibetrag von 2.730 Euro (bisher 2.586 Euro) fur das séchliche
Existenzminimum des Kindes sowie ein Freibetrag von 1.464 Euro (bisher 1.320
Euro) fur den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes
vom Einkommen abgezogen. Damit werden die steuerlichen Kinderfreibetrage fir
beide Elternteile ab 2021 auf insgesamt 8.388 Euro (bisher 7.812) erhoht.

AuRRerdem wird nach dem Gesetzentwurf der Einkommensteuertarif fur die Jahre
2021 und 2022 aktualisiert. Im Vorgriff auf die voraussichtlichen Ergebnisse des
fur den Herbst 2020 vorgesehenen Existenzminimumberichts wird der in den Ta-
rif integrierte Grundfreibetrag in zwei Schritten von bisher 9.408 Euro auf 9.696
Euro (2020) und 9.984 Euro (2021) angehoben. Darlber hinaus werden zum
Ausgleich der kalten Progression die Ubrigen Eckwerte des Einkommensteuerta-
rifs nach rechts verschoben.

Bundesregierung: Bescheinigungsstellen fir die steuerliche Férderung von
FuE-Projekten festgelegt

Im vergangenen Jahr hat der Gesetzgeber das Forschungszulagengesetz verab-
schiedet, welches Anfang 2020 in Kraft getreten ist. Verschiedenen Quellen zu-
folge hat nun das Bundesministerium fiir Bildung und Forschung nach einer 6f-
fentlichen Ausschreibung die Bescheinigungsstellen fiir die steuerliche For-
schungsférderung bestimmt. Den Zuschlag erhielt eine Bietergemeinschaft, be-
stehend aus dem Deutschen Zentrum fur Luft- und Raumfahrt, dem VDI Techno-
logiezentrum und der AiF Projekt GmbH. Die Bescheinigungsstellen werden in
Berlin, Bonn, Dresden und Disseldorf errichtet und dem Vernehmen nach spa-
testens im September ihre Arbeit aufnehmen. Seit dem 20.07.2020 wurden be-
reits zahlreiche Stellenanzeigen fiur die verschiedenen Standorte veroffentlicht.
Sobald die Bescheinigungsstellen ihre Arbeit aufnehmen, kdnnen die ersten An-
trage fur Forschungs- und Entwicklungsvorhaben fir das laufende Jahr gestellt
werden.

Hintergrund: Mit dem Forschungszulagengesetz wurde die steuerliche For-
schungsforderung als zweites Standbein neben der bewahrten Projektférderung
eingefihrt. Sie ist burokratiearm und ermdglicht gerade kleinen und mittelstandi-
schen Unternehmen nétige Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen. Fir die
Gewaéhrung der Forschungszulage ist ein zweistufiges Verfahren vorgesehen,
das im ersten Schritt durch die neu eingerichteten Bescheinigungsstellen und im
zweiten Schritt durch die Finanzamter durchgefuhrt wird.

Die Unternehmen stellen zuerst einen Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung
Uber die Beglnstigung des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens. Die Pri-
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fung der Voraussetzungen hierfir obliegt der Bescheinigungsstelle, die die inhalt-
liche Beurteilung Gbernimmt und dem Antragsteller eine rechtssichere Bescheini-
gung Uber das Vorliegen eines begunstigten Forschungs- und Entwicklungsvor-
habens ausstellt.

Fir den zweiten Schritt leitet diese die erteilte Bescheinigung an das zustéandige
Finanzamt weiter. Schlief3lich wird ein Viertel der fur das Forschungsprojekt noti-
gen Personalkosten bis zu einer Summe von einer Million Euro pro Wirtschafts-
jahr mit der Steuerlast des Unternehmens verrechnet. Sollte das Unternehmen
Verluste erzielen, erhélt es die Fordersumme dennoch ausgezahilt.

BMF: Veroffentlichung der aktualisierten E-Bilanz-Taxonomien 6.4

Mit BMFE-Schreiben vom 23.07.2020 wurde eine Uberarbeitete Version der Taxo-
nomien 6.3, die Taxonomie-Version 6.4 mit Stand vom 01.04.2020, zur Ubermitt-
lung der E-Bilanz verdffentlicht. Die in diesem BMF-Schreiben enthaltenen we-
sentlichen Neuerungen betreffen zum einen die atypischen stillen Gesellschaften
bzw. deren Gesellschafter sowie zum andern die verpflichtende Abgabe eines
Betriebsvermégenvergleiches in der Steuerbilanz i.S.d. § 4 Abs.1 EStG bzw. in
einer Handelsbilanz mit steuerlicher Uberleitungsrechnung.

Mit Verdffentlichung der Taxonomie-Version 6.4 wird zugleich eine Vorschau auf
die Taxonomie-Version 6.5 bereitgestellt. Die Vorschau enthéalt zwischen Wirt-
schaftsvertretern und der Finanzverwaltung abgestimmte Taxonomie-Positionen
aus handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Sicht, die eine optimierte Abbildung
fir Sachverhalte mit einer stillen Beteiligung ermdglichen sollen. Die Vorschau
bietet allen Betroffenen die Mdglichkeit, sich friihzeitig mit den geplanten Ande-
rungen auseinanderzusetzen und sich auf die Einflhrung der Taxonomie-
Paositionen im Rahmen der zurzeit in Planung befindlichen Taxonomie 6.5 (Verof-
fentlichung voraussichtlich Juni/Juli 2021) vorzubereiten. Es wird an dieser Stelle
auf das BMF-Schreiben vom 24.11.2017 zur Ubermittlungspflicht von Bilanzen
nach 8§ 5b EStG in Fallen atypisch stiller Gesellschaften verwiesen.

Der Berichtsteil ,steuerlicher Betriebsvermdgensvergleich® ist, wie im BMFE-
Schreiben vom 06.06.2018 angekiindigt, ab der Anwendung der Taxonomie 6.4
werthaltig zu Gbermitteln. Aus diesem Grund wurden die entsprechenden Taxo-
nomie-Positionen in die Mussfelder tbernommen. Begleitend hierzu wurden zu-
dem die entsprechenden ERIC-Regeln (Validierungen) in den Technischen Leit-
faden zur Taxonomie-Version 6.4 aufgenommen (vgl. unter www.esteuer.de bei
Schnittstellen zur E-Bilanz § 5b EStG). Die Ubermittlungspflicht gilt fur alle Taxo-
nomiearten, also auch fir die sog. Spezialtaxonomien (z.B. fir Banken und Ver-
sicherungen). Leider ist die entsprechende Mussfeld-Auszeichnung der Position
im GCD-Modul zur Ankiindigung versehentlich unterblieben. Sie soll in der 0.g.
Taxonomie 6.5 nachgeholt werden.

Des Weiteren werden in der Kerntaxonomie und in den Spezialtaxonomien weite-
re Positionen eingefuhrt, vor allem sog. Davon-Positionen (nicht rechnend), die
nunmehr als Unterpositionen in die Rechenregeln einbezogen wurden. Dabei
wurden auch erstmalig unterhalb der Position ,andere Anlagen, Betriebs- und
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Geschéftsausstattung® (bisher Mussfeld, jetzt Summenmussfeld) die neuen Posi-
tionen ,PKW* (Mussfeld), ,LKW* (rechnerisches Feld = Quasimussfeld), ,sonstige
Transportmittel“ (rechnerisches Feld = Quasimussfeld) und die Auffangposition
»-andere Anlagen, Betriebs- und Geschéaftsausstattung, nicht zuordenbar® einge-
fugt. Insoweit muss mit der Anwendung der Taxonomie 6.4 das bisherige Map-
ping von der Oberposition auf die Unterpositionen wegen des einzigen Mussfel-
des ,PKW* umgestellt werden.

Vorsorglich wurde auf Grund des Entwurfes eines Gesetzes zur Umsetzung der
Anti-Steuervermeidungsrichtlinie eine neue Position ,nicht abziehbare Betriebs-
ausgaben nach § 4k EStG" fur Rechtsformen EU und PG (Mussfeld) in der Taxo-
nomie 6.4 aufgenommen.

Die vorgenannten Anderungen betreffen alle Taxonomiearten, z.B. auch die Spe-
zialtaxonomien.

Bei der Bankentaxonomie, unter deren Anwendung auch Leasinggesellschaften
fallen, ist nunmehr im HGB-Anlagenspiegel und auch im steuerlichen Anlagen-
spiegel unter der Position 10a. das Leasingvermdgen aufgenommen worden.
Bisher gab es dort eine Liicke beim Anlagenspiegel gem. Jahresabschlussbericht
(HGB) und der elektronischen Abgabe des HGB-Anlagenspiegels im Rahmen der
E-Bilanz, die jetzt geschlossen wurde.

Weitere Anderungen kénnen dem Anderungsnachweis zum Taxonomie-Update
2020 (Taxonomie 6.4) entnommen werden.

Grundsatzlich sind die aktualisierten Taxonomien fir die Bilanzen der Wirt-
schaftsjahre zu verwenden, welche nach dem 31.12.2020 beginnen (Wirtschafts-
jahre 2021 oder 2021/2022). Sie kénnen aber auch schon fir das Wirtschaftsjahr
2020 oder 2020/2021 verwendet werden.

Die aktualisierten Taxonomien kdnnen bei www.esteuer.de unter den Schnittstel-
len zur E-Bilanz § 5b EStG abgerufen werden. Sie sollen voraussichtlich ab No-
vember 2020 fur Testfalle und ab Mai 2021 fir Echtféalle zur Verfiigung stehen.

Landerfinanzministerien: Verlangerte Frist fir Umstellung von Registrier-
kassen in fast allen Bundeslandern

Vor zwei Wochen hatten wir dartiber informiert, dass mehrere Landesfinanzmini-
sterien Erlasse veroffentlicht haben, um die Nichtbeanstandungsregelung zur
Kassensicherung bis 31.03.2021 zu verlangern (vgl. TAX WEEKLY # 27/2020).
Voraussetzung ist u.a., dass der Unternehmer nachweislich die entsprechenden
TSE-Module rechtzeitig bis zum 30.09.2020 bestellt oder in Auftrag gegeben hat
oder aber bei einer cloud-basierten TSE-LOsung diese noch nicht verfligbar ist.

Inzwischen haben sich fast alle Landesfinanzministerien — mit Ausnahme der
Freien Hansestadt Bremen — diesem Vorgehen angeschlossen. Jedoch ist dort
wohl ein individueller Antrag nach § 148 AO maglich.

Es bleibt weiterhin abzuwarten, ob und wie das BMF auf diese Vorgehensweisen
der Bundeslander reagiert.
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BFH: Vorsteuerabzug aus Kosten eines an den Arbeitgeber vermieteten
Home-Offices

Mit Urteil vom 07.05.2020 (V_R 1/18) hat der BFH zum Recht auf Vorsteuerabzug
und dem damit verbundenen direkten und unmittelbaren Zusammenhang zwi-
schen Eingangs- und Ausgangsleistungen entschieden.

Die Klager waren Eigenttiimer eines Gebaudes und vermieteten eine Einlieger-
wohnung im Erdgeschoss (Buro, Besprechungsraum, Kiiche und Bad/WC) um-
satzsteuerpflichtig als Home-Office an den Arbeitgeber eines der Klager. Die Kl&-
ger renovierten das Home-Office, bezogen hierfir Handwerkerleistungen, von
denen 25.780 Euro auf die Renovierung des Badezimmers entfielen und machten
die hierauf entfallende Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend. Das Finanzamt ord-
nete die gesamten Aufwendungen fir das Badezimmer dem privaten Bereich zu
und erkannte die hierauf entfallenden Vorsteuerbetrage nicht an. Es begriindete
seine Auffassung damit, dass das Badezimmer aufgrund seiner gehobenen Aus-
stattung mit Dusche und Badewanne dem privaten Bereich im Sinne des § 12
Nr. 1 EStG zuzuordnen sein. Das Finanzgericht gab der Klage teilweise statt: Im
Wege der Schatzung ermittelte es einen Betrag fur die Anschaffung eines ange-
messenen WCs sowie den Kostenanteil aus der Badrenovierung — ausgehend
von dem fir die Nutzung als Toilette erforderlichen Flachenanteil — und gewahrte
den Vorsteuerabzug aus diesen Kosten.

Der BFH wies die Revision der Klager, welche weiterhin einen umfassenden Vor-
steuerabzug begehrten, zurlick. Gegen die umsatzsteuerrechtliche Anerkennung
einer derartigen Vermietung durch die Klager zum Zwecke einer Riickuberlas-
sung fir eine berufliche Nutzung als Home-Office bestlinden grundsétzlich keine
Bedenken. Vermietet ein Arbeitnehmer eine Einliegerwohnung als Home-Office
an seinen Arbeitgeber fiir dessen unternehmerische Zwecke, kann er grundsatz-
lich die ihm fiir Renovierungsaufwendungen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer
als Vorsteuer steuermindernd geltend machen.

Fur die Zurechnung einer Eingangsleistung zu der unternehmerischen Tatigkeit
des Steuerpflichtigen muss ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwi-
schen Eingangs- und Ausgangsumsatz vorliegen, was nach standiger Recht-
sprechung des BFH voraussetzt, dass die Aufwendungen zu den Kostenelemen-
ten der zum Abzug berechtigenden Ausgangsumsétze gehoéren. Geschaftsgrund-
lage der Vermietung an den Arbeitgeber sei die Riickiberlassung durch den Ar-
beitgeber fir dienstliche Zwecke gewesen; bei einer Birotatigkeit kann sich die
berufliche Nutzung auch auf einen Sanitéarraum erstrecken. Nichts spreche aber
dafir, dass der Arbeitgeber in einem solchen Fall Raumlichkeiten anmietet, um
seinem Arbeitnehmer die — dienstlich veranlasste — Nutzung einer Dusche und
Badewanne zu ermdglichen. Ferner sei die Miete fur das Home-Office trotz der
umfassenden Renovierung des Badezimmers nicht erhéht worden. Hieraus
schliel3t der BFH, dass der streitige Teil der Aufwendungen fir die Badezimmer-
renovierung gerade nicht zu den Kostenelementen der Umsétze aus der Vermie-
tung an den Arbeitgeber gehore und dies vielmehr den privaten Charakter dieses
Aufwands unterstreiche.
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Vor dem aktuellen Hintergrund erscheint die Entscheidung des BFH im Hinblick
auf die umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Vermietung von Home-Office
Flachen begriflRenswert. Die rechtliche Begrindung der Beschrénkung des Vor-
steuerabzuges erscheint jedoch dem Einzelfall geschuldet gewesen zu sein: Der
BFH war, insbesondere aus umsatzsteuerrechtlichen Griinden — wirksame Aus-
tibung einer Teiloption — gehindert, die Flachenanteile fir die Dusche und Bade-
wanne aus der Vermietung auszugrenzen. Um die sich aus den ertragsteuerli-
chen Erwagungen des Finanzgerichts ergebenden Konsequenzen aufrecht zu
erhalten, scheint er deswegen umsatzsteuerrechtlich den Weg tber die Zuord-
nung von Eingangsleistungen zu Ausgangsumsatzen gewahlt zu haben.

BFH: Keine Masseverbindlichkeit bei vorlaufiger Eigenverwaltung

Wahrend der BFH zuletzt die Unterschiede der verschiedenen Insolvenzverfah-
ren und deren Auswirkungen auf den Fortbestand der Organschaft klargestellt
hat (vgl. TAX WEEKLY # 08/2020), nahm er nun in seinem Urteil vom 07.05.2020
(V_R 14/19) zu den Auswirkungen der vorlaufigen Eigenverwaltung auf die Be-
handlung von Steueranspriichen als Insolvenzforderung bzw. Masseverbindlich-
keit Stellung.

Die Parteien stritten um die Begleichung einer Umsatzsteuerzahllast fir den Mo-
nat Februar 2017, wobei die Steuer- und Insolvenzschuldnerin seit Dezember
2016 der vorlaufigen Eigenverwaltung unterlag und im September 2017 das In-
solvenzverfahren in Eigenverwaltung eréffnet wurde.

Der Umsatzsteueranspruch flr einen Besteuerungszeitraum, in dem der Unter-
nehmer einem Eréffnungsverfahren mit vorlaufiger Eigenverwaltung nach 8§ 270a
InsO unterliegt, ist nach Auffassung des BFH weder nach § 55 Abs. 2 InsO noch
nach § 55 Abs. 4 InsO eine Masseverbindlichkeit — insoweit fehlt es an der Be-
stellung eines vorlaufigen Insolvenzverwalters. Eine analoge Anwendung dieser
Vorschriften komme aufgrund der Unterschiede zwischen einem Eréffnungsver-
fahren mit einem vorlaufigen Insolvenzverwalter und einem in vorlaufiger Eigen-
verwaltung ebenfalls nicht in Betracht.

Der vorlaufige Insolvenzverwalter Ube zugewiesene Amtsbefugnisse aus und be-
grinde daher Masseverbindlichkeiten, wahrend dem Insolvenzschuldner im vor-
laufigen Eigenverwaltungsverfahren die Verwaltungs- und Verfligungsbefugnisse
Uber sein Vermdgen weiterhin aus eigenem Recht zustehen. Andert somit der auf
Eroffnung in Eigenverwaltung gerichtete Antrag nichts daran, dass der Schuldner
aus eigenem Recht handelt, ist dieser Antrag auch fir die insolvenzrechtliche
Einordnung der bis zur Verfahrenser6ffnung begrindeten Vermdgensanspriche
als Insolvenzforderung gem. § 38 InsO ohne Bedeutung. Daher gilt in Bezug auf
die insolvenzrechtliche Einordnung fir die nach einer derartigen Antragstellung
begriindeten Vermoégensanspriiche (vorliegend aus § 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG)
dasselbe wie vor der Antragstellung. Letztlich versagte der BFH damit dem Fi-
nanzamt, den streitigen Umsatzsteueranspruch als vorab zu befriedigende Mas-
severbindlichkeit im Sinne des § 53 InsO geltend zu machen.
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Alle am 30.07.2020 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (V)

Aktenzeichen

Entscheidungs-
datum

Stichwort

Keine Grunderwerbsteuer fiir den Erwerb von Zubehér; Bestimmtheit des gesetz-

Il B 54/19 03.06.2020 lichen Richters

VR 1/18 07.05.2020 Vorsteuergbzug fur die Badrenovierung eines an den Arbeitgeber vermieteten
—_— Home-Office

VR 14/19 07.05.2020 Keine Masseverbindlichkeit bei vorlaufiger Eigenverwaltung

VIR 54/17 28.04.2020 Keine Ste_uerf:rmaﬁigungen nach § 35a E§tG bei Anwendung des gesonderten
— Steuertarifs fir Einkunfte aus Kapitalvermdgen

Il R 66/18 19.02.2020 Kindergeld; Zuordnung der Ausschlussfrist des § 66 Abs. 3 EStG zum Festset-
EEE— zungsverfahren

IR 70/18 19.02.2020 Kindergeld; Abrechnungsbescheid durch Einspruchsentscheidung tiber Héhe des

Auszahlungsanspruchs

Alle am 30.07.2020 verdffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen Stichwort

Entscheidungs-

datum

VIl S 23/20

AdY 09.07.2020 Pfandung der Corona-Soforthilfe ist unzuléssig

IX B 116/19 26.05.2020 Grl_mds_atzllche Bedeutung; Umfang der Sachaufklarungspflicht; richterliche Hin-
— weispflicht

X1 B 105/19 18.05.2020 Anforderungen an die zur Ausiibung des Rechts auf Vorsteuerabzug erforderli-
— che Rechnung

VR 19/19 07.05.2020 Ir?hal_tsglei_ch mit BEH-Besch_luss vom 07.05.2020 V R 14/19 - Keine Massever-
— bindlichkeit bei vorlaufiger Eigenverwaltung

Il R 33/18 28.04.2020 Wiedereinsetzung in die Revisionsbegriindungsfrist

VIS 9/19 20.04.2020 Aufgabe eines landwirtschaftlichen Betriebs durch Ubertragung samtlicher land-
(PKH) o wirtschaftlicher Nutzflachen - Abgrenzung zur Betriebsverkleinerung

IR 18/19 Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 19.2.2020 Il R 66/18 - Kin-
Il R 38/19 19.02.2020 dergeld; Zuordnung der Ausschlussfrist des § 66 Abs. 3 EStG zum Festset-

Il R 26/19 zungsverfahren
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Europaischer Rat
Briissel, den 21. Juli 2020

(OR. en)
EUCO 10/20
CO EUR 8
CONCL 4
VERMERK
Absender: Generalsekretariat des Rates
Empfanger: Delegationen
Betr.: Aulerordentliche Tagung des Europaischen Rates (17., 18., 19., 20. und

21. Juli 2020)
— Schlussfolgerungen

Die Delegationen erhalten anbei die vom Europdischen Rat auf der obengenannten Tagung

angenommenen Schlussfolgerungen.
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Europa betrauert den Verlust von Menschenleben durch die COVID-19-Pandemie, und der
Europdische Rat spricht den Opfern und ihren Familien sein tief empfundenes Mitgefiihl aus. Da
die Europderinnen und Europder sich im tdglichen Leben weiterhin mit auflergewéhnlichen
Herausforderungen und mit Unsicherheit konfrontiert sehen, werden alle unsere Bemiihungen auch
kiinftig darauf ausgerichtet sein, die Biirgerinnen und Biirger zu schiitzen und die Krise zu

tiberwinden.

Die COVID-19-Krise stellt Europa vor eine historische Herausforderung. Die EU und ihre
Mitgliedstaaten mussten Sofortmafsnahmen ergreifen, um die Gesundheit der Bevélkerung zu
schiitzen und einen Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern. Die akute Gesundheitskrise
lassen wir allmdhlich hinter uns. Zwar ist in Bezug auf die Gesundheitslage weiterhin duferste
Wachsamkeit geboten, doch verlagert sich der Schwerpunkt nun auf die Einddmmung des
soziookonomischen Schadens. Dies erfordert beispiellose Anstrengungen und einen innovativen
Ansatz zur Forderung der Konvergenz, der Resilienz und des Wandels in der Europdischen Union.
Auf Ersuchen der Staats- und Regierungschefs hat die Kommission Ende Mai ein sehr
weitreichendes Paket vorgelegt, in dem der kiinftige mehrjdhrige Finanzrahmen (MFR) und
spezifische Aufbaumafinahmen im Rahmen von ,, Next Generation EU* (NGEU) miteinander

verkniipft werden.

Ausgehend von den umfangreichen Konsultationen auf Ebene des Prdsidenten des Europdischen
Rates und der im Rat geleisteten Arbeit stellen die Schlussfolgerungen eine ausgewogene Losung
dar, die den Interessen und Standpunkten aller Mitgliedstaaten Rechnung trigt. Es handelt sich um
ein ehrgeiziges und umfassendes Paket, das den herkémmlichen MFR mit aufserordentlichen
Aufbaumafinahmen verbindet, um die Auswirkungen einer beispiellosen Krise im besten Interesse

der EU zu bewiltigen.

NGEU und MFR bilden eine Einheit. Wir brauchen die Aufbaumafinahmen als rasche und
wirksame Antwort auf eine voriibergehende Herausforderung, doch werden sie nur dann zu dem
gewiinschten Ergebnis fiihren und nachhaltig sein, wenn sie mit dem herkommlichen MFR — der
unsere Haushaltspolitik seit 1988 prdgt und eine langfristige Perspektive bietet — verkniipft werden

und mit diesem in Einklang stehen.
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Der erste Teil dieser Schlussfolgerungen befasst sich mit den Aufbaumafinahmen, die umfangreich,
zielgerichtet und zeitlich begrenzt sind. Umfangreich, da die Krise weitreichende Folgen hat.
Zielgerichtet, da sie auf diejenigen Regionen und Sektoren ausgerichtet sein miissen, die von der
Krise am schwersten getroffen wurden. Zeitlich begrenzt, da der MFR und die fiir ihn geltenden
Regeln weiterhin den grundlegenden Rahmen fiir die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug
der Union bilden. Die zusdtzlichen Mittel, die durch die Anleihen der EU generiert werden, werden
tiber die Instrumente und Programme des MFR als Finanzhilfen und Darlehen vergeben. Auf diese
Weise werden Einheitlichkeit und Kohdrenz gewdhrleistet. Sowohl NGEU als auch der MFR
werden dazu beitragen, die EU mittels ihrer wichtigsten politischen Strategien, insbesondere des

europdischen Griinen Deals, der digitalen Revolution und der Resilienz, umzugestalten.

Der zweite Teil befasst sich mit dem MFR 2021-2027. Der Ansatz beruht auf dem Vorschlag vom
Februar, der als Reaktion auf die COVID-19-Krise und mit Blick auf die NGEU-MafSnahmen

angepasst wurde.

I. LNEXT GENERATION EU*

Al. Aufgrund der aulergewdhnlichen wirtschaftlichen und sozialen Lage in Folge der
COVID-19-Krise sind auBlerordentliche Maflnahmen zur Stirkung des Aufschwungs und der

Resilienz der Volkswirtschaften erforderlich.

A2. Der Aufbauplan fiir Europa erfordert massive 6ffentliche und private Investitionen auf
europdischer Ebene, um die Union auf den Weg zu nachhaltiger und robuster Erholung zu
bringen, Arbeitsplétze zu schaffen, die durch die COVID-19-Pandemie verursachten
unmittelbaren Schiden zu beheben und gleichzeitig die Prioritidten der Union im Hinblick auf
die griine und digitale Wende voranzubringen. Der durch NGEU verstarkte MFR wird das

wichtigste europdische Instrument hierfiir sein.

A3. Um die Union mit den erforderlichen Mitteln zur Bewiltigung der Herausforderungen infolge
der COVID-19-Pandemie auszustatten, wird die Kommission erméchtigt, im Namen der
Union Mittel an den Kapitalmérkten aufzunehmen. Die Ertrage werden im Einklang mit

NGEU auf Unionsprogramme iibertragen.

EUCO 10/20 2
DE





A4.

AS.

A6.

AT.

A8.

A9.

Schlussfolgerungen — 17., 18., 19., 20. und 21. Juli 2020

Da NGEU eine auBBergewohnliche Reaktion auf diese voriibergehenden, aber extremen
Umstdnde darstellt, sind die der Kommission iibertragenen Befugnisse zur Mittelaufnahme

hinsichtlich Hohe, Dauer und Umfang klar begrenzt.

Fiir NGEU wird die Kommission im Eigenmittelbeschluss erméchtigt, im Namen der Union
Mittel bis zu einem Betrag von 750 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 an den Kapitalmirkten
aufzunehmen; die Aufnahme neuer Nettomittel wird spitestens Ende 2026 eingestellt. Die
Union verwendet die an den Kapitalmérkten aufgenommenen Mittel fiir die Bewéltigung der

Folgen der COVID-19-KTrise.

Die aufgenommenen Mittel diirfen fiir Darlehen von bis zu 360 Mrd. EUR zu Preisen von

2018 und fiir Ausgaben von bis zu 390 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 verwendet werden.

Die Riickzahlung wird im Einklang mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsfiihrung so geplant, dass bis zum 31. Dezember 2058 eine stetige und vorhersehbare
Verringerung der Verbindlichkeiten gewihrleistet ist. Betrdge, die nicht wie vorgesehen fiir
Zinszahlungen verwendet wurden, werden unter Beachtung eines Mindestbetrags fiir
vorzeitige Riickzahlungen vor Ablauf des MFR 2021-2027 verwendet und konnen iiber diesen

Betrag hinaus angehoben werden, sofern neue Eigenmittel eingefiihrt worden sind.

Die von der Union in einem bestimmten Jahr fiir die Riickzahlung des Kapitalbetrags zu
entrichtenden Betriage diirfen 7,5 % des Hochstbetrags von 390 Mrd. EUR fiir Ausgaben nicht

ibersteigen.

Die Eigenmittelobergrenzen werden ausschlieBlich zur Deckung aller Verbindlichkeiten der
Union, die sich aus der Mittelaufnahme zur Bewiltigung der Folgen der COVID-19-Krise
ergeben, voriibergehend um 0,6 Prozentpunkte aufgestockt, bis alle diese Verbindlichkeiten

nicht mehr bestehen, langstens jedoch bis zum 31. Dezember 2058.
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Im Beschluss des Rates iiber das Eigenmittelsystem der Europdischen Union werden in Bezug
auf die Finanzierung von NGEU die Fille prézisiert, in denen die Kommission vorldufig mehr
Mittel von den Mitgliedstaaten abrufen kann, als es ihrem jeweiligen Anteil entspricht, ohne
dass sich die endgiiltigen Verbindlichkeiten der Mitgliedstaaten erhdhen; zudem werden darin
die Bedingungen hierfiir festgelegt. Auch wird darin festgelegt, dass solche Beitrige
unverziiglich ausgeglichen werden, und zwar im Einklang mit dem geltenden Rechtsrahmen
fiir den EU-Haushalt und somit auf Grundlage der jeweiligen geltenden BNE-Schliissel,

unbeschadet sonstiger Eigenmittel und sonstiger Einnahmen.

Bevor sie solche Mittel abruft, deckt die Kommission diesen Bedarf durch aktive
Barmittelverwaltung und erforderlichenfalls durch Riickgriff auf kurzfristige Finanzierungen
iiber die Kapitalmarkte gemal ihrer diversifizierten Finanzierungsstrategie, unter Beachtung
der im Eigenmittelbeschluss gesetzten Grenzen. Erst wenn mit solchen Maflnahmen nicht die
erforderliche Liquiditit erreicht wiirde, konnte die Kommission vorldufig mehr Mittel von
den Mitgliedstaaten als letzte Reserve abrufen. Der Betrag der zusétzlichen Mittel, der unter
diesen Umstédnden jéhrlich von einem Mitgliedstaat abgerufen werden kann, wird
anteilsméBig erhoben und ist in jedem Fall auf seinen Anteil an der voriibergehend

aufgestockten Eigenmittelobergrenze, d. h. auf 0,6 % seines BNE, begrenzt.

Die iiber den Haushalt fiir Ausgaben bereitgestellten NGEU-Betrége stellen externe
zweckgebundene Einnahmen dar. Die Haushaltsbehorde iibt eine politische Kontrolle aus, die
vom Europiischen Parlament, vom Rat und von der Kommission einvernehmlich festzulegen

1st.

Angesichts der Notwendigkeit eines raschen Einsatzes der Aufbauhilfe ist es wichtig, die
richtigen Voraussetzungen fiir die ziigige Umsetzung von Investitionsvorhaben, insbesondere
im Infrastrukturbereich, zu schaffen. Die Kommission wird ersucht, vor der Oktobertagung
des Europdischen Rates Vorschldge zu unterbreiten, wie die Verfahren in den Mitgliedstaaten

beschleunigt und vereinfacht werden konnen.

Rechtliche Verpflichtungen fiir ein mittels NGEU aufgestocktes Programm miissen bis zum
31. Dezember 2023 eingegangen werden. Entsprechende Zahlungen werden bis zum

31. Dezember 2026 geleistet.
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A14. Die NGEU-Betrige fiir die einzelnen Programme werden wie folgt festgesetzt:

) Aufbau- und Resilienzfazilitét:

davon Darlehen:
davon Finanzhilfen:
. ReactEU:
. Horizont Europa:
. InvestEU:

. Entwicklung des landlichen Raums:
o Fonds fiir einen gerechten Ubergang:

rescEU:

e Insgesamt:

Aufbau- und Resilienzfazilitdt

19., 20. und 21. Juli 2020

672,5 Mrd. EUR
360 Mrd. EUR
312,5 Mrd. EUR
47,5 Mrd. EUR
5 Mrd. EUR

5,6 Mrd. EUR
7,5 Mrd. EUR
10 Mrd. EUR
1,9 Mrd. EUR
750 Mrd. EUR

A1S5. 70 % der durch die Aufbau- und Resilienzfazilitit bereitgestellten Finanzhilfen sind in den

Jahren 2021 und 2022 zu binden. Die restlichen 30 % sind bis Ende 2023 vollstandig zu

binden. In der Regel wird das Darlehensvolumen fiir jeden Mitgliedstaat 6,8 % seines BNE

nicht libersteigen.

A16. Der Zuweisungsschliissel fiir die Aufbau- und Resilienzfazilitét fiir die Jahre 2021-2022 wird

gemil dem Vorschlag der Kommission festgelegt. Im Zuweisungsschliissel fiir das Jahr 2023

wird das Kriterium der Arbeitslosigkeit im Zeitraum 2015-2019 zu gleichen Teilen durch den

im Verlauf des Jahres 2020 festgestellten realen BIP-Verlust und den im Zeitraum 2020-2021

festgestellten kumulierten realen BIP-Verlust ersetzt, die bis zum 30. Juni 2022 berechnet

werden.

A17. Die Vorfinanzierung fiir die Aufbau- und Resilienzfazilitit wird im Jahr 2021 geleistet und

betragt 10 %.

A18. Die Mitgliedstaaten erstellen nationale Aufbau- und Resilienzpline, in denen die Reform- und

Investitionsagenda fiir den betreffenden Mitgliedstaat fiir die Jahre 2021-2023 dargelegt ist.

Die Pline werden 2022 {iberpriift und erforderlichenfalls angepasst, um der endgiiltigen

Mittelzuweisung fiir 2023 Rechnung zu tragen.
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A19. Die Aufbau- und Resilienzpléne sind von der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach
ihrer Vorlage zu bewerten. Die Kriterien Ubereinstimmung mit den linderspezifischen
Empfehlungen sowie Stiarkung des Wachstumspotenzials, Schaffung von Arbeitsplétzen und
wirtschaftliche und soziale Resilienz des Mitgliedstaats miissen die hochste Punktzahl bei der
Bewertung erhalten. Ein wirksamer Beitrag zur griinen und digitalen Wende ist ebenfalls

Voraussetzung fiir eine positive Bewertung.

Die Bewertung der Aufbau- und Resilienzpldne ist vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission im Wege eines Durchfiihrungsrechtsakts zu billigen, wobei der

Rat anstrebt, diesen innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage des Vorschlags zu erlassen.

Voraussetzung fiir die positive Bewertung der Zahlungsantriage ist eine zufriedenstellende

Erfiillung der einschldgigen Etappenziele und Zielvorgaben.

Die Kommission holt die Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses zur
zufriedenstellenden Erfiillung der einschlidgigen Etappenziele und Zielvorgaben ein. Der
Wirtschafts- und Finanzausschuss wird sich um einen Konsens bemiihen. Sollte
ausnahmsweise ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Auffassung sein, dass schwerwiegende
Abweichungen von der zufriedenstellenden Erfiillung der einschldgigen Etappenziele und
Zielvorgaben vorliegen, konnen sie den Priasidenten des Européischen Rates ersuchen, den

Europiischen Rat auf dessen niachster Tagung mit der Angelegenheit zu befassen.

Die Kommission erldsst einen Beschluss liber die Bewertung der zufriedenstellenden
Erflillung der einschldgigen Etappenziele und Zielvorgaben und iiber die Genehmigung der

Zahlungen im Einklang mit dem Priifverfahren.

Wird der Europédische Rat mit der Angelegenheit befasst, so trifft die Kommission keine
Entscheidung iiber die zufriedenstellende Erfiillung der Etappenziele und Zielvorgaben und
iiber die Genehmigung der Zahlungen, bis der Européische Rat die Angelegenheit auf seiner
ndchsten Tagung eingehend erortert hat. Dieses Verfahren ist in der Regel innerhalb von drei
Monaten, nachdem die Kommission den Wirtschafts- und Finanzausschuss um
Stellungnahme ersucht hat, abzuschlieen. Das Verfahren steht im Einklang mit

Artikel 17 EUV und Artikel 317 AEUV.
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ReactEU

A20. Ungeachtet der Regeln fiir die Deckelung und Umverteilung kommen zusétzliche

Zuweisungen zur Anwendung; zur Unterstlitzung der wichtigsten Sektoren, die entscheidend
sein werden, wenn es darum geht, in bestimmten Mitgliedstaaten die Grundlage fiir eine
robuste Erholung nach der COVID-19-Pandemie zu schaffen, werden liber ReactEU die
folgenden zusitzlichen Zuweisungen bereitgestellt: Luxemburg (100 Mio. EUR);

Malta (50 Mio. EUR).

Klimaziel

A21.

II.

A22.

A23.

A24.

KlimaschutzmaBnahmen werden in den Strategien und Programmen, die iiber den MFR und
NGEU finanziert werden, durchgéngig berticksichtigt. Fiir den Gesamtbetrag der Ausgaben
aus dem MFR und NGEU wird ein Gesamtklimaziel von 30 % gelten, das sich in
angemessenen Zielen in den sektoralen Rechtsvorschriften niederschlagen wird. Bei beiden
muss das Ziel einer klimaneutralen EU bis 2050 eingehalten werden, und beide miissen zur
Verwirklichung der neuen Klimaziele der Union fiir das Jahr 2030, die bis zum Jahresende
aktualisiert werden, beitragen. Grundsétzlich sollten alle Ausgaben der EU mit den Zielen des

Ubereinkommens von Paris vereinbar sein.

MFR 2021-2027

Der Entwurf der Schlussfolgerungen des Europdischen Rates vom Februar 2020 (Dokument
5846/20) bildet die Grundlage fiir den Gesamtkompromiss. Dieser Entwurf spiegelte die
Diskussionen wider, die {iber viele Monate gefiihrt wurden. In Anbetracht der
COVID-19-Krise und der im Rahmen von NGEU ergriffenen Maflnahmen wurden einige

Anderungen vorgenommen, die im Anhang zu diesem Dokument wiedergegeben sind.

Der Gesamtbetrag fiir Mittel fiir Verpflichtungen betrdgt 1 074,3 Mrd. EUR. Dieser Betrag ist
etwas niedriger als der vom Februar. Dies ist vor dem Hintergrund der im ersten Teil dieses

Dokuments dargelegten ehrgeizigen europdischen Autbaubestrebungen zu sehen.

Die finanziellen Interessen der Union sind im Einklang mit den in den Vertrdgen der Union
verankerten allgemeinen Grundsdtzen, und insbesondere im Einklang mit den Werten geméf
Artikel 2 EUV, zu schiitzen.

Der Europdische Rat unterstreicht die Bedeutung, die dem Schutz der finanziellen Interessen
der Union zukommt. Der Europédische Rat unterstreicht die Bedeutung, die der Achtung der

Rechtsstaatlichkeit zukommt.
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Die Mittelzuweisungen fiir rescEU belaufen sich auf 1,1 Mrd. EUR. Im Einklang mit dem
Vorschlag der Kommission fiir die Reaktion auf COVID-19 werden die Mittel fiir das
Gesundheitsprogramm auf 1,7 Mrd. EUR aufgestockt.

Sonderinstrumente auflerhalb der Obergrenzen werden um 5 Mrd. EUR aufgestockt. Diese
5 Mrd. EUR werden fiir eine neue besondere Reserve fiir die Anpassung an den Brexit
verwendet, die eingerichtet werden soll, um unvorhergesehenen und nachteiligen

Auswirkungen in den am schwersten betroffenen Mitgliedstaaten und Sektoren zu begegnen.

Mit dem Vorschlag vom Februar wurde eine Reihe von Flexibilitdtsmanahmen in den
Bereichen Kohision und Landwirtschaft eingefiihrt. In Anbetracht der Auswirkungen der
COVID-19-Krise wurde ein zweites Flexibilitdtspaket in Bezug auf die
Durchfiihrungsbestimmungen im Rahmen der Kohésionspolitik und der GAP sowie die

thematische Konzentration der EFRE-Unterstiitzung aufgenommen.

In Bezug auf die Eigenmittel der EU wird die Obergrenze der Union zur Deckung der
jéhrlichen Mittel fiir Zahlungen auf 1,40 % des BNE aller Mitgliedstaaten festgesetzt; der
Gesamtbetrag der jéhrlichen Mittel fiir Verpflichtungen darf 1,46 % der Summe des BNE
aller Mitgliedstaaten nicht {ibersteigen.

Die Union wird in den kommenden Jahren auf eine Reform des Systems der Eigenmittel
hinarbeiten und neue Eigenmittel einfiihren. In einem ersten Schritt wird eine neue
Eigenmittelquelle eingefiihrt, die auf nicht recycelten Kunststoffabfillen beruhen und ab dem
1. Januar 2021 gelten wird. Als Grundlage fiir zusétzliche Eigenmittel wird die Kommission
im ersten HalbJahr 2021 Vorschlédge fiir ein CO, -Grenzausgleichssystem und fiir eine
Digitalabgabe vorlegen, damit diese spatestens zum 1. Januar 2023 eingefiihrt werden
konnen. Im gleichen Sinne wird die Kommission einen Vorschlag fiir ein iiberarbeitetes
Emissionshandelssystem (EHS) vorlegen, das moglicherweise auf den Luft- und Seeverkehr
ausgeweitet wird. SchlieBlich wird die Union im Laufe des ndchsten MFR auf die Einfiihrung
anderer Eigenmittel hinarbeiten, zu denen auch eine Finanztransaktionssteuer gehoren kann.
Die Einnahmen aus den nach 2021 eingefiihrten neuen Eigenmittelquellen werden fiir die

vorzeitige Riickzahlung der NGEU-Mittelaufnahme verwendet.

Fiir den Zeitraum 2021-2027 wird der jdhrliche BNE-basierte Beitrag Ddnemarks,
Deutschlands, der Niederlande, Osterreichs und Schwedens durch Pauschalkorrekturen
ermafigt. Die betreffenden Mitgliedstaaten erhalten eine BruttoermaBigung ihrer jéhrlichen
BNE-basierten Beitrdge. Diese Bruttoerméfigungen werden von allen Mitgliedstaaten

entsprechend ihrem BNE finanziert.
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III. UBERGANG

A31. Gegeniiber dem MFR 2014-2020 gibt es keine Anderungen. Die beiden Investitionsinitiativen
zur Bewiltigung der Coronavirus-Krise sind weiterhin wichtige Bestandteile unserer
kurzfristigen Reaktion auf die Krise. Angesichts der auBBergewohnlichen Umstdnde sollten
einschldgige Mallnahmen, die seit dem 1. Februar 2020 eingeleitet wurden, im Rahmen von
ReactEU und der Aufbau- und Resilienzfazilitit gefordert werden kdnnen, sofern mit ihnen

die Ziele des jeweiligen Programms verfolgt werden.

IV. WEITERES VORGEHEN

A32. Der Rat wird ersucht, Verhandlungen mit dem Européischen Parlament aufzunehmen, um
sicherzustellen, dass die Arbeiten an allen Rechtsakten im Einklang mit der jeweiligen
Rechtsgrundlage duBerst vordringlich abgeschlossen werden, damit gewéhrleistet ist, dass die

EU auf die Krise reagieren kann.

A33. Gleich nach der Annahme des Eigenmittelbeschlusses werden die Mitgliedstaaten diesen so
bald wie mdglich im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften

billigen.
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ANLAGE

I. HORIZONTAL

1. Der neue Mehrjdhrige Finanzrahmen (MFR) umfasst die sieben Jahre von 2021 bis 2027.
Der Haushaltsplan wird es der Européischen Union gestatten, auf derzeitige und kiinftige
Herausforderungen zu reagieren und ihre politischen Prioritdten im Lichte der Agenda von
Bratislava und der Erkldrungen von Rom und Sibiu sowie der Strategischen Agenda fiir
2019-2024 zu verwirklichen. Der MFR, der durch ,,Next Generation EU* (NGEU) verstarkt
wird, wird zudem das wichtigste Instrument fiir die Umsetzung des Aufbaupakets als

Reaktion auf die soziookonomischen Folgen der COVID-19-Pandemie sein.

2. Der MFR fiir den Zeitraum 2021-2027 wird folgende Struktur haben:

- Rubrik 1 ,,Binnenmarkt, Innovation und Digitales*;

- Rubrik 2 ,,Zusammenbhalt, Resilienz und Werte®, die eine Teilrubrik fiir wirtschaftlichen,
sozialen und territorialen Zusammenhalt sowie eine Teilrubrik fir Resilienz und Werte

enthalten wird;

- Rubrik 3 ,Natiirliche Ressourcen und Umwelt“, die eine Teilobergrenze fiir

marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen enthalten wird;
- Rubrik 4 ,,Migration und Grenzmanagement*;
- Rubrik 5 ,,Sicherheit und Verteidigung*;
- Rubrik 6 ,,Nachbarschaft und die Welt*;

- Rubrik 7 ,,Europidische 6ffentliche Verwaltung*, die eine Teilobergrenze fiir

Verwaltungsausgaben der Organe enthalten wird.

Die Einteilung der Ausgaben in Rubriken und Politik-Cluster soll die politischen Priorititen
der Union widerspiegeln und fiir die notwendige Flexibilitdt im Interesse einer effizienten
Zuweisung der Mittel sorgen. Ferner sollen durch die Verringerung der Zahl der Programme
Kohirenz sichergestellt und Synergien gefordert werden. Der Gesamtrahmen wird im Zeichen
der Vereinfachung stehen, zu einer Verringerung der Biirokratie fiir Begiinstigte und
Verwaltungsbehorden fithren und die Chancengleichheit fordern, indem sichergestellt wird,
dass bei Tatigkeiten und Maflnahmen im Rahmen der einschldgigen Programme und
Instrumente durchgéngig die Gleichstellung der Geschlechter beriicksichtigt wird und dass die

Tatigkeiten und Mallnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Ménnern beitragen.
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3. Die Ausgabenobergrenze fiir die EU-27 fiir den Zeitraum 2021-2027 betragt
1 074 300 Mio. EUR an Mitteln fiir Verpflichtungen, einschlieBlich der Einbeziehung des
Européischen Entwicklungsfonds, und 1 061 058 Mio. EUR an Mitteln fiir Zahlungen. Die
Aufschliisselung der Mittel fiir Verpflichtungen ist unten beschrieben. Die gleichen Zahlen
sind auch in der Tabelle im Anhang zu dieser Anlage aufgefiihrt, die auBerdem die
Aufstellung der Mittel fiir Zahlungen enthilt. Alle Zahlen sind auf der Grundlage konstanter
Preise von 2018 ausgedriickt. Vorgesehen sind automatische jahrliche technische

Inflationsanpassungen auf der Grundlage eines festen Deflators von 2 %.

Die Zahlenangaben werden auch zu jeweiligen Preisen auf der Grundlage des vereinbarten

Deflators dargestellt.

4.  Die Européische Investitionsbank (EIB) sollte liber das erforderliche Kapital verfiigen, um die
Unionspolitiken umsetzen zu konnen. Der Rat der Gouverneure der EIB wird ersucht, die
Angemessenheit der Kapitalausstattung der EIB im Hinblick auf die Instrumente des MFR
und des NGEU und auf den Beitrag der Bank zu den Unionszielen fiir die Bekdmpfung des
Klimawandels und die Digitalisierung der europédischen Wirtschaft zu tiberpriifen. Im Lichte
dieser Uberpriifung beschlieBt der Rat der Gouverneure bis Ende 2020 einstimmig iiber

Umfang und Modalitdten einer etwaigen Kapitalaufstockung.

5. Der Rat wird das Europdische Parlament im Einklang mit Artikel 312 Absatz 2 AEUV, nach
dem der Rat die Verordnung zur Festlegung des MFR nach Zustimmung des Européischen

Parlaments erldsst, um Zustimmung ersuchen.
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Es ist keine Halbzeitiiberpriifung des MFR vorgesehen.

Die noch abzuwickelnden Mittelbindungen (,,reste a liquider — RAL) sind ein
unvermeidliches Nebenprodukt einer mehrjéhrigen Programmplanung und getrennter Mittel.
Allerdings werden die RAL am Ende der Laufzeit des Finanzrahmens fiir den

Zeitraum 2014-2020 voraussichtlich iiber 308 000 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen betragen,
sodass Zahlungen aus dem derzeitigen MFR einen erheblichen Teil der Gesamtzahlungen in
den ersten Jahren des ndchsten MFR ausmachen werden. Um eine vorhersehbare Héhe und
ein vorhersehbares Profil sowie eine geordnete Entwicklung der Zahlungen zu gewéhrleisten,
werden verschiedene Mallnahmen ergriffen, wie eine Vereinfachung der Abwicklung und die
Festsetzung geeigneter Vorfinanzierungssitze, die Festlegung von Vorschriften fiir die
Authebung von Mittelbindungen sowie die zeitgerechte Annahme der sektoralen

Rechtsvorschriften fur den MFR 2021-2027.

Gemail dem Grundsatz der Haushaltseinheit werden grundsétzlich alle
EU-Finanzierungsposten in den MFR aufgenommen. Alle Besonderen Instrumente werden
allerdings aufgrund ihrer Besonderheiten aus den MFR-Obergrenzen fiir Mittel fiir
Verpflichtungen und Mittel fiir Zahlungen ausgeklammert oder werden auflerbudgetére
Posten darstellen. Die Union muss imstande sein, auf — interne oder externe —
aullergewohnliche Umstdnde zu reagieren und angesichts der sich rasch dndernden Lage
infolge der COVID-19-Pandemie neue Prioritdten anzugehen. Gleichzeitig muss das
Erfordernis der Flexibilitdt gegen den Grundsatz der Haushaltsdisziplin und der Transparenz
der EU-Ausgaben unter Beriicksichtigung des bindenden Charakters der MFR-Obergrenzen

abgewogen werden.

Die Laufzeit der sektoralen Programme des MFR sollte in der Regel an den zeitlichen

Rahmen des MFR 2021-2027 angepasst werden.

Zur Wahrung der Kompetenzen der jeweiligen Organe und im Einklang mit der einschlégigen
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Européischen Union werden delegierte Rechtsakte auf

nicht wesentliche Vorschriften der betreffenden Gesetzgebungsakte beschrinkt.
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Die einschldgigen Gesetzgebungstexte miissen nun so rasch wie moglich nach Mallgabe der
im Vertrag niedergelegten Verfahren unter Wahrung der Rolle des Européischen Parlaments
angenommen werden. Auf der Grundlage der in der Einigung vorgesehenen Hohe der Mittel
fiir Verpflichtungen werden der Rat und das Europidische Parlament ersucht, fristgerecht eine
Einigung iiber die angemessene Mittelausstattung fiir sémtliche vorgeschlagenen Instrumente,

Programme und Fonds, die im Rahmen des MFR zu finanzieren sind, zu erzielen.

Unter Hinweis auf die regelmiBigen Gespriche, die mit dem Européischen Parlament
insbesondere am Rande der Tagungen des Rates ,,Allgemeine Angelegenheiten* gefiihrt
wurden, ersucht der Européische Rat den Vorsitz, die Beratungen mit dem Europdischen

Parlament voranzubringen.

Die Kommission wird ersucht, alle Hilfe und Unterstiitzung zu leisten, um den

Entscheidungsprozess zu fordern.

In den Rubriken werden angemessene Spielrdume vorgesehen. Im Rahmen bestimmter
Programme wird eine thematische Fazilitét eingerichtet, die bei Bedarf programmiert wiirde;
bei anderen Programmen werden in dhnlicher Weise nicht zugewiesene Mittel als inhdrente

Flexibilitdt vorgesehen.

Eine etwaige Abweichung von den Referenzbetrdgen fiir Mehrjahresprogramme beléduft sich

auf hochstens 15 % des Betrags fiir die gesamte Programmlaufzeit.

Die Mitgliedstaaten kdnnen auf freiwilliger Grundlage wihrend des
Programmplanungsprozesses, zu Beginn des Zeitraums und wihrend der Umsetzung
Folgendes beantragen:

i. die Ubertragung von insgesamt bis zu 5 % der urspriinglichen nationalen
Mittelzuweisung von einem der in der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen
genannten Fonds! mit geteilter Mittelverwaltung auf ein Instrument mit direkter oder
indirekter Mittelverwaltung zugunsten des betroffenen Mitgliedstaats oder auf einen
anderen Fond der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen mit geteilter
Mittelverwaltung, unter Ausschluss von Ubertragungen, die nur gemiB Ziffer ii

moglich sind, und

Der Européische Fonds fiir regionale Entwicklung, der Européische Sozialfonds Plus, der
Kohésionsfonds, der Europédische Meeres- und Fischereifonds, der Asyl- und
Migrationsfonds, der Fonds fiir innere Sicherheit und das Instrument fiir finanzielle Hilfe im
Bereich Grenzmanagement und Visa.
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ii. die Ubertragung von bis zu 20 % der jeweiligen urspriinglichen Mittelzuweisungen
vom EFRE, vom Kohésionsfonds und vom ESF+ auf den EFRE, den
Kohésionsfonds und den ESF+ im Rahmen der Mittelzuweisungen eines
Mitgliedstaats fiir das Ziel ,,Investitionen in Beschiftigung und Wachstum®; fiir die
Tschechische Republik beléduft sich der Prozentsatz auf maximal 25 %.

16. Im Einklang mit den allgemeinen Konsolidierungsbemiihungen werden
Finanzierungsinstrumente und Haushaltsgarantien weiter gestraftt, insbesondere im Rahmen
von InvestEU und als Teil des Instruments fiir Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit
und internationale Zusammenarbeit (NDICI), womit dem Grundsatz entsprochen wird, dass
der Einsatz dieser Instrumente strikt auf Félle zu begrenzen ist, in denen ein eindeutiges
Marktversagen und suboptimale Investitionsbedingungen vorliegen. Wenngleich die von
dieser Art der Finanzierung gebotenen Moglichkeiten auf der Hand liegen, miissen die
finanziellen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsinstrumenten, Haushaltsgarantien und
finanzieller Unterstiitzung genau iiberwacht werden.

17. Die Rolle des EU-Haushalts bei der Unterstiitzung der wirksamen Umsetzung EU-weiter
politischer Ziele sollte insbesondere durch stirkere Verkniipfung zwischen EU-Haushalt und
Europédischem Semester, einschlielich der Erleichterung der Umsetzung der europdischen
Sdule sozialer Rechte, sowie in den Bereichen Migration, Umwelt und Klimawandel und
Gleichstellung von Frauen und Ménnern sowie Rechte und gleiche Chancen fiir alle
ausgebaut werden.

18. Angesichts der groBen Bedeutung, die der Bewiltigung des Klimawandels entsprechend den
Zusagen der Union zukommt, das Klimaschutziibereinkommen von Paris umzusetzen und die
Ziele der Vereinten Nationen fiir nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen, sollten die
Programme und Instrumente dazu beitragen, dass Klimaschutzerwégungen systematisch
einbezogen werden und das Ziel erreicht wird, insgesamt mindestens 30 % des Gesamtbetrags
der aus dem Unionshaushalt und dem NGEU getitigten Ausgaben fiir die Unterstiitzung der
Klimaschutzziele zu verwenden. Die Ausgaben der EU sollten mit den Zielen des
Ubereinkommens von Paris und dem Grundsatz der Schadensvermeidung (,,do no harm*) des
europdischen Griinen Deals in Einklang stehen. Im Wege einer wirksamen Methode zur
Uberwachung der Ausgaben fiir KlimaschutzmaBnahmen und ihrer Leistung, die unter
anderem Berichterstattung und einschldgige MaBBnahmen bei unzureichenden Fortschritten
umfassen miisste, sollte sichergestellt werden, dass durch den gesamten ndchsten MFR zur
Umsetzung des Ubereinkommens von Paris beigetragen wird. Die Kommission erstattet
jéhrlich tiber die Ausgaben fiir KlimaschutzmaBBnahmen Bericht. Um den sozialen und
wirtschaftlichen Folgen des Ziels, bis 2050 Klimaneutralitdt zu erreichen, und des neuen
Klimaschutzziels der EU fiir 2030 Rechnung zu tragen, wird ein Mechanismus fiir einen
gerechten Ubergang, einschlieBlich eines Fonds fiir einen gerechten Ubergang, geschaffen.
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Es gilt, ein umfassendes Migrationskonzept zu gewahrleisten, das eine wirksamere Kontrolle
der AuBlengrenzen der EU, verstérktes auswirtiges Handeln und die internen Aspekte im
Einklang mit den Grundsitzen und Werten der EU miteinander verbindet. Dies wird unter
Beriicksichtigung der Erfordernisse im Zusammenhang mit Migrationsstromen auf stérker
koordinierte Weise im Rahmen von Programmen unter den einschldgigen Rubriken erfolgen
und die schnelle Bereitstellung von Mitteln umfassen. Zu diesem Zweck werden spezifische
und erhebliche Komponenten genutzt, um externe Migrationsfragen in den Rubriken 4, 5

und 6 anzugehen.

Der Gleichstellung von Frauen und Ménnern sowie Rechten und gleichen Chancen fiir alle
und der durchgingigen Berlicksichtigung dieser Ziele sollte wihrend der gesamten
Vorbereitung, Durchfiihrung und Uberwachung der einschligigen Programme Rechnung

getragen werden.

Zudem sollten EWR-Linder, beitretende Lander, Kandidatenlédnder und potenzielle
Kandidaten sowie Partnerldander der Européischen Nachbarschaftspolitik — nach MaBlgabe der
in den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschliissen oder in anderen im Rahmen solcher
Abkommen angenommenen Instrumenten festgelegten Grundsitzen und Bedingungen fiir die
Teilnahme dieser Partnerldnder an Programmen der Union — an diesen Programmen
teilnehmen konnen. Die Teilnahme anderer Drittlinder sollte Gegenstand eines Abkommens
sein, in dem die fiir die Teilnahme des betreffenden Drittlands an einem Programm geltenden
Bedingungen festzulegen sind. Ein solches Abkommen sollte ein ausgewogenes Verhiltnis
zwischen dem Beitrag und dem Nutzen des an den Programmen der Union teilnehmenden
Drittlands gewiéhrleisten, keine Entscheidungsbefugnis auf diese Programme iibertragen und

Vorschriften zum Schutz der finanziellen Interessen der Union enthalten.

Die finanziellen Interessen der Union sind im Einklang mit den in den Vertrdgen der Union
verankerten allgemeinen Grundsitzen, und insbesondere im Einklang mit den Werten gemal3
Artikel 2 EUV, zu schiitzen.

Der Europiische Rat unterstreicht die Bedeutung, die dem Schutz der finanziellen Interessen
der Union zukommt. Der Europédische Rat unterstreicht die Bedeutung, die der Achtung der

Rechtsstaatlichkeit zukommt.
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23.  Vor diesem Hintergrund wird eine Konditionalitdtsregelung zum Schutz des Haushalts und
von ,,Next Generation EU* eingefiihrt. In diesem Zusammenhang wird die Kommission im
Fall von Versto8en MaBnahmen vorschlagen, die vom Rat mit qualifizierter Mehrheit

angenommen werden.

Der Europiische Rat wird sich rasch mit der Angelegenheit befassen.

24. Die Kommission wird ersucht, weitere Mafinahmen zum Schutz des EU-Haushalts und von
,Next Generation EU* gegen Betrug und UnregelméBigkeiten vorzulegen. Dazu gehoren in
die einschldgigen Basisrechtsakte aufzunehmende Regelungen zur Sicherstellung der
Erhebung und Vergleichbarkeit von Informationen iiber die Endbegiinstigten von EU-Mitteln
fiir Kontroll- und Priifungszwecke. Die Betrugsbekdmpfung erfordert eine starke Beteiligung
des Europdischen Rechnungshofs, von OLAF, Eurojust und Europol und gegebenenfalls der
EUStA sowie der zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten.
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TEIL I: AUSGABEN

RUBRIK 1 — BINNENMARKT, INNOVATION UND DIGITALES

25.

26.

Binnenmarkt, Innovation und Digitales stellt einen Bereich dar, in dem EU-Maflnahmen einen
erheblichen Mehrwert aufweisen. Die Programme unter dieser Rubrik konnen sehr viel zu den
Prioritdten von Bratislava und Rom beitragen, insbesondere in Bezug auf Férderung von
Forschung, Innovation und digitalem Wandel, européische strategische Investitionen,
MaBnahmen zugunsten des Binnenmarkts und Wettbewerbsfahigkeit von Unternehmen und
KMU. Bei der Zuweisung von Mitteln im Rahmen dieser Rubrik wird der Verwirklichung
einer erheblichen und schrittweisen Verstirkung der Forschungs- und
Innovationsanstrengungen der EU eine besondere Vorrangstellung eingerdumt. Gleichzeitig
sollte fiir Komplementaritdt zwischen den Programmen unter dieser Rubrik, wie z. B. im

Bereich Digitales, gesorgt werden.

Die Hohe der Mittel fiir Verpflichtungen fiir diese Rubrik wird 132 781 Mio. EUR nicht

iibersteigen:

RUBRIK 1 — BINNENMARKT, INNOVATION UND DIGITALES

(in Mio. EUR, zu Preisen von 2018)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

19 721 19 666 19 133 18 633 18 518 18 646 18 473
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Grollprojekte

27.

Diese Rubrik wird weiterhin die Finanzierung von GroBprojekten im Rahmen des neuen
europdischen Weltraumprogramms sowie des ITER-Projekts (Internationaler
Thermonuklearer Versuchsreaktor) unterstiitzen:
1. Die Finanzausstattung fiir die Durchfiihrung des ITER wird fiir den
Zeitraum 2021-2027 auf maximal 5 000 Mio. EUR festgesetzt.

ii.  Die Finanzausstattung flir die Durchfiihrung des Weltraumprogramms wird fiir den
Zeitraum 2021-2027 auf maximal 13 202 Mio. EUR festgesetzt, wovon
8 000 Mio. EUR fiir Galileo und 4 810 Mio. EUR fiir Copernicus zugewiesen werden.

Horizont Europa

28.

29.

Die Exzellenz der Wissenschafts- und Innovationsbasis der Union muss gesteigert und
ausgeweitet werden. Die Bemiihungen im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation
werden daher auf Exzellenz gestiitzt sein. Das Programm ,,Horizont Europa® muss daher
Léander, deren Beteiligung ausgeweitet werden soll, bei der Verstarkung ihrer Teilnahme an
dem Programm unterstiitzen. Gleichzeitig muss das Beteiligungs- und das Innovationsgefille
weiterhin durch verschiedene Maflnahmen und Initiativen wie Anreize fiir Konsortien, die
dazu beitragen, diese Liicke zu schlieBen, angegangen werden. Zusammen mit einheitlichen
Vorschriften wird dies kiinftig eine effiziente und wirksame européische Forschungspolitik
sicherstellen und auch den KMU und Neueinsteigern bessere Moglichkeiten zur Teilnahme an
den Programmen bieten. Bessere Verkniipfungen zwischen den Forschungs- und
Innovationsinstitutionen in ganz Europa werden erleichtert, um die
Forschungszusammenarbeit in der gesamten Union zu stirken. Besondere Aufmerksamkeit
wird der Koordinierung der durch ,,Horizont Europa“ finanzierten Tétigkeiten mit den im
Rahmen anderer Unionsprogramme, einschlielich der Kohésionspolitik, geforderten
Tatigkeiten gelten. In diesem Zusammenhang sind erhebliche Synergien zwischen ,,Horizont
Europa‘“ und den Strukturfonds zum Zwecke des ,, Teilens von Exzellenz* erforderlich, um
dadurch die regionalen Ful-Kapazititen und die Féhigkeit aller Regionen zur Entwicklung

von Exzellenz-Clustern zu steigern.

Die Finanzausstattung fiir die Durchfithrung des Programms ,,Horizont Europa“ wird fiir den

Zeitraum 2021-2027 auf 75 900 Mio. EUR festgesetzt.
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InvestEU

30.

Der Fonds InvestEU wird als zentraler EU-Mechanismus zur Unterstiitzung von Investitionen
fiir interne MaBBnahmen dienen, der alle bestehenden Finanzierungsinstrumente ersetzt. Sein
allgemeines Ziel besteht darin, die politischen Ziele der Union durch die Mobilisierung
offentlicher und privater Investitionen in der EU, die das Kriterium der Zusétzlichkeit
erfiillen, zu unterstiitzen und damit Marktversagen zu beheben und bei schlechten
Investitionslagen, die die Verwirklichung der EU-Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit,
Wettbewerbsfahigkeit und integratives Wachstum behindern, Abhilfe zu schaffen. Eindeutige
Bestimmungen in den einschldgigen Basisrechtsakten werden die verschiedenen finanziellen
Interaktionen zwischen den anwendbaren Ausgabenprogrammen und dem Fonds InvestEU
darlegen. Die Mittelzuweisung flir den Fonds InvestEU fiir den Zeitraum 2021-2027 betragt
2 800 Mio. EUR; dies wird durch Riickfliisse aus den Instrumenten aus der Zeit vor 2021
ergiinzt. Eine spezielle Regelung fiir einen gerechten Ubergang wird im Rahmen von

InvestEU als zweite Siule des Mechanismus fiir einen gerechten Ubergang festgelegt.

Fazilitit ,,Connecting Europe*

31.

Um zu einem intelligenten, nachhaltigen und inklusiven Wachstum zu gelangen und die
Schaffung von Arbeitsplitzen zu fordern, braucht die Union moderne und leistungsstarke
Infrastrukturen, die zur Verbindung und zur Integration der Union und aller ihrer Regionen in
den Bereichen Verkehr, Energie und Digitales beitragen. Diese Verbindungen sind eine
wichtige Voraussetzung fiir den freien Verkehr von Personen, Waren, Kapital und
Dienstleistungen. Die transeuropdischen Netze erleichtern grenziiberschreitende
Verbindungen wie Rail Baltica, fordern einen starkeren wirtschaftlichen, sozialen und
territorialen Zusammenhalt und tragen zu einer wettbewerbsfahigeren sozialen
Marktwirtschaft und — durch die Beriicksichtigung der Dekarbonisierungsverpflichtungen —
zur Bekdmpfung des Klimawandels bei. Alle Mitgliedstaaten sollten gleich behandelt werden,
und den aus dauerhaften geografischen Schwachstellen resultierenden Nachteilen sollte

gebiihrend Rechnung getragen werden.
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32. Die Finanzausstattung fiir die Durchfiihrung der Fazilitdt ,,Connecting Europe* (CEF) wird
fiir den Zeitraum 2021-2027 auf 28 396 Mio. EUR festgesetzt. Dieser Betrag wird wie folgt
aufgeteilt:

a)  Verkehr: 21 384 Mio. EUR,
e wovon 10 000 Mio. EUR aus dem Kohisionsfonds iibertragen werden fiir Ausgaben
im Einklang mit der CEF-Verordnung:

o bis 2023 30 % auf der Grundlage eines hohen Grades an
Wettbewerbsfahigkeit zwischen den Mitgliedstaaten, die im Rahmen des
Kohésionsfonds forderfdhig sind, und 70 % unter Einhaltung der nationalen
Zuweisungen im Rahmen des Kohisionsfonds, und danach auf der
Grundlage des uneingeschriankten Wettbewerbs zwischen den

Mitgliedstaaten, die im Rahmen des Kohisionsfonds forderfahig sind;

e wovon 1 384 Mio. EUR fiir die Fertigstellung fehlender wichtiger
grenziiberschreitender Eisenbahnverbindungen zwischen Kohésionsldndern
verwendet werden, um das Funktionierens des Binnenmarkts zu unterstiitzen. Es
gelten die Kofinanzierungsregeln fiir die Ubertragung von Mitteln aus dem

Kohisionsfonds auf die CEF.
b)  Energie: 5 180 Mio. EUR;

c) Digitales: 1 832 Mio. EUR.

Programm ,,Digitales Europa*

33. Das Programm ,,Digitales Europa* wird in wichtige strategische digitale Kapazitdten in der
EU wie Hochleistungsrechnen, kiinstliche Intelligenz und Cybersicherheit investieren. Es
wird andere Instrumente — insbesondere Horizont Europa und die CEF — bei der
Unterstiitzung des digitalen Wandels in Europa erginzen. Die Finanzausstattung fiir die
Durchfiihrung des Programms ,,Digitales Europa* wird fiir den Zeitraum 2021-2027 auf
6 761 Mio. EUR festgesetzt.

EUCO 10/20 20
ANLAGE DE





Schlussfolgerungen — 17., 18., 19., 20. und 21. Juli 2020

RUBRIK 2 — ZUSAMMENHALT, RESILIENZ UND WERTE

34.

35.

Ziel dieser Rubrik ist es, zu einem EU-Mehrwert beizutragen durch die Forderung von

Konvergenz, Unterstiitzung von Investitionen, Schaffung von Arbeitsplatzen und Wachstum,

Hilfe bei der Verringerung der wirtschaftlichen, sozialen und regionalen Unterschiede in den

Mitgliedstaaten und in Europa und Umsetzung der Agenda von Bratislava und Rom. Diese

Rubrik umfasst Investitionen in regionale Entwicklung, Zusammenhalt und Resilienz sowie in

Menschen, sozialen Zusammenhalt und Werte. Sie wird eine entscheidende Rolle dabei

spielen, zu nachhaltigem Wachstum und sozialem Zusammenhalt beizutragen und die

gemeinsamen Werte zu befordern.

Die Mittel fiir Verpflichtungen fiir diese Rubrik tibersteigen nicht 377 768 Mio. EUR, wovon

330 235 Mio. EUR der Teilrubrik 2a ,,Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer

Zusammenhalt“ und 47 533 Mio. EUR der Teilrubrik 2b ,,Resilienz und Werte*“ zugewiesen

werden:

ZUSAMMENHALT, RESILIENZ UND WERTE

(in Mio. EUR, zu Preisen von 2018)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

49 741

51101

52 194

53954

55182

56 787

58 809

Teilrubrik 2a: Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt

45411

45951

46 493

47 130

47770

48 414

49 066

Teilrubrik 2b: Resilienz und Werte

4330

5150

5701

6 824

7412

8373

9743
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Kohisionspolitik

36. Das Hauptziel der Kohisionspolitik ist die Entwicklung und Durchfiihrung von Mallnahmen,
die zur Stirkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts fiihren,
indem sie zum Abbau von Unterschieden im Entwicklungsstand der einzelnen Regionen und
des Riickstands der am stérksten benachteiligten Regionen beitragen. Im Rahmen dieser
Politik werden durch den Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung (EFRE), die
Komponente der geteilten Mittelverwaltung des Européischen Sozialfonds Plus (ESF+) und
den Kohésionsfonds folgende Ziele verfolgt: ,,Investitionen in Beschéftigung und Wachstum*
in Mitgliedstaaten und Regionen (die Unterstiitzung erfolgt aus allen Fonds) und

,EBuropdische territoriale Zusammenarbeit* (die Unterstiitzung erfolgt aus dem EFRE).

37. Die Kohisionspolitik wird eine zunehmend wichtige Rolle dabei spielen, die laufenden
Wirtschaftsreformen der Mitgliedstaaten zu unterstiitzen, indem sie die Verkniipfung mit dem
Européischen Semester verstarkt. Die Kommission und die Mitgliedstaaten miissen wéhrend
des gesamten Prozesses den einschlégigen landerspezifischen Empfehlungen Rechnung

tragen.

38. Die Mittel fiir das Ziel ,,Investitionen in Beschiftigung und Wachstum* belaufen sich auf
insgesamt 322 285 Mio. EUR und werden wie folgt zugewiesen:

a) 202299 Mio. EUR fiir weniger entwickelte Regionen;

b) 47 789 Mio. EUR fiir Ubergangsregionen;

c) 27212 Mio. EUR fiir starker entwickelte Regionen;

d) 42 556 Mio. EUR fiir Mitgliedstaaten, die aus dem Kohédsionsfonds unterstiitzt werden;

e) 1928 Mio. EUR als zusitzliche Forderung fiir die in Artikel 349 AEUV genannten
Gebiete in duBlerster Randlage und die NUTS-2-Regionen, die die Kriterien des
Artikels 2 des Protokolls Nr. 6 zur Beitrittsakte von 1994 erfiillen;

f) 500 Mio. EUR fiir interregionale Innovationsinvestitionen.

39. Es werden keine technischen Anpassungen vorgenommen.
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Der im Rahmen des Ziels ,,Investitionen in Beschiftigung und Wachstum® fiir den ESF+
verfiigbare Betrag belduft sich auf 87 319 Mio. EUR, einschlielich spezifischer Férderungen
in Hohe von 473 Mio. EUR fiir Gebiete in dulerster Randlage und noérdliche Regionen mit
geringer Bevdlkerungsdichte. 175 Mio. EUR der ESF+-Mittel fiir das Ziel ,,Investitionen in
Beschiftigung und Wachstum‘ werden der transnationalen Zusammenarbeit zur
Unterstiitzung innovativer Losungen mit direkter oder indirekter Mittelverwaltung

zugewiesen.

Aus dem Kohésionsfonds werden 10 000 Mio. EUR auf die Fazilitét ,,Connecting Europe*
iibertragen. Die Zuweisungen aus dem Kohésionsfonds fiir jeden Mitgliedstaat werden
entsprechend verringert. Die Modalitéten fiir die Verwendung des iibertragenen Betrags sind

in der Rubrik 1, CEF, enthalten.

Die Mittel fiir das Ziel ,,Europiische territoriale Zusammenarbeit™ (Interreg) belaufen sich auf
insgesamt 7 950 Mio. EUR und werden wie folgt aufgeteilt:
a) insgesamt 5 713 Mio. EUR fiir die grenziiberschreitende Zusammenarbeit an den

See- und Landgrenzen,;

b) insgesamt 1 466 Mio. EUR fiir die transnationale Zusammenarbeit;

c) insgesamt 500 Mio. EUR fiir die interregionale Zusammenarbeit;

d) insgesamt 271 Mio. EUR fiir die Zusammenarbeit der Gebiete in duBBerster Randlage.

Der Betrag von 970 Mio. EUR, der von der Kommission unter dem Ziel ,,Européische
territoriale Zusammenarbeit* der Komponente ,,interregionale Innovationsinvestitionen‘
zugewiesen wird, wird in zwei Teile aufgeteilt:

- 500 Mio. EUR werden unter dem Ziel ,,Investitionen in Beschéftigung und Wachstum*
interregionalen Innovationsinvestitionen mit direkter oder indirekter Mittelverwaltung
des EFRE zugewiesen, und

- 470 Mio. EUR werden unter Beriicksichtigung der aktualisierten Architektur der
Programme zur Europdischen territorialen Zusammenarbeit zwischen den oben

aufgefiihrten Komponenten aufgeteilt.

0,35 % der Gesamtmittel werden fiir die technische Hilfe der Kommission eingesetzt.
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Begriffsbestimmungen und Forderfihigkeit

44,

45.

Mittel aus dem EFRE und dem ESF+ fiir das Ziel ,,Investitionen in Beschéftigung und
Wachstum* werden drei Kategorien von NUTS-2-Regionen unter Beriicksichtigung der
NUTS-Klassifikation ab 2016 zugewiesen, wobei die Kategorien nach dem Verhiltnis des
Pro-Kopf-BIP der jeweiligen Region, gemessen in Kaufkraftstandards (KKS) und berechnet
anhand der EU-Daten fiir den Zeitraum 2015-2017, zum durchschnittlichen BIP der EU-27
fiir denselben Bezugszeitraum bestimmt werden; es werden folgende Kategorien
unterschieden:

a)  weniger entwickelte Regionen, deren Pro-Kopf-BIP weniger als 75 % des

durchschnittlichen BIP der EU-27 betrégt;

b)  Ubergangsregionen, deren Pro-Kopf-BIP zwischen 75 % und 100 % des
durchschnittlichen BIP der EU-27 liegt;

c)  stirker entwickelte Regionen, deren Pro-Kopf-BIP iiber 100 % des durchschnittlichen
BIP der EU-27 liegt.

Aus dem Kohisionsfonds werden diejenigen Mitgliedstaaten unterstiitzt, deren
Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf, gemessen in KKS und berechnet anhand der
EU-Daten fiir den Zeitraum 2015-2017, weniger als 90 % des durchschnittlichen
Pro-Kopf-BNE der EU-27 fiir denselben Bezugszeitraum entspricht.

Methode fiir die Zuweisung der Gesamtmittel pro Mitgliedstaat fiir den Zeitraum 2021-2027

Methode fiir die Mittelzuweisung fiir weniger entwickelte Regionen, die im Rahmen des Ziels

Llnvestitionen in Beschéftigung und Wachstum* forderfiahig sind

46.

Die Zuweisung fiir jeden einzelnen Mitgliedstaat ergibt sich aus der Summe der Mittel, die
den einzelnen forderfahigen Regionen dieses Mitgliedstaats zugewiesen werden, wobei die
Berechnung in folgenden Schritten erfolgt:

a)  Ermittlung eines absoluten Betrags pro Jahr (in EUR), indem die Bevolkerungszahl der
betreffenden Region mit der Differenz zwischen dem Pro-Kopf-BIP dieser Region,
gemessen in Kaufkraftstandards (KKS), und dem durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP der
EU-27 in KKS multipliziert wird;
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b)  Anwendung eines Prozentsatzes auf den oben genannten absoluten Betrag, um die
Finanzausstattung fiir diese Region festzulegen; dieser Prozentsatz ist abgestuft, um den
relativen Wohlstand — gemessen in KKS — des Mitgliedstaats, in dem die forderfahige

Region liegt, im Vergleich zum Durchschnitt der EU-27 widerzuspiegeln, und betrigt:

1. 2,85 % fiir Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BNE unter 82 % des

Unionsdurchschnitts liegt ;

ii. 1,25 % fiir Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BNE zwischen 82 % und
99 % des Unionsdurchschnitts liegt ;

. 0,75 % fiir Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BNE iiber 99 % des

Unionsdurchschnitts liegt .

c) zudem nach Buchstabe b errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert,
der sich aus der Zuweisung einer Pramie von jahrlich 570 EUR pro arbeitsloser Person
fiir die Zahl der Arbeitslosen in dieser Region ergibt, die iiber der Zahl liegt, die sich
ergeben wiirde, wenn die durchschnittliche Arbeitslosenquote aller weniger

entwickelten Regionen der EU zugrunde gelegt wiirde;

d)  zu dem nach Buchstabe c errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert,
der sich aus der Zuweisung einer Pramie von jahrlich 570 EUR pro arbeitsloser junger
Person (Altersgruppe 15-24) fiir die Zahl der jungen Arbeitslosen in dieser Region
ergibt, die liber der Zahl liegt, die sich ergeben wiirde, wenn die durchschnittliche Quote
der Jugendarbeitslosigkeit aller weniger entwickelten Regionen der EU zugrunde gelegt

wiirde;

e) zudem nach Buchstabe d errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert,
der sich aus der Zuweisung einer Pramie von jéhrlich 270 EUR pro Person
(Altersgruppe 25-64) fiir die Zahl der Personen in dieser Region ergibt, die abgezogen
werden miisste, um die durchschnittliche Quote von Personen mit niedrigem
Bildungsstand (niedriger als Primarbereich, Primarbereich oder Sekundarbereich 1) aller

weniger entwickelten Regionen der EU zu erreichen;
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zu dem nach Buchstabe e errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag von

1 EUR fiir jede Tonne von CO, -Aquivalenten pro Jahr fiir den Bevolkerungsanteil der
Region an den Tonnen von CO, -Aquivalenten addiert, mit dem der Mitgliedstaat iiber
dem Zielwert fiir Treibhausgasemissionen liegt, der im 2016 von der Kommission

vorgeschlagenen Emissionshandelssystem fiir 2030 festgelegt wurde;

zu dem nach Buchstabe f errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert, der
sich aus der Zuweisung einer Pramie von jéhrlich 405 EUR pro Person fiir den
Bevolkerungsanteil an Nettozuwanderung von aullerhalb der EU in den Mitgliedstaat

seit 1. Januar 2014 in diesen Regionen ergibt.

Methode fiir die Mittelzuweisung fiir Ubergangsregionen, die im Rahmen des Ziels ,.Investitionen

in Beschiftigcung und Wachstum* forderfihig sind

47. Die Zuweisung flir jeden einzelnen Mitgliedstaat ergibt sich aus der Summe der Mittel, die

den einzelnen forderfahigen Regionen dieses Mitgliedstaats zugewiesen werden, wobei die

Berechnung in folgenden Schritten erfolgt:

a)

b)

Ermittlung der minimalen und der maximalen theoretischen Beihilfeintensitit fiir jede
forderfahige Ubergangsregion. Die Mindesthdhe der Beihilfemittel wird auf der
Grundlage der urspriinglichen durchschnittlichen Pro-Kopf-Beihilfeintensitit aller
starker entwickelten Regionen, d. h. 15,2 EUR pro Kopf und Jahr, festgelegt. Fiir die
Berechnung der Hochstbeihilfe wird eine theoretische Region mit einem Pro-Kopf-BIP
von 75 % des Durchschnitts der EU-27 zugrunde gelegt; die Berechnung erfolgt nach
der in Nummer 46 Buchstaben a und b festgelegten Methode. Von dem auf diese Weise

errechneten Betrag werden 60 % beriicksichtigt;

Berechnung der urspriinglichen Regionalzuweisungen unter Beriicksichtigung des
regionalen Pro-Kopf-BIP (in KKS) durch lineare Interpolation des relativen Pro-Kopf-
BIP der Region im Vergleich zur EU-27;

zu dem nach Buchstabe b errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert,
der sich aus der Zuweisung einer Pramie von jihrlich 560 EUR pro arbeitsloser Person
fiir die Zahl der Arbeitslosen in dieser Region ergibt, die liber der Zahl liegt, die sich
ergeben wiirde, wenn die durchschnittliche Arbeitslosenquote aller weniger

entwickelten Regionen der EU zugrunde gelegt wiirde;
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zu dem nach Buchstabe ¢ errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert,
der sich aus der Zuweisung einer Pramie von jahrlich 560 EUR pro arbeitsloser junger
Person (Altersgruppe 15-24) fiir die Zahl der jungen Arbeitslosen in dieser Region
ergibt, die iiber der Zahl liegt, die sich ergeben wiirde, wenn die durchschnittliche Quote
der Jugendarbeitslosigkeit aller weniger entwickelten Regionen der EU zugrunde gelegt

wiirde;

zu dem nach Buchstabe d errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert,
der sich aus der Zuweisung einer Pramie von jihrlich 250 EUR pro Person
(Altersgruppe 25-64) fiir die Zahl der Personen in dieser Region ergibt, die abgezogen
werden miisste, um die durchschnittliche Quote von Personen mit niedrigem
Bildungsstand (niedriger als Primarbereich, Primarbereich oder Sekundarbereich I) aller

weniger entwickelten Regionen zu erreichen;

zu dem nach Buchstabe e errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag von

1 EUR fiir jede Tonne von CO, -Aquivalenten pro Jahr fiir den Bevolkerungsanteil der
Region an den Tonnen von CO, -Aquivalenten addiert, mit dem der Mitgliedstaat iiber
dem Zielwert fiir Treibhausgasemissionen liegt, der im Jahr 2016 von der Kommission

vorgeschlagenen Emissionshandelssystem fiir 2030 festgelegt wurde;

zu dem nach Buchstabe f errechneten Betrag wird ein Betrag addiert, der sich aus der
Zuweisung einer Pramie von jahrlich 405 EUR pro Person fiir den Bevolkerungsanteil
an Nettozuwanderung von auflerhalb der EU in den Mitgliedstaat seit 1. Januar 2014 in

dieser Region ergibt.

Methode fiir die Mittelzuweisung fiir stiarker entwickelte Regionen, die im Rahmen des Ziels

Llnvestitionen in Beschéftigung und Wachstum* forderfiahig sind

48. Die gesamte urspriingliche theoretische Finanzausstattung berechnet sich durch

Multiplikation einer Beihilfeintensitit von 15,2 EUR pro Kopf und pro Jahr mit der

forderfahigen Bevolkerungszahl.
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49. Der Anteil des jeweiligen Mitgliedstaats entspricht der Summe der Anteile seiner

forderfahigen Regionen, wobei diese Anteile nach folgenden Kriterien mit der angegebenen

Gewichtung berechnet werden:

a)
b)

d)

g)

Gesamtbevolkerung der Region (Gewichtung: 20 %);

Zahl der Arbeitslosen in Regionen der NUTS-2-Ebene mit einer Arbeitslosenquote, die

iiber dem Durchschnitt aller starker entwickelten Regionen liegt (Gewichtung: 12,5 %);

Zahl der Arbeitsplitze, die zusétzlich benétigt werden, um die durchschnittliche
Beschiftigungsquote (fiir die Altersgruppe der 20- bis 64-Jahrigen) aller starker

entwickelten Regionen zu erreichen (Gewichtung: 20 %);

Zahl der Personen im Alter von 30 bis 34 Jahren mit Hochschulabschluss, die fehlen,
um die durchschnittliche Quote der tertidren Bildungsabschliisse (fiir die Altersgruppe
der 30- bis 34-Jahrigen) aller stirker entwickelten Regionen zu erreichen

(Gewichtung: 22,5 %);

Zahl, um die die Zahl der frithen Schul- und Ausbildungsabginger (in der Altersgruppe
der 18- bis 24-Jahrigen) verringert werden muss, um die durchschnittliche Quote der
frithen Schul- und Ausbildungsabgénger (in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jihrigen)

aller stirker entwickelten Regionen zu erreichen (Gewichtung: 15 %);

Differenz zwischen dem festgestellten BIP der Region (gemessen in KKS) und ithrem
theoretischen BIP, wenn sie dasselbe Pro-Kopf-BIP aufweisen wiirde wie die

wohlhabendste Region der NUTS-2-Ebene (Gewichtung: 7,5 %);

Bevolkerungszahl der Regionen der NUTS-3-Ebene mit einer Bevolkerungsdichte von

weniger als 12,5 Einwohnern/km? (Gewichtung: 2,5 %).

50. Zu den nach Nummer 44 errechneten Betrdgen pro NUTS-2-Region wird gegebenenfalls ein

Betrag von 1 EUR fiir jede Tonne von CO, -Aquivalenten pro Jahr fiir den

Bevolkerungsanteil der Region an den Tonnen von CO, -Aquivalenten addiert, mit dem der

Mitgliedstaat iiber dem Zielwert flir Treibhausgasemissionen liegt, der im 2016 von der

Kommission vorgeschlagenen Emissionshandelssystem fiir 2030 festgelegt wurde.
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51.  Zu den nach Nummer 45 errechneten Betrdgen pro NUTS-2-Region wird ein Betrag addiert,
der sich aus der Zuweisung einer Pramie von jahrlich 405 EUR pro Person fiir den
Bevolkerungsanteil an Nettozuwanderung von auBBerhalb der EU in den Mitgliedstaat seit

1. Januar 2014 in dieser Region ergibt.

Methode fiir die Mittelzuweisung fiir die im Rahmen des Kohésionsfonds forderfiahigen

Mitgliedstaaten

52. Die Finanzausstattung berechnet sich durch Multiplikation einer durchschnittlichen
Beihilfeintensitit von 62,9 EUR pro Kopf und pro Jahr mit der forderfahigen
Bevolkerungszahl. Der Anteil an dieser theoretischen Finanzausstattung, der jedem
forderfahigen Mitgliedstaat zugewiesen wird, entspricht einem Prozentsatz, der von der
Bevolkerungszahl, der Fliche und dem nationalen Wohlstand des jeweiligen Landes abhingt

und in folgenden Schritten berechnet wird:

a)  Berechnung des arithmetischen Mittels des Bevilkerungs- und des Flidchenanteils eines
Mitgliedstaats an der Gesamtbevolkerung und an der Gesamtfliche aller forderfahigen
Mitgliedstaaten. Ubersteigt jedoch der Anteil eines Mitgliedstaats an der
Gesamtbevolkerung seinen Anteil an der Gesamtfldche um einen Faktor von 5 oder
mehr, was einer extrem hohen Bevolkerungsdichte entspricht, so wird fiir diesen Schritt

nur der Anteil an der Gesamtbevdlkerung herangezogen;

b)  Anpassung der sich daraus ergebenden Prozentsitze durch Anwendung eines
Koeffizienten, der einem Drittel des Prozentsatzes entspricht, um den das (in KKS
gemessene) Pro-Kopf-BNE des jeweiligen Mitgliedstaats fiir den Zeitraum 2015-2017
das durchschnittliche Pro-Kopf-BNE aller forderfahigen Mitgliedstaaten (Durchschnitt

entspricht 100 %) tiber- oder unterschreitet.

Fiir jeden forderfahigen Mitgliedstaat darf der Anteil des Kohdsionsfonds nicht héher als ein
Drittel der Gesamtmittelzuweisung abziiglich der Mittelzuweisung fiir das Ziel ,,Europdische
territoriale Entwicklung® nach Anwendung der Nummern 50 bis 55 sein. Diese Anpassung

erhoht alle anderen aus den Nummern 40 bis 45 resultierenden Ubertragungen proportional.
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Methode fur die Mittelzuweisung fir das Ziel ,.Europdische territoriale Zusammenarbeit*

53.

Die Zuweisung von Mitteln an die einzelnen Mitgliedstaaten fiir grenziiberschreitende und
transnationale Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit der Gebiete in dullerster Randlage
errechnet sich als gewichtete Summe der auf Grundlage der folgenden Kriterien berechneten

Anteile, die wie folgt gewichtet sind:

a)  Gesamtbevolkerung aller Grenzregionen der NUTS-3-Ebene und anderer Regionen der
NUTS-3-Ebene, von denen mindestens die Halfte der regionalen Bevolkerung

hochstens 25 Kilometer von einer Grenze entfernt lebt (Gewichtung: 45,8 %);

b)  Bevolkerung, die hochstens 25 Kilometer von einer Grenze entfernt lebt

(Gewichtung: 30,5 %);
c)  Gesamtbevolkerung der Mitgliedstaaten (Gewichtung: 20 %);

d)  Gesamtbevilkerung der Gebiete in duBBerster Randlage (Gewichtung: 3,7 %).

Der Anteil des grenziiberschreitenden Bestandteils entspricht der Summe der Gewichtung der
Kriterien a und b. Der Anteil des transnationalen Bestandteils entspricht der Gewichtung des
Kriteriums c. Der Anteil der Zusammenarbeit der Gebiete in duBerster Randlage entspricht

der Gewichtung des Kriteriums d.

Methode fiir die Mittelzuweisung fiir zusitzliche Forderungen fiir die in Artikel 349 AEUV

genannten Gebiete in duBlerster Randlage und die NUTS-2-Regionen, die die Kriterien des

Artikels 2 des Protokolls Nr. 6 zur Beitrittsakte von 1994 erfiillen

54.

Eine zusitzliche Sonderzuweisung, die einer Beihilfeintensitit von jdhrlich 40 EUR pro
Einwohner entspricht, erfolgt an die Regionen der NUTS-2-Ebene in duflerster Randlage und
die nordlichen Regionen der NUTS-2-Ebene mit geringer Bevolkerungsdichte. Diese
Zuweisung wird nach Region und Mitgliedstaat zugeteilt, und zwar im Verhéltnis zur

Gesamtbevolkerung dieser Regionen.
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Hochst- und Mindestbetriige der Ubertragung aus den Fonds, die wirtschaftliche, soziale und

territoriale Kohésion fordern (Deckelung und Sicherheitsnetze)

55. Um dazu beizutragen, dass die Mittelzuweisungen aus dem Kohésionsfonds angemessen auf
die am wenigsten entwickelten Regionen und Mitgliedstaaten konzentriert und die
Unterschiede bei den durchschnittlichen Pro-Kopf-Beihilfeintensitdten verringert werden,
wird die Obergrenze fiir die Ubertragungen (Deckelung) aus den Fonds an jeden einzelnen
Mitgliedstaat auf einen Prozentsatz des BIP des jeweiligen Mitgliedstaats festgelegt, der sich

wie folgt errechnet:

a) fiir Mitgliedstaaten, deren durchschnittliches Pro-Kopf-BNE (in KKS) im Zeitraum
2015-2017 unter 55 % des Durchschnitts der EU-27 liegt: 2,3 % des BIP;

b)  fiir Mitgliedstaaten, deren durchschnittliches Pro-Kopf-BNE (in KKS) im Zeitraum
2015-2017 bei oder tiber 68 % des Durchschnitts der EU-27 liegt: 1,5 % des BIP;

c) fiir Mitgliedstaaten, deren durchschnittliches Pro-Kopf-BNE (in KKS) im Zeitraum
2015-2017 bei oder iiber 55 % und unter 68 % des Durchschnitts der EU-27 liegt: Der
Prozentsatz wird durch lineare Interpolation zwischen 2,3 % und 1,5 % ihres BIP
ermittelt, was zu einer proportionalen Verringerung des Deckelungsprozentsatzes fiihrt,

die dem Anstieg des Wohlstands entspricht.

Die Deckelung gilt jeweils fiir ein Jahr fiir die BIP-Projektionen der Kommission und
bewirkt, sofern sie anwendbar ist, dass alle Ubertragungen (mit Ausnahme der Ubertragungen
an die starker entwickelten Regionen und fiir das Ziel ,,Europiische territoriale
Zusammenarbeit*) an den betreffenden Mitgliedstaat proportional gekiirzt werden, damit die

Obergrenze fiir Ubertragungen nicht {iberschritten wird.

56. Die unter Nummer 50 beschriebenen Regelungen lassen nicht zu, dass die Mittelzuweisungen
je Mitgliedstaat 107 % des realen Betrags fiir den Programmplanungszeitraum 2014-2020
iibersteigen. Die Anpassung wird proportional auf alle Ubertragungen (mit Ausnahme der
Ubertragungen fiir das Ziel ,,Europiische territoriale Zusammenarbeit*) an den betreffenden

Mitgliedstaat angewendet, damit die Obergrenze fiir Ubertragungen nicht iiberschritten wird.
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57. Um die Konvergenzanstrengungen zu konsolidieren und sicherzustellen, dass der Ubergang
reibungslos und schrittweise erfolgt, entspricht die Mindestgesamtzuweisung aus den Fonds
an einen Mitgliedstaat 76 % seiner gesamten Mittelzuweisung im Zeitraum 2014-2020. Die
Mindestgesamtzuweisung aus den Fonds fiir einen Mitgliedstaat, in dem mindestens ein
Drittel der Bevolkerung in Regionen des NUTS-2-Niveaus mit einem Pro-Kopf-BIP von
weniger als 50 % des EU-Durchschnitts lebt, entspricht 85 % seiner gesamten
Mittelzuweisung im Zeitraum 2014-2020. Die zur Einhaltung dieser Anforderung
erforderlichen Berichtigungen werden proportional bei den Mittelzuweisungen aus den Fonds
vorgenommen, wobei die Zuweisungen im Rahmen des Ziels ,,Européische territoriale

Zusammenarbeit* ausgeklammert werden.

58. Die Hochstgesamtzuweisung aus den Fonds an einen Mitgliedstaat, dessen Pro-Kopf-BNE
(in KKS) bei mindestens 120 % des Durchschnitts der EU-27 liegt, entspricht 80 % seiner
gesamten Mittelzuweisung im Zeitraum 2014-2020. Die Hochstgesamtzuweisung aus den
Fonds an einen Mitgliedstaat, dessen Pro-Kopf-BNE (in KKS) bei oder iiber 110 % und unter
120 % des Durchschnitts der EU-27 liegt, entspricht 90 % seiner gesamten Mittelzuweisung
im Zeitraum 2014-2020. Die zur Einhaltung dieser Anforderung erforderlichen
Berichtigungen werden proportional bei den Mittelzuweisungen aus den Fonds
vorgenommen, wobei die Zuweisung im Rahmen des Ziels ,,Européische territoriale
Zusammenarbeit* ausgeklammert wird. Verfiigt ein Mitgliedstaat {iber Ubergangsregionen,
fiir die Nummer 61 gilt, so werden 25 % der dem betreffenden Mitgliedstaat zugewiesenen
Mittel fiir die stirker entwickelten Regionen auf die Zuweisung fiir die Ubergangsregionen

dieses Mitgliedstaats iibertragen.

Bestimmungen iiber zusitzliche Mittelzuweisungen

59. Fir alle Regionen, die fiir den Zeitraum 2014-2020 als weniger entwickelte Regionen
definiert wurden, aber deren Pro-Kopf-BIP iiber 75 % des Durchschnitts der EU-27 liegt, wird
die Mindesthohe der jahrlichen Férderung im Rahmen des Ziels ,,Investitionen in
Beschéftigung und Wachstum* 60 % ihrer vorherigen durchschnittlichen indikativen
jahrlichen Mittelzuweisung im Rahmen des Ziels ,,Investitionen in Beschiftigung und
Wachstum* entsprechen, wie dies von der Kommission im Rahmen des MFR 2014-2020

berechnet wurde.
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61.

62.

63.

64.

65.

Schlussfolgerungen — 17., 18., 19., 20. und 21. Juli 2020

Keine Ubergangsregion erhilt weniger als das, was sie als stirker entwickelte Region erhalten

hétte.

Die Mindestgesamtzuweisung an einen Mitgliedstaat fiir seine Ubergangsregionen, die bereits
2014-20 Ubergangsregionen waren, entspricht mindestens 65 % der gesamten

Mittelzuweisung fiir diese Regionen im Zeitraum 2014-20 in diesem Mitgliedstaat.

Ungeachtet der Nummern 55 bis 58 kommen zusétzliche Zuweisungen geméall den

Nummern 63 bis 67 zur Anwendung.

Ein Gesamtbetrag in Hohe von 120 Mio. EUR wird dem PEACE-PLUS-Programm zur
Unterstiitzung von Frieden und Versdhnung und zur Unterstiitzung der Fortsetzung der

grenziiberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Norden und Siiden zugewiesen.

Ist die Bevolkerung eines Mitgliedstaats zwischen den Zeitrdumen 2007-2009 und 2016-2018
um mehr als 1 % pro Jahr im Durchschnitt zuriickgegangen, so erhilt dieser Mitgliedstaat eine
zusitzliche Mittelzuweisung, die dem Gesamtriickgang seiner Bevolkerung zwischen diesen
beiden Zeitraumen, multipliziert mit 500 EUR, entspricht. Diese zusétzliche Mittelzuweisung

gilt weniger entwickelten Regionen in dem betreffenden Mitgliedstaat.

Fiir weniger entwickelte Regionen in Mitgliedstaaten, denen die Kohésionspolitik nur
wihrend eines einzigen Zeitraums zugutegekommen ist, wird ihren weniger entwickelten

Regionen eine zusitzliche Mittelzuweisung in Hohe von 400 Mio. EUR bereitgestellt.
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Um den Herausforderungen gerecht zu werden, die sich aus der Lage der Inselmitgliedstaaten
und der Abgelegenheit bestimmter Teile der Europdischen Union ergeben, erhalten Malta und
Zypern fiir die Strukturfonds im Rahmen des Ziels ,,Investitionen in Wachstum und
Beschiftigung® zusétzliche Mittel in Hohe von jeweils 100 Mio. EUR. Die nordlichen
Regionen Finnlands mit geringer Bevolkerungsdichte erhalten einen zusétzlichen Betrag von

100 Mio. EUR im Rahmen der Strukturfonds.

Zur Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit, des Wachstums und der Schaffung von
Arbeitsplédtzen in einigen Mitgliedstaaten werden aus den Strukturfonds die folgenden
zusitzlichen Zuweisungen im Rahmen des Ziels ,,Investitionen in Wachstum und
Beschiftigung* bereitgestellt: 200 Mio. EUR fiir Belgien fiir die Ubergangsregionen,

200 Mio. EUR fiir Bulgarien fiir die weniger entwickelten Regionen, 1 550 Mio. EUR fiir die
Tschechische Republik im Rahmen des Kohésionsfonds, 100 Mio. EUR fiir Zypern fiir die
Strukturfonds im Rahmen des Ziels ,,Investitionen in Wachstum und Beschéftigung®,

50 Mio. EUR fiir Estland, 650 Mio. EUR fiir Deutschland fiir die Ubergangsregionen, die
unter das Sicherheitsnetz gemiB3 Nummer 61 fallen, 50 Mio. EUR fiir Malta fiir die
Strukturfonds im Rahmen des Ziels ,,Investitionen in Wachstum und Beschéftigung®,

600 Mio. EUR fiir Polen fiir die weniger entwickelten Regionen, 300 Mio. EUR fiir Portugal
fiir die Ubergangsregionen und 350 Mio. EUR fiir die stiirker entwickelte Region Sloweniens.

Kofinanzierungssitze

68.

Der Kofinanzierungssatz fiir das Ziel ,,Investitionen in Beschiftigung und Wachstum* liegt
nicht tiber

a) 85 % fiir weniger entwickelte Regionen;

b) 70 % fiir Ubergangsregionen, die fiir den Programmplanungszeitraum 2014-2020 als

weniger entwickelte Regionen definiert wurden;
c) 60 % fiir Ubergangsregionen;

d) 40 % fiir starker entwickelte Regionen.
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Die Kofinanzierungssétze fiir die Gebiete in dullerster Randlage liegen nicht tiber 85 %.
Der Kofinanzierungssatz fiir den Kohésionsfonds liegt nicht {iber 85 %.

Bei Priorititen zur Unterstiitzung innovativer MaBBnahmen und zur Unterstiitzung der am
starksten benachteiligten Regionen im Rahmen des ESF+ kdnnen hohere

Kofinanzierungssitze angewendet werden.

Der Kofinanzierungssatz fiir Interreg-Programme liegt nicht iiber 80 %.

Bei externen Programmen fiir grenziiberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen des Ziels
,Buropdische territoriale Zusammenarbeit* (Interreg) konnen hohere Kofinanzierungssétze

angewendet werden.

MaBnahmen der technischen Hilfe auf Initiative oder im Auftrag der Kommission kdnnen zu

100 % finanziert werden.

Mafinahmen in Verbindung mit der ordnungsgemifien wirtschaftspolitischen Steuerung

69. Mechanismen zur Gewihrleistung einer Verkniipfung zwischen den Forderstrategien der
Union und der wirtschaftspolitischen Steuerung der Union sollten beibehalten werden, damit
die Kommission eine Uberpriifung oder Anderungen der einschligigen Programme
beantragen kann, um die Umsetzung der einschliagigen Empfehlungen des Rates zu
unterstiitzen oder die Auswirkungen der Fonds auf Wachstum und Wettbewerbsfahigkeit zu
maximieren; oder damit die Kommission dem Rat vorschlagen kann, die Mittelbindungen
oder Zahlungen fiir ein Programm oder mehrere Programme des in Rede stehenden
Mitgliedstaats teilweise oder vollstdndig auszusetzen, wenn der Mitgliedstaat keine effektiven

MaBnahmen im Zusammenhang mit der wirtschaftspolitischen Steuerung ergreift.

Vorfinanzierungssitze

70. Die Kommission entrichtet die Vorfinanzierung basierend auf der Gesamtunterstiitzung aus
den Fonds geméll dem Beschluss zur Genehmigung des Programms. Die Vorfinanzierung fiir
jeden Fonds wird vorbehaltlich der Verfiigbarkeit der Mittel in Jahrestranchen
folgendermal3en entrichtet:

a) 2021:0,5 %,;
b)  2022: 0,5 %;
c) 2023:0,5 %;
d) 2024: 0,5 %,;
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e) 2025:0,5 %;
f)  2026: 0,5 %.

Die Vorfinanzierung fiir das Ziel ,,Europdische territoriale Zusammenarbeit™ (Interreg) wird
vorbehaltlich der Verfiigbarkeit der Mittel in Jahrestranchen folgendermal3en entrichtet:

a) 2021: 1 %;

b)  2022: 1 %;

c) 2023:3 %;

d) 2024: 3 %;

e) 2025:3 %;

)  2026:3 %.

Die Vorfinanzierung fiir jeden Fonds und fiir das Ziel ,,Europdische territoriale

Zusammenarbeit” wird jedes Jahr bei der Annahme der Rechnungslegung verrechnet.

Fiir den Asyl- und Migrationsfonds, den Fonds fiir die innere Sicherheit und das Instrument
fiir finanzielle Hilfe im Bereich Grenzmanagement und Visa wird ein gesonderter

Vorfinanzierungssatz festgelegt.

Programme fiir den Zeitraum 2014-2020 werden ab dem 1. Januar 2021 mit einem Satz von

2 % vorfinanziert.

Vorschriften fiir die Aufhebung von Mittelbindungen

71. Jedweder Betrag in einem Programm, der nicht bis zum 31. Dezember des dritten
Kalenderjahres nach dem Jahr der Mittelbindungen fiir die Jahre 2021 bis 2026 fiir
Vorfinanzierungen verwendet wurde oder fiir den bis zu diesem Datum kein Zahlungsantrag
eingereicht wurde, wird freigegeben. Der 31. Dezember 2029 als Frist fiir die Forderfahigkeit
wird beibehalten.
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Thematische Konzentration der EFRE-Unterstiitzung

72.

In Bezug auf die Programme des Ziels ,,Investitionen in Beschiftigung und Wachstum*
werden die gesamten EFRE-Mittel eines Mitgliedstaats entweder auf nationaler oder auf

regionaler Ebene folgendermalen konzentriert:

a)  Mitgliedstaaten, deren Bruttonationaleinkommensrate bei oder iiber 100 % liegt,
bzw. stirker entwickelte Regionen weisen mindestens 85 % ihrer gesamten
EFRE-Mittel, die fiir andere Prioritéten als fiir technische Hilfe vorgesehen sind,
nintelligenten® und ,,griinen* Zielen zu, und sie weisen mindestens 30 % ,,griinen*

Zielen zu;

b)  Mitgliedstaaten, deren Bruttonationaleinkommensrate bei oder iiber 75 % und unter
100 % liegt, bzw. Ubergangsregionen weisen mindestens 40 % ihrer gesamten
EFRE-Mittel, die fiir andere Prioritéten als fiir technische Hilfe vorgesehen sind,

»intelligenten* Zielen zu, und sie weisen mindestens 30 % ,,griinen* Zielen zu;

c)  Mitgliedstaaten, deren Bruttonationaleinkommensrate unter 75 % liegt, bzw. weniger
entwickelte Regionen weisen mindestens 25 % ihrer gesamten EFRE-Mittel, die fiir
andere Prioritéten als fiir technische Hilfe vorgesehen sind, ,,intelligenten* Zielen zu,

und sie weisen mindestens 30 % ,,griinen* Zielen zu.

Die Mitgliedstaaten beschlieBen zu Beginn des Programmplanungszeitraums, auf welcher
Ebene — auf der nationalen oder der regionalen — die thematische Konzentration anzuwenden
ist. Beschlieft ein Mitgliedstaat, die thematische Konzentration auf regionaler Ebene
anzuwenden, so werden die entsprechenden Anforderungen fiir alle Regionen dieses

Mitgliedstaats, die derselben Entwicklungskategorie angehoren, festgelegt.

Uberschreitet der Anteil der Mittel aus dem Kohésionsfonds, die zur Férderung ,,griiner*
Ziele zugewiesen werden, 50 %, so konnen die tiber 50 % hinausgehenden zugewiesenen
Mittel hinsichtlich der Erreichung der Mindestprozentsitze an EFRE-Mitteln angerechnet

werden.

Fiir die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der Begriff ,,Bruttonationaleinkommensrate* das
Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen eines Mitgliedstaats, gemessen in KKS und berechnet
anhand der Unionszahlen fiir den Zeitraum 2015-2017, im Verhéltnis zum durchschnittlichen
Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen in KKS der 27 Mitgliedstaaten fiir denselben

Bezugszeitraum.
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Unterstiitzung der tiirkisch-zyprischen Gemeinschaft

73.  Unter dieser Rubrik wird auch die Unterstiitzung der tiirkisch-zyprischen Gemeinschaft

finanziert.

Zinszahlungen

74. Die Finanzausstattung fiir Zinszahlungen der Union fiir ihre Anleihen an den Kapitalmérkten
im Rahmen von NGEU fiir den Zeitraum 2021-2027 betrdgt 12 914 Mio. EUR. Betrége, die
nicht wie vorgesehen filir Zinszahlungen verwendet wurden, werden unter Beachtung eines
Mindestbetrags fiir vorzeitige Riickzahlungen vor Ablauf des MFR 2021-2027 verwendet und
konnen {iber diesen Betrag hinaus angehoben werden, sofern neue Eigenmittel eingefiihrt

worden sind.

75. Das Instrument fiir technische Unterstiitzung wird die Verwaltungskapazititen der
Mitgliedstaaten fiir die Ausarbeitung, Entwicklung und Umsetzung von Reformen verbessern.
Es wird allen Mitgliedstaaten zur Verfiigung stehen und hat fiir den Zeitraum 2021-2027 eine
Finanzausstattung in H6he von 767 Mio. EUR.

In Menschen investieren, sozialer Zusammenhalt und Werte

76. Der ESF+ leistet umfassende Unterstiitzung fiir die Jugendbeschiftigung, Qualifizierung und
Umschulung von Arbeitskriften, soziale Inklusion und Bekdmpfung von Armut einschlielich
Kinderarmut, wobei die folgenden Programme zusammengefasst werden: Européischer
Sozialfonds, Beschéftigungsinitiative fiir junge Menschen, Européischer Hilfsfonds fiir die am

starksten benachteiligten Personen und Programm fiir Beschaftigung und soziale Innovation.

Die Finanzausstattung des ESF+ fiir den Zeitraum 2021-2027 betrdgt insgesamt
87 995 Mio. EUR, davon

e 676 Mio. EUR fiir die ESF+-Komponente mit direkter und indirekter Mittelverwaltung;

e 87319 Mio. EUR fiir die ESF+-Komponente mit geteilter Mittelverwaltung im Rahmen
des Ziels ,,Investitionen in Beschiftigung und Wachstum®.
Die Komponente mit geteilter Mittelverwaltung wird weiterhin mit dem EFRE und dem

Kohisionsfonds in einer Teilrubrik zusammengefasst.
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77. Die ESF+-Mittel mit geteilter Mittelverwaltung weist jeder Mitgliedstaat folgendermallen zu:
a)  mindestens 25 % fiir spezifische Ziele der sozialen Inklusion, einschlieflich der

Integration von Migranten;
b)  mindestens 2 % fiir das spezifische Ziel der Bekdmpfung der materiellen Deprivation;

c) mindestens 10 % fiir gezielte MaBBnahmen zugunsten junger Menschen, die sich weder
in Ausbildung noch in Beschéftigung befinden (NEET), falls seine NEET-Quote iiber
dem EU-Durchschnitt liegt.

78. Das neue Programm baut auf dem bestehenden Erasmus+-Programm auf und umfasst
Bildungs- und Mobilititsangebote fiir Schiilerinnen und Schiiler, Auszubildende, junge
Menschen, Studierende und Lehrkrifte. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Inklusion
benachteiligter Menschen. Zudem sollen Universititen und Einrichtungen der beruflichen
Aus- und Weiterbildung mehr Moglichkeiten fiir eine transnationale Zusammenarbeit
erhalten. Die Zusammenarbeit im Sport wird weiterhin tiber Erasmus+ gefordert. Die
Finanzausstattung fiir die Durchfiihrung des Erasmus—+-Programmes fiir den

Zeitraum 2021-2027 betrigt 21 208 Mio. EUR.

Resilienz

79. Die Finanzausstattung des Programms rescEU im Rahmen des MFR betridgt 1 106 Mio. EUR.

80. Es wird ein Gesundheitsprogramm aufgelegt. Die Finanzausstattung des

Gesundheitsprogramms im Rahmen des MFR betragt 1 670 Mio. EUR.

81. Die Finanzausstattung fiir das Programm ,,Kreatives Europa“ im Rahmen des MFR betréagt
1 642 Mio. EUR und die Finanzausstattung fiir das Programm fiir Justiz, Rechte und Werte im
Rahmen des MFR betrigt 841 Mio. EUR.
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82.  Der Betrag fiir Eurojust wird real um mindestens 10 % iiber dem Niveau von 2020 liegen.

83.  Fiir die Europdische Staatsanwaltschaft und das OLAF werden angemessene Mittel

bereitgestellt, um den Schutz der finanziellen Interessen der Union zu gewahrleisten.
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RUBRIK 3 - NATURLICHE RESSOURCEN UND UMWELT

&4.

85.

Bei der Finanzierung im Rahmen dieser Rubrik geht es vor allem um die Schaffung eines
Mehrwerts durch eine modernisierte und nachhaltige Landwirtschafts-, Meeres- und
Fischereipolitik sowie durch das Vorantreiben von Klimamafinahmen und die Férderung des
Schutzes der Umwelt und der Biodiversitdt. Angesichts der Tatsache, dass das Klima
durchgingig in allen Haushaltsbereichen beriicksichtigt wird und Umweltziele starker
integriert werden, kommt dieser Rubrik eine Schliisselrolle bei der Erreichung des
ambitionierten Ziels zu, dass mindestens 30 % der EU-Ausgaben zur Verwirklichung von

Klimazielen beitragen.

Die Mittel fiir Verpflichtungen fiir diese Rubrik, unter der die Landwirtschafts- und die
Meerespolitik und die Mallnahmen fiir Umwelt- und Klimaschutz erfasst werden, iibersteigen
nicht 356 374 Mio. EUR; davon werden 258 594 Mio. EUR marktbezogenen Ausgaben und
Direktzahlungen zugewiesen. Die Direktzahlungen gemil3 der Verordnung (EU)

Nr. 1307/2013 und geméB der Verordnung iiber die GAP-Strategiepléne iibersteigen nicht
239 916 Mio. EUR.

NATURLICHE RESSOURCEN UND UMWELT

(in Mio. EUR, zu Preisen von 2018)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

55242

52214

51489

50617

49 719

48 932

48 161

davon: marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen

38 564

38115

37 604

36 983

36373

35772

35183
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Gemeinsame Agrarpolitik

86.

87.

88.

Eine reformierte und modernisierte Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) wird flir den Zugang zu
sicheren, hochwertigen, erschwinglichen, ndhrstoffreichen und vielfdltigen Lebensmitteln
sorgen. Sie wird den Ubergang zu einem wirtschaftlich, dkologisch und sozial nachhaltigen
und marktorientierten Agrarsektor und die Entwicklung dynamischer ldndlicher Gebiete
fordern. Die GAP wird weiterhin die in den Vertrdgen gesetzten Ziele erfiillen und der
landwirtschaftlichen Bevolkerung einen angemessenen Lebensstandard ermdglichen.

Die GAP wird auch den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere in vollem Umfang
Rechnung tragen. Der soziale Aufbau der Landwirtschaft und die strukturellen und
naturbedingten Unterschiede zwischen den verschiedenen landwirtschaftlichen Gebieten

sollten Berticksichtigung finden.

Ein neues Umsetzungsmodell wird beide Sdulen unter einem einzigen Planungsinstrument —
dem Strategieplan fiir die GAP — zusammenfiihren und sicherstellen, dass die gemeinsamen
Ziele auf EU-Ebene erreicht werden. Das neue Umsetzungsmodell wird den Mitgliedstaaten
mehr Flexibilitét bieten und zur Vereinfachung beitragen. Der Anteil der GAP-Ausgaben, der

voraussichtlich fiir KlimamaBnahmen zur Verfiigung gestellt wird, soll 40 % betragen.

Die Gemeinsame Agrarpolitik wird im Zeitraum 2021-2027 ihre Zwei-Séulen-Struktur

beibehalten:

a)  Séule I (Marktmafnahmen und Direktzahlungen) sieht Direktbeihilfen an Landwirte vor
und unterstiitzt marktbezogene MaBBnahmen. Sie wird — insbesondere durch eine neue
Umweltarchitektur — dazu beitragen, dass in der Gemeinsamen Agrarpolitik beim
Umwelt- und Klimaschutz ehrgeizigere Ziele verfolgt werden. Wie auch im derzeitigen
Finanzierungszeitraum werden die Mallnahmen in Séule I ausschlieBlich durch den

EU-Haushalt finanziert werden.

b)  Séule II (Entwicklung des landlichen Raums) wird bestimmte Klima- und Umweltgiiter
bereitstellen, die Wettbewerbsfahigkeit des Agrar- und des Forstsektors verbessern
sowie die Diversifizierung der Wirtschaftstitigkeit und die Lebens- und Arbeitsqualitét
in den ldndlichen Gebieten, einschlieBlich der Gebiete mit spezifischen Problemen,

fordern. Die Maflnahmen in Sédule II werden von den Mitgliedstaaten kofinanziert.

EUCO 10/20 42
ANLAGE DE





Schlussfolgerungen — 17., 18., 19., 20. und 21. Juli 2020

Saule I

Externe Anndherung

&9.

Die externe Anndherung der Direktzahlungen wird weitergefiihrt. Alle Mitgliedstaaten, deren
Direktzahlungen je Hektar weniger als 90 % des EU-Durchschnitts betragen, schlieBen 50 %
der Liicke zwischen der Hohe ihrer derzeitigen durchschnittlichen Direktzahlungen und 90 %
des EU-Durchschnitts ab 2022 in sechs gleichen Schritten. Diese Konvergenz wird
proportional von allen Mitgliedstaaten finanziert. Ferner werden alle Mitgliedstaaten im

Jahr 2022 eine Hohe von mindestens 200 EUR je Hektar erreicht haben und alle
Mitgliedstaaten werden bis 2027 mindestens 215 EUR je Hektar erreichen.

Deckelung von Direktzahlungen fiir landwirtschaftliche Grofbetriebe

90.

Die Deckelung der Direktzahlungen fiir gro3e Begiinstigte wird auf freiwilliger Basis bei
einer Hohe von 100 000 EUR eingefiihrt. Sie findet nur auf die Einkommensgrundstiitzung
fiir Nachhaltigkeit Anwendung. Bei der Anwendung der Deckelung diirfen die
Mitgliedstaaten alle arbeitsbezogenen Kosten von dem Betrag der Einkommensgrundstiitzung

fiir Nachhaltigkeit je Begiinstigtem abziehen.

Agrarreserve und Haushaltsdisziplin

91.

Zu Beginn eines jeden Jahres wird im Européischer Garantiefonds fiir die Landwirtschaft
(EGFL) eine Reserve gebildet, durch die der Agrarsektor zu Zwecken der Marktverwaltung
oder -stabilisierung oder fiir den Fall von Krisen, die sich auf die landwirtschaftliche
Erzeugung oder Vermarktung auswirken, unterstiitzt werden soll (im Folgenden
,Agrarreserve). Die Agrarreserve muss sich zu Beginn eines jeden Jahres des

Zeitraums 2021-2027 auf 450 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen belaufen. Der im
HaushaltsJahr 2020 nicht in Anspruch genommene Betrag der Reserve fiir Krisen im
Agrarsektor wird zur Bildung der Reserve auf das HaushaltsJahr 2021 {ibertragen (die
genauen Jahre sind mit dem GAP-Ubergangszeitraum in Einklang zu bringen).
Nichtgebundene Mittel der Agrarreserve werden iibertragen, um die Agrarreserve zu
finanzieren. Fiir den Fall, dass die Reserve in Anspruch genommen wird, wird diese durch
dem EGFL zugeteilte bestehende Einnahmen, die unter der EGFL-Teilobergrenze
verfiigbaren Spielrdume oder — als letztes Mittel — durch den Mechanismus zur

Haushaltsdisziplin wieder aufgefiillt.
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92. Der Mechanismus zur Haushaltsdisziplin bleibt bestehen, um die Einhaltung der

Teilobergrenze des EGFL zu gewihrleisten.

Flexibilitit zwischen den Sidulen

93. Die Mitgliedstaaten konnen beschlieen, als zusitzliche Unterstiitzung folgende Mittel zur

Verfiigung zu stellen:

fiir MaBnahmen im Rahmen der Programmplanung fiir die Entwicklung des ldndlichen
Raums, die in den Haushaltsjahren 2022-2027 aus dem ELER finanziert werden, bis zu
25 % der in Anhang IV der Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates mit
Vorschriften fiir die Unterstiitzung der Strategiepldne festgelegten jahrlichen nationalen
Obergrenzen nach Abzug der in Anhang VI festgelegten Mittelzuweisungen fiir
Baumwolle fiir die Kalenderjahre 2021-2026. Der entsprechende Betrag steht
infolgedessen nicht mehr fiir die Gewédhrung von Direktzahlungen zur Verfiigung. Die
Schwelle kann um 15 Prozentpunkte angehoben werden, sofern die Mitgliedstaaten die
entsprechende Anhebung fiir aus dem ELER finanzierte Interventionen zur Erreichung
spezifischer umwelt- und klimabezogener Ziele verwenden; sie konnte um

2 Prozentpunkte angehoben werden, sofern die Mitgliedstaaten die entsprechende
Anhebung fiir aus dem ELER finanzierte Interventionen fiir die Unterstiitzung junger

Landwirte verwenden;

bis zu 25 % der Zuweisung der Mitgliedstaaten fiir den ELER in den Haushaltsjahren
2022-2027 fiir die Zuweisung der Mitgliedstaaten fiir Direktzahlungen nach Anhang IV
der Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften fiir die
Unterstlitzung der Strategiepldne fiir die Kalenderjahre 2021-2026. Der entsprechende
Betrag steht infolgedessen nicht mehr fiir die Forderung von Maflnahmen im Rahmen der
Entwicklung des ldndlichen Raums zur Verfligung. Fiir Mitgliedstaaten, deren
Direktzahlungen je Hektar weniger als 90 % des EU-Durchschnitts betragen, kann die

Schwelle auf 30 % angehoben werden.
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Saule 11

Aufteilung der Mittel fiir die Entwicklung des ldndlichen Raums

94.

Die Zuweisung fiir den ELER fiir den Zeitraum 2021-2027 betragt 77 850 Mio. EUR, wovon
0,25 % fiir die technische Hilfe der Kommission verwendet wird. Mitgliedstaaten, die mit
besonderen strukturellen Herausforderungen in ihrem Landwirtschaftssektor konfrontiert sind
oder die viel in Ausgaben der Séule II investiert haben oder die hohere Betrage auf Séule 1
iibertragen miissen, um den Grad der Konvergenz zu erhéhen, erhalten die folgenden
zusitzlichen Zuweisungen im Rahmen des Gesamtbetrags: Belgien (100 Mio. EUR),
Deutschland (650 Mio. EUR), Irland (300 Mio. EUR), Griechenland (300 Mio. EUR),
Spanien (500 Mio. EUR), Frankreich (1 600 Mio. EUR), Kroatien (100 Mio. EUR), Italien
(500 Mio. EUR), Zypern (50 Mio. EUR), Malta (50 Mio. EUR), Osterreich (250 Mio. EUR),
Slowakei (200 Mio. EUR), Slowenien (50 Mio. EUR), Portugal (300 Mio. EUR), Finnland
(400 Mio. EUR).

Vorfinanzierung der Entwicklung des ldndlichen Raums

95. Eine erste Vorfinanzierung wird in folgenden Tranchen gezahlt:
a)  imJahr 2021%*: 1 % des Betrags, der fiir die gesamte Laufzeit des GAP-Strategieplans
an Unterstiitzung aus dem ELER vorgesehen ist;
b)  im Jahr 2022*: 1 % des Betrags, der fiir die gesamte Laufzeit des GAP-Strategieplans
an Unterstlitzung aus dem ELER vorgesehen ist;
c) imJahr 2023*: 1 % des Betrags, der fiir die gesamte Laufzeit des GAP-Strategieplans
an Unterstiitzung aus dem ELER vorgesehen ist.
* (Die genauen Jahre sind mit dem GAP-Ubergangszeitraum in Einklang zu bringen.)
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Kofinanzierungssdtze fiir die Unterstiitzung der Entwicklung des ldndlichen Raums

96. Der in den GAP-Strategiepldnen festzusetzende Hochstsatz der ELER-Beteiligung belduft

sich auf

a) 80 % der forderfahigen 6ffentlichen Ausgaben in den Regionen in dulerster Randlage
und auf den kleineren Inseln des Agiischen Meeres im Sinne der Verordnung (EU)

Nr. 229/2013;
b) 85 % der forderfihigen 6ffentlichen Ausgaben in den weniger entwickelten Regionen;
c) 60 % der forderfihigen 6ffentlichen Ausgaben in den Ubergangsregionen;

d) 65 % der forderfahigen Ausgaben fiir Zahlungen fiir naturbedingte oder andere
gebietsspezifische Benachteiligungen;

e) 43 % der forderfahigen 6ffentlichen Ausgaben in den iibrigen Regionen.

Der Mindestsatz der ELER-Beteiligung betrigt 20 %. Ein hoherer 80%iger
Kofinanzierungssatz gilt fiir Umwelt-, Klima- und andere Bewirtschaftungsverpflichtungen;
fiir gebietsspezifische Benachteiligungen, die sich aus bestimmten verpflichtenden
Anforderungen ergeben; fiir nichtproduktive Investitionen; fiir die Unterstiitzung der
Europdischen Innovationspartnerschaft und fiir LEADER. Fiir Mittel, die dem ELER

iibertragen werden, gilt ein Kofinanzierungssatz von 100 %.

Vorschriften fiir die Aufthebung von Mittelbindungen

97. Der Teil einer Mittelbindung fiir Interventionen zur Entwicklung des lindlichen Raums im
Rahmen eines GAP-Strategieplans, der nicht bis zum 31. Dezember des zweiten auf das Jahr
der Mittelbindung folgenden Jahres zur Vorfinanzierung oder fiir Zwischenzahlungen im
Zusammenhang mit getitigten Ausgaben verwendet worden ist, wird von der Kommission

automatisch aufgehoben.
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98. Die Finanzmittel in dieser Rubrik werden auch der Unterstiitzung des Europdischen
Meeres- und Fischereifonds dienen, mit gezielter Finanzierung der Gemeinsamen
Fischereipolitik (GFP), der Meerespolitik der Union und der internationalen Verpflichtungen
der Union im Bereich der internationalen Meerespolitik, insbesondere im Zusammenhang mit
der Agenda 2030 fiir nachhaltige Entwicklung. Diese Mittel werden daher zur Unterstiitzung
einer nachhaltigen Fischerei und Aquakultur und zur Erhaltung der lebenden Meeresschitze

sowie der davon abhéngigen lokalen Gemeinschaften eingesetzt.

99. Unter dieser Rubrik wird auch weiterhin das Programm fiir die Umwelt und Klimapolitik
(LIFE) finanziert, das die Erhaltung der Biodiversitit, einschlielich Natura 2000, und den
Ubergang der Union hin zu einer sauberen, zirkuldren, energieeffizienten, CO, -armen und

klimaresistenten Gesellschaft zuséitzlich unterstiitzen wird.

100. Um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Zieles, bis 2050 Klimaneutralitit der EU zu
erreichen, abzufedern, wird ein Mechanismus fiir einen gerechten Ubergang, einschlieBlich
eines Fonds fiir einen gerechten Ubergang, geschaffen. Die Mittelzuweisung fiir den Fonds
fiir einen gerechten Ubergang fiir den Zeitraum 2021-2027 betréigt 7 500 Mio. EUR. Der auf
den Fonds fiir einen gerechten Ubergang anzuwendende Verteilungsschliissel entspricht dem
Vorschlag der Kommission, einschlieBlich eines Hochstbetrags und einer proportionalen
Senkung der minimalen Beihilfeintensitdt. Der Zugang zu den Mitteln aus dem Fonds fiir
einen gerechten Ubergang wird fiir Mitgliedstaaten, die sich noch nicht zur Umsetzung des
Ziels einer klimaneutralen EU bis 2050 im Einklang mit den Zielen des Ubereinkommens von
Paris verpflichtet haben, auf 50 % der nationalen Mittelzuweisung beschrinkt; die restlichen

50 % werden bei Eingehen einer entsprechend Verpflichtung verfligbar gemacht.
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RUBRIK 4 - MIGRATION UND GRENZMANAGEMENT

101. Unter diese Rubrik fallen MaBBnahmen in Bezug auf das Management der Au3engrenzen,
Migration und Asyl, die zur Verwirklichung der Agenda von Bratislava und Rom beitragen.
Da eine wirksame Kontrolle der Aullengrenzen — unter Gewéhrleistung des Grundsatzes des
freien Personen- und Warenverkehrs innerhalb der Union — eine Voraussetzung fiir eine
effizientere Steuerung der Migration und ein hohes MaB an innerer Sicherheit ist, bringen
koordinierte MaBBnahmen auf EU-Ebene einen wesentlichen Mehrwert fiir die EU. Die
Programme unter dieser Rubrik werden der Europdischen Union und ihren Mitgliedstaaten bei

der effektiven Umsetzung eines umfassenden Ansatzes im Bereich der Migration helfen.

102. Die Mittel fiir Verpflichtungen fiir diese Rubrik werden 22 671 Mio. EUR nicht iibersteigen:

MIGRATION UND GRENZMANAGEMENT

(in Mio. EUR, zu Preisen von 2018)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2324 2811 3164 3282 3672 3682 3736
Migration

103. Der Asyl- und Migrationsfonds wird die Arbeit der Mitgliedstaaten unterstiitzen,
Asylsuchende aufzunehmen und Integrationsmaf3nahmen zur Verfiigung zu stellen. Er wird
auch die Entwicklung einer gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik unterstiitzen und eine
effektive Steuerung der externen Migration, einschlielich der Riickfiihrungen sowie einer
verstiarkten Zusammenarbeit mit Drittlindern — insbesondere mit den Lindern, die an die EU
angrenzen oder in der Ndhe der EU-Grenzen liegen — ermoglichen. Es sollen Synergien mit
der Kohisionspolitik, die die soziookonomische Integration fordert, mit der AuBBenpolitik, die
sich der externen Dimension, einschlieBlich der Migrationsursachen, widmet, sowie durch
eine Zusammenarbeit mit Drittlindern bei der Steuerung der Migration und Sicherheit

sichergestellt werden.
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104. Die Mittelzuweisung fiir den Asyl- und Migrationsfonds fiir den Zeitraum 2021-2027 betrigt

8 705 Mio. EUR und wird wie folgt eingesetzt:

a) 5523 Mio. EUR werden fiir die nationalen Programme zugewiesen, die im Rahmen der

geteilten Mittelverwaltung durchgefiihrt werden;

b) 3 182 Mio. EUR werden fiir die Thematische Fazilitit zugewiesen.

Die Thematische Fazilitit schlieBt eine erhebliche spezifische Komponente fiir zielgerichtete

MaBnahmen im Zusammenhang mit der externen Migration ein.

Die Mittelzuweisungen an die Mitgliedstaaten werden auf objektiven Kriterien in Bezug auf
Asyl, reguldre Migration und Integration sowie auf MaBBnahmen zur Bekdmpfung irregulérer
Migration einschlielich Riickfithrungen basieren und werden 2024 mit Wirkung ab 2025 auf

der Grundlage der aktuellsten verfiigbaren statistischen Daten aktualisiert werden.

Grenzmanagement

105.

106.

Im Rahmen des Fonds fiir integriertes Grenzmanagement wird Unterstiitzung fiir die geteilte
Verantwortung der Sicherung der Aullengrenzen bei gleichzeitiger Wahrung des freien
Personenverkehrs innerhalb der Union bereitgestellt und rechtméBiger Handel ermdglicht,
sodass ein Beitrag fiir eine sichere und effiziente Zollunion geleistet wird. Es soll darauf
geachtet werden, Synergien mit aullenpolitischen Instrumenten herzustellen, um durch die
Zusammenarbeit mit Drittlaindern zum Grenzschutz und zur Steuerung der externen Migration

beizutragen.

In Anbetracht der besonderen Bediirfnisse der Mitgliedstaaten, in denen in den Jahren 2018
und 2019 die meisten Asylantrage pro Kopf gestellt wurden, ist es angezeigt, die Festbetrage
fiir Zypern, Malta und Griechenland auf 25 Mio. EUR im Rahmen des Asyl- und
Migrationsfonds und 25 Mio. EUR im Rahmen des Fonds fiir integriertes Grenzmanagement

anzuheben.
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Die Mittelzuweisung flir den Fonds fiir integriertes Grenzmanagement fiir den

Zeitraum 2021-2027 betriagt 5 505 Mio. EUR und wird wie folgt eingesetzt:

a) 893 Mio. EUR fiir das Instrument fiir finanzielle Hilfe fiir Zollkontrollausriistung;

b) 4612 Mio. EUR fiir das Instrument fiir finanzielle Hilfe im Bereich Grenzmanagement

und Visa; davon werden

e 3228 Mio. EUR fiir nationale Programme unter geteilter Mittelverwaltung
zugewiesen, wovon 189 Mio. EUR fiir die Transit-Sonderregelung zur Verfiigung
gestellt werden;

e 1384 Mio. EUR fiir die Thematische Fazilitit zugewiesen.

Die Thematische Fazilitit schlieB3t eine erhebliche spezifische Komponente fiir zielgerichtete

MaBnahmen im Zusammenhang mit der externen Migration ein.

Die Mittelzuweisungen an die Mitgliedstaaten unter Buchstabe b werden auf objektiven
Kriterien in Bezug auf Land- und Seeaulengrenzen, Flughédfen und Konsulate basieren und
werden 2024 mit Wirkung ab 2025 auf der Grundlage der aktuellsten verfligbaren

statistischen Daten fir diese Kriterien aktualisiert werden.

Diese MaBBnahmen werden durch eine verstiarkte Europdische Agentur fiir die Grenz- und
Kiistenwache mit einer Gesamtmittelausstattung von 5 148 Mio. EUR sowie durch héhere
Sachleistungen der Mitgliedstaaten zur Unterstiitzung der Mitgliedstaaten an den

AuBengrenzen erginzt.
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RUBRIK 5 — SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG

109. Die MaBnahmen dieser Rubrik stellen auf Sicherheit und Verteidigung ausgerichtete

Programme dar, bei denen die Zusammenarbeit auf Unionsebene ein hohes Mall an Mehrwert

bietet und in denen sich das verdanderte geopolitische Umfeld und die neuen politischen

Priorititen der EU widerspiegeln. Hierzu gehdren Mallnahmen in Bezug auf innere Sicherheit,

Krisenreaktion und Stilllegung kerntechnischer Anlagen sowie im Verteidigungsbereich.

110. Die Hohe der Mittel fiir Verpflichtungen fiir diese Rubrik wird 13 185 Mio. EUR nicht

iibersteigen:
RUBRIK 5 — SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG
(in Mio. EUR, zu Preisen von 2018)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 700 1725 1737 1 754 1928 2078 2263
Sicherheit

111. Die Finanzierung unter dieser Rubrik wird den Fonds fiir die innere Sicherheit unterstiitzen,

der insbesondere durch die Verhiitung und Bekdmpfung von Terrorismus und Radikalisierung

sowie von Schwerkriminalitit, organisierter Kriminalitidt und Cyberkriminalitidt und durch die

Unterstiitzung und den Schutz der Opfer von Straftaten zur Gewihrleistung eines hohen

Sicherheitsniveaus in der Union beitrdgt. Sie dient ferner der Finanzierung von Maflnahmen

zur Steuerung der externen Migration in Bezug auf die Bekdmpfung der irreguldren Migration

und des Menschenhandels.
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112. Die Mittelzuweisung fiir den Fonds fiir die innere Sicherheit fiir den Zeitraum 2021-2027
betrdgt 1 705 Mio. EUR und wird wie folgt eingesetzt:

a) 1194 Mio. EUR werden fiir die nationalen Programme zugewiesen, die im Rahmen der

geteilten Mittelverwaltung durchgefiihrt werden;

b) 511 Mio. EUR werden fiir die Thematische Fazilitit zugewiesen.

Die Thematische Fazilitit schlieBt eine erhebliche spezifische Komponente fiir zielgerichtete

MaBnahmen im Zusammenhang mit der externen Migration ein.

113. Zur Forderung der nuklearen Sicherheit in Europa wird eine spezifische Unterstiitzung fiir die

Stilllegung der folgenden kerntechnischen Anlagen gewéhrt:

- 490 Mio. EUR fiir Ignalina in Litauen fiir den Zeitraum 2021-2027 mit einem
EU-Beteiligungssatz von 86 %;

- 50 Mio. EUR fiir Bohunice in der Slowakei fiir den Zeitraum 2021-2025 mit einem
EU-Beteiligungshdchstsatz von 50 %;

- 57 Mio. EUR fiir Kozloduy in Bulgarien fiir den Zeitraum 2021-2027 mit einem
EU-Beteiligungshochstsatz von 50 %.

Ferner werden 448 Mio. EUR fiir nukleare Sicherheit und die Stilllegung der eigenen Anlagen
der EU bereitgestellt.

114. Der Betrag fiir Europol wird real um mindestens 10 % tiber dem Niveau von 2020 liegen.
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Verteidigung

115.

116.

Die Finanzierung unter dieser Rubrik schlieft auch einen finanziellen Beitrag von

7 014 Mio. EUR fiir den Européischen Verteidigungsfonds ein, dessen Ziel darin besteht, die
Wettbewerbsfahigkeit, Effizienz und Innovationsfahigkeit der technologischen und
industriellen Basis der europdischen Verteidigung zu férdern, indem
Kooperationsmafinahmen und grenziiberschreitende Zusammenarbeit in der gesamten Union
in jeder Phase des industriellen Zyklus von Verteidigungsprodukten und -technologien
unterstiitzt werden. Die Programmgestaltung wird die Teilnahme von der
Verteidigungsindustrie angehdrenden Unternehmen aller Gro8enordnungen — einschlie8lich
KMU und Midcap-Unternehmen — aus der gesamten Union sicherstellen und so die

Liefer- und Wertschopfungsketten im Verteidigungsbereich stirken und verbessern. Sie soll
zur strategischen Autonomie der Union und zu ihrer Féhigkeit zur Zusammenarbeit mit
strategischen Partnern beitragen und Projekte unterstiitzen, die — auch im Rahmen der
Gemeinsamen Auflen- und Sicherheitspolitik und insbesondere im Kontext des
Fahigkeitenentwicklungsplans — mit den von den Mitgliedstaaten gemeinsam vereinbarten

Prioritéten in Bezug auf Verteidigungsfahigkeiten im Einklang stehen.

Ein finanzieller Beitrag von 1 500 Mio. EUR wird der Fazilitit ,,Connecting Europe*

zugewiesen, um die TEN-V-Netze an die Bediirfnisse der militdrischen Mobilitdt anzupassen.
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RUBRIK 6 - NACHBARSCHAFT UND WELT

117. Unter dieser Rubrik werden das auswértige Handeln der Union und die Unterstiitzung fiir die
Lander finanziert, die sich auf den Beitritt zur Union vorbereiten. Eine stiarkere Koordinierung
zwischen den externen und internen Politikbereichen wird die ordnungsgeméfle Umsetzung
der Agenda 2030 fiir nachhaltige Entwicklung, des Pariser Klimaschutziibereinkommens, der
Globalen Strategie der EU, des Europédischen Entwicklungskonsenses, der Europdischen
Nachbarschaftspolitik sowie der externen Dimension der Migration einschlieBlich des
Rahmens der Migrationspartnerschaft mit Drittlindern gewihrleisten. Eine modernisierte
auswartige Politik wird den mit der EU verbundenen Mehrwert deutlich machen, indem
Wirksamkeit und Wahrnehmbarkeit verbessert werden und die Union besser aufgestellt wird,
um ihre Ziele und Werte in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten weltweit zu

vertreten.

118. Die Ausgaben fiir die afrikanischen Lénder siidlich der Sahara sowie fiir den karibischen und
den pazifischen Raum, die derzeit im Rahmen des aktuellen Europdischen Entwicklungsfonds

finanziert werden, werden in diese Rubrik einbezogen.

119. Die Mittel fiir Verpflichtungen fiir diese Rubrik werden 98 419 Mio. EUR nicht iibersteigen:

NACHBARSCHAFT UND WELT

(in Mio. EUR, zu Preisen von 2018)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

15309 | 15522 | 14789 | 14056 [13323 |12592 | 12828
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Auswirtiges Handeln

120. Um die Kohédrenz, Transparenz, Flexibilitit und Wirksamkeit der externen Zusammenarbeit
der EU zu erhohen, werden die meisten der bestehenden Instrumente in einem Instrument fiir
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit
zusammengefiihrt; die betreffende Gesamtfinanzausstattung von 70 800 Mio. EUR ist wie
folgt aufgeschliisselt:

1. Geografische Programme: 53 805 Mio. EUR, davon mindestens 17 217 Mio. EUR fiir
die Nachbarschaft (unter Wahrung einer hinreichenden geografischen
Ausgewogenheit) und mindestens 26 000 Mio. EUR fiir die afrikanischen Lander
siidlich der Sahara;

il. 5 665 Mio. EUR fiir die thematischen Programme;
1il. 2 835 Mio. EUR fiir Krisenreaktionsmaf3nahmen;

1v. 8 495 Mio. EUR fiir den Puffer fiir neu auftretende Herausforderungen und Prioritéten,
um unvorhergesehene Umstinde, neue Bediirfnisse oder neu auftretende
Herausforderungen wie Krisensituationen und Post-Krisensituationen oder
Migrationsdruck zu bewéltigen oder neue — entweder unionsgefiihrte oder

internationale — Initiativen oder Prioritaten zu fordern.

121. Unter dhnlichen Bedingungen, wie sie fiir den laufenden Europaischen Entwicklungsfonds
gelten, werden fiir den Zeitraum 2021-2027 die im Rahmen dieses Instruments nicht
verwendeten Mittel fiir Verpflichtungen und nicht verwendeten Mittel fiir Zahlungen
automatisch auf das folgende Haushaltsjahr {ibertragen, und die freigegebenen Mittel konnen

erneut verfligbar gemacht werden.

122. Die AuBlenfinanzierung unterliegt den Vorschriften fiir die Konditionalitét, auch im Hinblick

auf die Achtung der Grundsitze der Charta der Vereinten Nationen und des Volkerrechts.

123. Die Mittelzuweisung fiir das Instrument flir humanitére Hilfe, mit dem die EU Hilfe leistet,
um Leben zu retten und zu erhalten, menschlichem Leid vorzubeugen und die von
Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen betroffene Bevolkerung zu

schiitzen, betragt 9 760 Mio. EUR.
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124. Aus den Mitteln fiir das auswirtige Handeln werden auch finanzielle Beitrdge von
2 375 Mio. EUR fiir die Gemeinsame Auflen- und Sicherheitspolitik und von 444 Mio. EUR

fur die iberseeischen Linder und Gebiete — einschlieSlich Gronland — finanziert.

Heranfithrungshilfe

125. Die Mittelzuweisung fiir das Instrument fiir Heranfithrungshilfe, mit dem die Empfénger auf

ihrem Weg zur Erfiillung der Beitrittskriterien unterstiitzt werden, betrdgt 12 565 Mio. EUR.

Europiische Friedensfazilitit

126. Es wird eine Européische Friedensfazilitét als haushaltsexternes Instrument eingerichtet, um
MaBnahmen auf dem Gebiet der Sicherheit und Verteidigung zu finanzieren, die der Rat
beschlieBen kann; damit sollen die derzeitige Friedensfazilitét fiir Afrika und der
Mechanismus Athena ersetzt werden. Die finanzielle Obergrenze fiir die Fazilitét fiir den
Zeitraum 2021-2027 betriagt 5 000 Mio. EUR und wird als haushaltsexterner Posten auf3erhalb
des MFR durch Beitrige der Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines
BNE-Verteilungsschliissels finanziert.
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RUBRIK 7 — EUROPAISCHE OFFENTLICHE VERWALTUNG

127.

128.

Eine auf breitestmoglicher geografischer Grundlage rekrutierte, hochprofessionelle
europdische 6ffentliche Verwaltung tragt entscheidend dazu bei, dass die Union ihre
Prioritdten umsetzen und ihre Strategien und Programme im gemeinsamen européischen
Interesse verfolgen kann. Gleichzeitig erwarten die europdischen Biirgerinnen und Biirger
unter Hinweis auf vergangene und gegenwartige Reformanstrengungen, dass alle 6ffentlichen
Verwaltungen und ihr Personal so effizient wie mdglich arbeiten. Im Kontext einer Union aus
27 Mitgliedstaaten ist es notwendig, diese Reformen ununterbrochen zu konsolidieren und
bestindig die Effizienz und Effektivitét der europdischen 6ffentlichen Verwaltung zu

verbessern.

Die Mittel fiir Verpflichtungen unter dieser Rubrik, die aus den Verwaltungsausgaben der
Organe und der Europidischen Schulen sowie den Ruhestandsbeziigen bestehen, werden

73 102 Mio. EUR nicht iiberschreiten:

EUROPAISCHE OFFENTLICHE VERWALTUNG

(in Mio. EUR, zu Preisen von 2018)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

10 021

10 215

10 342

10 454

10 554

10 673

10 843

davon: Verwaltungsausgaben der Organe

7742

7878

7945

7997

8025

8077

8 188

Die Obergrenzen werden so festgesetzt, dass iiberméfige Spielrdume vermieden werden und
die Erwartungen fiir Gehaltsanpassungen, Laufbahnentwicklung, Kosten fiir die

Ruhestandsbeziige und andere einschlidgige Annahmen beriicksichtigt werden.
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129. Programmunterstiitzungsausgaben sollten entsprechend der gegenwértigen und fritheren
Praxis weiterhin mit den operativen Ausgaben innerhalb der jeweiligen Mittelausstattungen
der Programme oder innerhalb der jeweiligen Politikbereiche verkniipft bleiben. Um
Transparenz und Kontrolle zu steigern, sollten die Verwaltungs- und
Programmunterstiitzungsausgaben tiiber alle Rubriken hinweg regelméfig und umfassend
iiberwacht und gemeldet werden. Im Kontext einer Union aus 27 Mitgliedstaaten sollten alle
EU-Organe bei der Priifung der Zahl der Mitglieder des Personals einen umfassenden und
gezielten Ansatz verfolgen; sie werden ersucht, die Verwaltungsausgaben soweit moglich zu

verringern.

130. Alle Organe, Einrichtungen und Agenturen der EU und ihre Verwaltungen sollten eine
regelmiBige Uberpriifung ihres Personalbestands durchfiihren, die die Optimierung der
Personalressourcen auf derzeitigem Niveau sicherstellt, und sie sollten weiterhin um
Effizienzgewinne bei den nicht die Dienstbeziige betreffenden Ausgaben bemiiht sein, auch
durch die Vertiefung der interinstitutionellen Zusammenarbeit, wie etwa in den Bereichen IT,
Beschaffung und Gebdude, und durch das Einfrieren der nicht die Dienstbeziige betreffenden
Ausgaben.

131. In Anerkennung dessen, dass das Reformpaket fiir das Beamtenstatut aus dem Jahr 2013 klare
und prézise Bestimmungen enthilt, sollte die Berichterstattung und die notwendige
Evaluierung der derzeitigen Reform als Grundlage fiir alle kiinftigen Uberarbeitungen des
Beamtenstatuts dienen. Die Kommission wird ersucht, bei ihrer Evaluierung und etwaigen
anschliefenden Vorschldgen auf Fragen wie Laufbahnentwicklung, Umfang und Laufzeit der
Zulagen, Angemessenheit des Besteuerungssystems, Solidaritidtsabgabe und Nachhaltigkeit

des Rentensystems einzugehen.

132. Zur weiteren Kontrolle und Steuerung der Verwaltungsausgaben konnten in vergleichbaren
Verwaltungen erzielte Effizienzgewinne und dort durchgefiihrte

EffizienzsteigerungsmaBBnahmen als Leistungsmalstab dienen.
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Flexibilitit: Thematische besondere Instrumente

133.

134.

135.

Flexibilitdt wird auch durch zweckbestimmte thematische besondere Instrumente geschaffen,
aus denen als Reaktion auf spezifische unvorhergesehene Ereignisse zusétzliche finanzielle
Mittel bereitgestellt werden. Diese Instrumente werden aufgrund ihrer Beschaffenheit nur bei
Bedarf eingesetzt. Daher sollten eindeutige Kriterien fiir ihre Mobilisierung festgelegt
werden. Im Einklang mit dem iibergeordneten Ziel einer Konsolidierung und Straffung der
EU-Ausgaben sollten Uberschneidungen sowohl zwischen diesen Instrumenten als auch mit
den Ausgabenprogrammen vermieden und weitere Synergien sondiert werden. Die
komplexen Vorschriften fiir die Neuaufteilung von Betrédgen zwischen Instrumenten und die
Ubertragung nicht verwendeter Betriige auf die Folgejahre sollten vereinfacht und

vereinheitlicht werden.

Unbeschadet des Instruments fiir einen einzigen Spielraum beléduft sich der maximale
Gesamtbetrag fiir die besonderen Instrumente fiir den Zeitraum 2021-2027 auf3erhalb der
Obergrenzen auf 20 106 Mio. EUR, sodass neue Prioritdten und unvorhergesehene Ereignisse
angesichts der sich rasch verdndernden Lage nach dem COVID-19-Ausbruch bewailtigt
werden konnen; davon stehen 5 000 Mio. EUR fiir eine neue Sonderreserve fiir die
Anpassung an den Brexit zur Verfiigung, die eingerichtet werden soll, um nachteiligen
Auswirkungen in den am starksten betroffenen Mitgliedstaaten und Sektoren zu begegnen.
Die Kommission wird ersucht, bis November 2020 einen entsprechenden Vorschlag

vorzulegen.

Der Europiische Fonds fiir die Anpassung an die Globalisierung, ein Solidaritits- und
Soforthilfeinstrument, das eine einmalige Unterstiitzung fiir Arbeitnehmer anbietet, die wegen
Umstrukturierungen im Zuge der Globalisierung, einschlieBlich solcher aufgrund von
Automatisierung und Digitalisierung, ihren Arbeitsplatz verlieren, darf einen jdhrlichen
Hochstbetrag von 186 Mio. EUR (zu Preisen von 2018) nicht tiberschreiten. Die Betrdge
werden iiber die MFR-Obergrenzen fiir Mittel fiir Verpflichtungen und Mittel fiir Zahlungen

hinaus bereitgestellt.
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136. Die Finanzausstattung einer neuen Solidaritéts- und Soforthilfereserve sollte den
Solidaritdtsfonds der Europdischen Union und die Reserve fiir Soforthilfe abdecken. Sie kann
fiir die Reaktion auf Notsituationen infolge von Katastrophen gréfleren Ausmalies in
Mitgliedstaaten und Beitrittsldindern im Rahmen des Solidaritdtsfonds der Europédischen
Union sowie fiir die rasche Deckung eines punktuellen Bedarfs an Soforthilfeleistungen
innerhalb der EU oder in Drittlindern aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, insbesondere fiir
SofortmafBinahmen und bei humanitire Krisen (Reserve fiir Soforthilfe), verwendet werden.
Fiir den Einsatz dieser Reserve sollten eindeutige Kriterien und Modalitédten festgelegt

werden.

Der jdhrliche Betrag der Reserve wird auf 1 200 Mio. EUR (zu Preisen von 2018) festgelegt.
Beschliisse iiber Ubertragungen im Hinblick auf eine Mobilisierung der Reserve sind auf
Vorschlag der Kommission vom Europdischen Parlament und vom Rat zu fassen. Die Mittel
fiir diese Reserve werden als vorldufig eingesetzte Mittel in den Gesamthaushaltsplan der
Union eingestellt. Der jahrliche Betrag kann bis zum Jahr n+1 verwendet werden. Der aus

dem vorangegangenen Jahr stammende Betrag wird zuerst in Anspruch genommen.

Die Betrige werden iiber die MFR-Obergrenzen fiir Mittel fiir Verpflichtungen und Mittel fiir

Zahlungen hinaus bereitgestellt.

Bis zum 1. Oktober eines jeden Jahres muss mindestens ein Viertel des jahrlichen Betrags fiir
das Jahr n verfligbar bleiben, damit ein bis zum Ende dieses Jahres auftretender Bedarf
gedeckt werden kann. Ab dem 1. Oktober darf der restliche Teil der verfligbaren Mittel
entweder flir interne Maflnahmen oder fiir Mainahmen im Auf3enbereich in Anspruch
genommen werden, damit ein bis zum Ende dieses Jahres auftretender Bedarf gedeckt werden

kann.

Flexibilitit: Nicht-thematische besondere Instrumente

137. Der Gesamtspielraum fiir Mittel fiir Verpflichtungen, der Gesamtspielraum fiir Mittel fiir
Zahlungen und der Spielraum fiir unvorhergesehene Ausgaben werden durch ein Instrument
fiir einen einzigen Spielraum ersetzt. Durch dieses Instrument konnen Mittel fiir
Verpflichtungen und/oder Mittel fiir Zahlungen eingesetzt werden, indem Folgendes genutzt

wird:

— zunidchst die unterhalb der MFR-Obergrenzen der vorangegangenen Haushaltsjahre ab
2021 verbliebenen Spielrdume einer oder mehrerer Rubriken des MRF, die in den
Jahren 2022-2027 bereitzustellen und in vollem Umfang gegen die Spielrdume der

jeweiligen vorangegangenen Jahre aufzurechnen sind;
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— nur wenn die gemél dem ersten Spiegelstrich gegebenenfalls zur Verfiigung stehenden
Betrige nicht ausreichend sind und als letztes Mittel ein zusétzlicher Betrag, der in
vollem Umfang gegen die Spielrdume fiir das laufende Haushaltsjahr oder fiir kiinftige
Haushaltsjahre aufgerechnet wird. Die derart aufgerechneten Betridge diirfen nicht

weiter im Kontext des MFR in Anspruch genommen werden.

Mit Ausnahme der im ersten Gedankenstrich genannten Zahlungsspielrdume konnen Betrige
iiber die jeweiligen jahrlichen Obergrenzen im Zusammenhang mit einem
Berichtigungshaushaltsplan oder einem Jahreshaushaltsplan hinaus in Anspruch genommen
werden, um die Finanzierung bestimmter unvorhergesehener Ausgaben zu ermdglichen, die
innerhalb der verfiigbaren Obergrenzen nicht finanziert werden kénnen. Fiir die im ersten
Gedankenstrich genannten Zahlungsspielrdume passt die Kommission im Rahmen der
jahrlichen technischen Anpassung des Finanzrahmens die Obergrenze der Mittel fiir
Zahlungen fiir die Jahre 2022-2027 nach oben an, und zwar jeweils um Betridge, die der
Differenz zwischen den ausgefiihrten Zahlungen und der Obergrenze der Mittel fiir Zahlungen

des MFR fiir das Jahr n-1 entsprechen.

Der jdhrliche Gesamtbetrag, der fiir dieses Instrument im Zusammenhang mit einem
Berichtigungshaushaltsplan oder einem Jahreshaushaltsplan in Anspruch genommen wird,
darf 0,04 % des BNE der EU fiir Mittel fiir Verpflichtungen und 0,03 % des BNE der EU fiir
Mittel fiir Zahlungen nicht {ibersteigen und muss mit der Eigenmittelobergrenze vereinbar

sein.

Zudem diirfen die jdhrlichen Anpassungen nach oben, die an der Obergrenze fiir Mittel fiir
Zahlungen vorgenommen werden, fiir die Jahre 2025-2027 folgende Betrige (zu Preisen von
2018) im Vergleich zur urspriinglichen Obergrenze fiir Mittel fiir Zahlungen des jeweiligen
Jahres nicht tiberschreiten:

2025 — 8 000 Mio. EUR;

2026 — 13 000 Mio. EUR;

2027 — 15 000 Mio. EUR.
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138. Das Flexibilititsinstrument ist ein nicht-thematisches Instrument, das es ermoglicht,
spezifische unvorhergesehene Ausgaben durch Mittel fiir Verpflichtungen und entsprechende
Zahlungen zu finanzieren, die anderweitig nicht getdtigt werden kdnnen. Die jahrliche
Obergrenze des Flexibilitatsinstruments wird auf 772 Mio. EUR (zu Preisen von 2018)
festgesetzt. Der jéhrliche Betrag kann bis zum Jahr n+2 verwendet werden. Der aus den
vorangegangenen Jahren stammende Betrag wird zuerst in Anspruch genommen, beginnend

mit dem Betrag aus dem am langsten zuriickliegenden Jahr.

Die Betrige werden tliber die MFR-Obergrenzen fiir Mittel fiir Verpflichtungen und Mittel fiir

Zahlungen hinaus bereitgestellt.

139. Eine Finanzierung der besonderen Instrumente durch aufgehobene Mittelbindungen ist nicht

vorgesehen.
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III. TEIL II: EEINNAHMEN

140. Richtschnur fiir die Eigenmittelvereinbarungen sollten die allgemeinen Ziele der Einfachheit,
Transparenz und Gerechtigkeit — einschlieBlich einer fairen Lastenteilung — sein. Der
Gesamtbetrag der Eigenmittel, der dem Unionshaushalt fiir die jahrlichen Mittel fiir
Zahlungen zur Verfiigung steht, darf 1,40 % der Summe der BNE aller Mitgliedstaaten nicht
iiberschreiten. Der Gesamtbetrag der jdhrlichen Mittel fiir Verpflichtungen darf 1,46 % der
Summe der BNE aller Mitgliedstaaten nicht iibersteigen. Es wird fiir ein geordnetes

Verhiltnis zwischen Mitteln fiir Verpflichtungen und Mitteln fiir Zahlungen Sorge getragen.

141. Das neue Eigenmittelsystem der Europdischen Union tritt am ersten Tag des ersten Monats in
Kraft, der auf den Monat des Eingangs der Notifizierung des Abschlusses der Verfahren fiir
seine Annahme durch den letzten Mitgliedstaat folgt. Alle seine Bestandteile werden
rickwirkend zum 1. Januar 2021 wirksam. Die Mitgliedstaaten werden im Einklang mit ihren
jeweiligen nationalen verfassungsrechtlichen Vorschriften den neuen Eigenmittelbeschluss so

bald wie moglich billigen.

142. Was die Verordnung des Rates zur Festlegung der Methoden und Verfahren fiir die
Bereitstellung der Eigenmittel sowie der MaBBnahmen zur Bereitstellung der erforderlichen
Kassenmittel anbelangt, so wird die Kommission um Erwigung der Unterbreitung eines
Vorschlags fiir die Uberarbeitung dieser Verordnung ersucht, damit den Herausforderungen

beziiglich der Bereitstellung von Eigenmitteln begegnet werden kann.

Traditionelle Eigenmittel

143. Die Mitgliedstaaten behalten ab dem 1. Januar 2021 25 % der von ihnen erhobenen Betrige

als Erhebungskosten ein.
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Mehrwertsteuer-Eigenmittel

144,

Die derzeitigen Mehrwertsteuer-Eigenmittel werden durch die vereinfachte und verfeinerte
alternative Methode der Kommission vom Januar 2019 ersetzt; dabei gilt fiir alle
Mitgliedstaaten ein einheitlicher Satz von 0,3 % der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage,
zu deren Bestimmung die von der Kommission vorgeschlagene verfeinerte Methode
herangezogen wird. Die fiir diesen Zweck zu beriicksichtigende Mehrwertsteuer-

Bemessungsgrundlage darf fiir keinen Mitgliedstaat 50 % des BNE iiberschreiten.

Neue Eigenmittel

145.

146.

147.

148.

149.

150.

Die Union wird in den kommenden Jahren auf eine Reform des Systems der Eigenmittel

hinarbeiten und neue Eigenmittel einfiihren.

In einem ersten Schritt wird eine neue Eigenmittelquelle eingefiihrt und ab dem

1. Januar 2021 gelten, die sich aus einem Anteil der Einnahmen aus einem nationaler Beitrag
zusammensetzt, der anhand des Gewichts der nicht recycelten Verpackungsabfille aus
Kunststoff mit einem Abrufsatz von 0,80 EUR pro Kilogramm berechnet wird; durch einen
Mechanismus wird eine liberméBig regressive Wirkung auf die nationalen Beitrige

vermieden.

Als zusétzliche Eigenmittel wird die Kommission im ersten HalbJahr 2021 Vorschlige fiir ein
CO; -Grenzausgleichssystem und fiir eine Digitalabgabe vorlegen, damit diese spétestens

zum 1. Januar 2023 eingefiihrt werden konnen.

Die Kommission wird ersucht, einen iiberarbeiteten Vorschlag fiir das
Emissionshandelssystem (EHS) vorzulegen, das moglicherweise auf den Luft- und

Seeverkehr ausgeweitet wird.

SchlieBlich wird die Union im Laufe d,es ndchsten MFR auf die Einfiihrung anderer

Eigenmittel hinarbeiten, zu denen auch eine Finanztransaktionssteuer gehoren kann.

Die Einnahmen aus den nach 2021 eingefiihrten neuen Eigenmittelquellen werden fiir die
vorzeitige Riickzahlung der NGEU-Anleihen verwendet. Die Kommission wird ersucht, zu

gegebener Zeit eine Uberarbeitung des MFR in diesem Sinne vorzuschlagen.
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BNE-Eigenmittel

151. Die Methode der Anwendung eines einheitlichen Abrufsatzes zur Ermittlung der Beitrdge der

Mitgliedstaaten zur bestehenden Eigenmittelkategorie auf der Grundlage des

Bruttonationaleinkommens (BNE) wird unbeschadet der Nummer 152 nicht geéndert.

Korrekturen

152. Fiir den Zeitraum 2021-2027 wird der jahrliche BNE-basierte Beitrag Danemarks, der

Niederlande, Osterreichs und Schwedens, und im Rahmen der Unterstiitzung fiir Aufbau und

Resilienz auch Deutschlands, durch Pauschalkorrekturen ermifigt. Den betreffenden

Mitgliedstaaten wird eine Bruttokiirzung ihres jéhrlich auf Grundlage des BNE zu leistenden

Beitrags gewéhrt in Hohe von (zu Preisen von 2020):

Dénemark: 377 Mio. EUR;

Deutschland: 3 671 Mio. EUR;
Niederlande: 1 921 Mio. EUR;

Osterreich: 565 Mio. EUR,;

Schweden: 1 069 Mio. EUR.

153. Diese BruttoermifBligungen werden von allen Mitgliedstaaten entsprechend ihrem BNE

finanziert.
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ANHANG ZUR ANLAGE

MEHRJAHRIGER FINANZRAHMEN (EU-27)

(Mio. EUR - zu jeweiligen Preisen)

Mittel fiir Verpflichtungen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2 021-2027

insgesamt
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales 20.919 21.288 21.125 20.984 21.212 21.847 22.077 149.512
2. Zusammenbhalt, Resilienz und Werte 52.786 55.314 57.627 60.761 63.387 66.536 70.283 426.694
2a. Wirtschattlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 48.191 49.739 51.333 53.077 54.873 56.725 58.639 372.577
2b. Resilienz und Werte 4.595 5.575 6.294 7.684 8514 9.811 11.644 54117
3. Natiirliche Ressourcen und Umwelt 58.624 56.519 56.849 57.003 57.112 57.332 57.557 400.996
Davon: marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen 40.925 41.257 41.518 41.649 41.782 41.913 42.047 291.091
4. Migration und Grenzmanagement 2.467 3.043 3.49% 3.697 4218 4.315 4.465 25.699
5. Sicherheit und Verteidigung 1.805 1.868 1.918 1.976 2.215 2.435 2.705 14.922
6. Nachbarschaft und die Welt 16.247 16.802 16.329 15.830 15.304 14.754 15.331 110.597
7. Europiische 6ffentliche Verwaltung 10.635 11.058 11.419 11.773 12.124 12.506 12.959 82.474
Dawon: Verwaltungsausgaben der Organe 8.216 8.528 8.772 9.006 9.219 9.464 9.786 62.991
MITTEL FUR VERPFLICHTUNGEN INSGESAMT 163.483 165.892 168.761 172.024 175.632 179.725 185.377 1.210.894
MITTEL FUR ZAHLUNGEN INSGESAMT 166.140 167.585 165.542 168.853 172.230 175.674 179.187 1.195.211

2021-2027

AUBERHALB DES MFR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 .

insgesamt
Solidaritats- und Soforthilfereserve 1.273 1.299 1.325 1.351 1.378 1.406 1.434 9.467
Europaischer Fonds fiir die Anpassung an die Globalisierung (EGF) 197 201 205 209 214 218 222 1.467
Resene fir die Anpassung an den Brexit p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5.306
Flexibilitétsinstrument 819 836 852 869 887 905 923 6.091
AUBERHALB DES MFR INSGESAMT 2.290 2.336 2.383 2.430 2.479 2.528 2.5719 22.331
MFR + AUBERHALB DES MFR (INSGESAMT) 165.773 168.228 171.144 174.454 178.11 182.253 187.956 1.233.225

*Der Gesamtbetrag der Reserve fiir die Anpassung an den Brexit zu jeweiligen Preisen beruht auf einem Deflator von 2 % und der Annahme, dass die gesamte Finanzausstattung im Jahr 2021 verfiigbar ist. Dies bertihrt nicht den kdnftigen Legislativorschlag.
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MEHRJAHRIGER FINANZRAHMEN (EU-27)
(Mio. EUR - zu Preisen von 2018)

Mittel fiir Verpflichtungen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2 021-2027

insgesamt
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales 19.712 19.666 19.133 18.633 18.518 18.646 18.473 132.781
2. Zusammenhalt, Resilienz und Werte 49.741 51.101 52.194 53.954 55.182 56.787 58.809 377.768
2a. Wirtschattlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 45.411 45.951 46.493 47.130 47.770 48.414 49.066 330.235
2b. Resilienz und Werte 4.330 5.150 5.701 6.824 7.412 8.373 9.743 47533
3. Natiirliche Ressourcen und Umwelt 55.242 52.214 51.489 50.617 49.719 48.932 48.161 356.374
Davon: marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen 38.564 38.115 37.604 36.983 36.373 35.772 35.183 258.594
4. Migration und Grenzmanagement 2.324 2.811 3.164 3.282 3.672 3.682 3.736 22.671
5. Sicherheit und Verteidigung 1.700 1.725 1.737 1.754 1.928 2.078 2.263 13.185
6. Nachbarschaft und die Welt 15.309 15.522 14.789 14.056 13.323 12.592 12.828 98.419
7. Européische offentliche Verwaltung 10.021 10.215 10.342 10.454 10.554 10.673 10.843 73.102
Dawon: Verwaltungsausgaben der Organe 7.742 7.878 7.945 7.997 8.025 8.077 8.188 55.852
MITTEL FUR VERPFLICHTUNGEN INSGESAMT 154.049 153.254 152.848 152.750 152.896 153.390 155.113 1.074.300
MITTEL FUR ZAHLUNGEN INSGESAMT 156.557 154.822 149.936 149.936 149.936 149.936 149.936 1.061.058

2021-2027

AUBERHALB DES MFR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 .

insgesamt
Solidaritats- und Soforthilfereserve 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 8.400
Européischer Fonds fiir die Anpassung an die Globalisierung (EGF) 186 186 186 186 186 186 186 1.302
Resen fiir die Anpassung an den Brexit p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5.000
Flexibilitatsinstrument 772 772 772 772 772 772 772 5.404
AUBERHALB DES MFR INSGESAMT 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 2.158 20.106
MFR + AUBERHALB DES MFR (INSGESAMT) 156.207 155.412 155.006 154.908 155.054 155.548 157.271 1.094.406
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		42. Die Mittel für das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) belaufen sich auf insgesamt 7 950 Mio. EUR und werden wie folgt aufgeteilt:

		43. 0,35 % der Gesamtmittel werden für die technische Hilfe der Kommission eingesetzt.

		44. Mittel aus dem EFRE und dem ESF+ für das Ziel „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum“ werden drei Kategorien von NUTS-2-Regionen unter Berücksichtigung der NUTS-Klassifikation ab 2016 zugewiesen, wobei die Kategorien nach dem Verhältnis des ...

		45. Aus dem Kohäsionsfonds werden diejenigen Mitgliedstaaten unterstützt, deren Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf, gemessen in KKS und berechnet anhand der EU-Daten für den Zeitraum 2015-2017, weniger als 90 % des durchschnittlichen Pro-Kopf-BNE ...

		46. Die Zuweisung für jeden einzelnen Mitgliedstaat ergibt sich aus der Summe der Mittel, die den einzelnen förderfähigen Regionen dieses Mitgliedstaats zugewiesen werden, wobei die Berechnung in folgenden Schritten erfolgt:

		47. Die Zuweisung für jeden einzelnen Mitgliedstaat ergibt sich aus der Summe der Mittel, die den einzelnen förderfähigen Regionen dieses Mitgliedstaats zugewiesen werden, wobei die Berechnung in folgenden Schritten erfolgt:

		48. Die gesamte ursprüngliche theoretische Finanzausstattung berechnet sich durch Multiplikation einer Beihilfeintensität von 15,2 EUR pro Kopf und pro Jahr mit der förderfähigen Bevölkerungszahl.

		49.  Der Anteil des jeweiligen Mitgliedstaats entspricht der Summe der Anteile seiner förderfähigen Regionen, wobei diese Anteile nach folgenden Kriterien mit der angegebenen Gewichtung berechnet werden:

		50. Zu den nach Nummer 44 errechneten Beträgen pro NUTS-2-Region wird gegebenenfalls ein Betrag von 1 EUR für jede Tonne von CO₂-Äquivalenten pro Jahr für den Bevölkerungsanteil der Region an den Tonnen von CO₂-Äquivalenten addiert, mit dem der Mitgli...

		51.  Zu den nach Nummer 45 errechneten Beträgen pro NUTS-2-Region wird ein Betrag addiert, der sich aus der Zuweisung einer Prämie von jährlich 405 EUR pro Person für den Bevölkerungsanteil an Nettozuwanderung von außerhalb der EU in den Mitgliedstaat...

		52. Die Finanzausstattung berechnet sich durch Multiplikation einer durchschnittlichen Beihilfeintensität von 62,9 EUR pro Kopf und pro Jahr mit der förderfähigen Bevölkerungszahl. Der Anteil an dieser theoretischen Finanzausstattung, der jedem förder...

		53. Die Zuweisung von Mitteln an die einzelnen Mitgliedstaaten für grenzüberschreitende und transnationale Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit der Gebiete in äußerster Randlage errechnet sich als gewichtete Summe der auf Grundlage der folgenden Krit...

		54. Eine zusätzliche Sonderzuweisung, die einer Beihilfeintensität von jährlich 40 EUR pro Einwohner entspricht, erfolgt an die Regionen der NUTS-2-Ebene in äußerster Randlage und die nördlichen Regionen der NUTS-2-Ebene mit geringer Bevölkerungsdicht...

		55. Um dazu beizutragen, dass die Mittelzuweisungen aus dem Kohäsionsfonds angemessen auf die am wenigsten entwickelten Regionen und Mitgliedstaaten konzentriert und die Unterschiede bei den durchschnittlichen Pro-Kopf-Beihilfeintensitäten verringert ...

		56. Die unter Nummer 50 beschriebenen Regelungen lassen nicht zu, dass die Mittelzuweisungen je Mitgliedstaat 107 % des realen Betrags für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 übersteigen. Die Anpassung wird proportional auf alle Übertragungen (mit ...

		57.  Um die Konvergenzanstrengungen zu konsolidieren und sicherzustellen, dass der Übergang reibungslos und schrittweise erfolgt, entspricht die Mindestgesamtzuweisung aus den Fonds an einen Mitgliedstaat 76 % seiner gesamten Mittelzuweisung im Zeitra...

		58. Die Höchstgesamtzuweisung aus den Fonds an einen Mitgliedstaat, dessen Pro-Kopf-BNE (in KKS) bei mindestens 120 % des Durchschnitts der EU-27 liegt, entspricht 80 % seiner gesamten Mittelzuweisung im Zeitraum 2014-2020. Die Höchstgesamtzuweisung a...

		59. Für alle Regionen, die für den Zeitraum 2014-2020 als weniger entwickelte Regionen definiert wurden, aber deren Pro-Kopf-BIP über 75 % des Durchschnitts der EU-27 liegt, wird die Mindesthöhe der jährlichen Förderung im Rahmen des Ziels „Investitio...

		60.  Keine Übergangsregion erhält weniger als das, was sie als stärker entwickelte Region erhalten hätte.

		61. Die Mindestgesamtzuweisung an einen Mitgliedstaat für seine Übergangsregionen, die bereits 2014-20 Übergangsregionen waren, entspricht mindestens 65 % der gesamten Mittelzuweisung für diese Regionen im Zeitraum 2014-20 in diesem Mitgliedstaat.

		63. Ein Gesamtbetrag in Höhe von 120 Mio. EUR wird dem PEACE-PLUS-Programm zur Unterstützung von Frieden und Versöhnung und zur Unterstützung der Fortsetzung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Norden und Süden zugewiesen.

		64. Ist die Bevölkerung eines Mitgliedstaats zwischen den Zeiträumen 2007-2009 und 2016-2018 um mehr als 1 % pro Jahr im Durchschnitt zurückgegangen, so erhält dieser Mitgliedstaat eine zusätzliche Mittelzuweisung, die dem Gesamtrückgang seiner Bevölk...

		65. Für weniger entwickelte Regionen in Mitgliedstaaten, denen die Kohäsionspolitik nur während eines einzigen Zeitraums zugutegekommen ist, wird ihren weniger entwickelten Regionen eine zusätzliche Mittelzuweisung in Höhe von 400 Mio. EUR bereitgeste...

		68. Der Kofinanzierungssatz für das Ziel „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum“ liegt nicht über

		69. Mechanismen zur Gewährleistung einer Verknüpfung zwischen den Förderstrategien der Union und der wirtschaftspolitischen Steuerung der Union sollten beibehalten werden, damit die Kommission eine Überprüfung oder Änderungen der einschlägigen Program...

		70. Die Kommission entrichtet die Vorfinanzierung basierend auf der Gesamtunterstützung aus den Fonds gemäß dem Beschluss zur Genehmigung des Programms. Die Vorfinanzierung für jeden Fonds wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Mittel in Jahrestranc...

		71. Jedweder Betrag in einem Programm, der nicht bis zum 31. Dezember des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der Mittelbindungen für die Jahre 2021 bis 2026 für Vorfinanzierungen verwendet wurde oder für den bis zu diesem Datum kein Zahlungsantrag e...

		72. In Bezug auf die Programme des Ziels „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum“ werden die gesamten EFRE-Mittel eines Mitgliedstaats entweder auf nationaler oder auf regionaler Ebene folgendermaßen konzentriert:

		73. Unter dieser Rubrik wird auch die Unterstützung der türkisch-zyprischen Gemeinschaft finanziert.

		74. Die Finanzausstattung für Zinszahlungen der Union für ihre Anleihen an den Kapitalmärkten im Rahmen von NGEU für den Zeitraum 2021-2027 beträgt 12 914 Mio. EUR. Beträge, die nicht wie vorgesehen für Zinszahlungen verwendet wurden, werden unter Bea...

		75. Das Instrument für technische Unterstützung wird die Verwaltungskapazitäten der Mitgliedstaaten für die Ausarbeitung, Entwicklung und Umsetzung von Reformen verbessern. Es wird allen Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen und hat für den Zeitraum 20...

		76. Der ESF+ leistet umfassende Unterstützung für die Jugendbeschäftigung, Qualifizierung und Umschulung von Arbeitskräften, soziale Inklusion und Bekämpfung von Armut einschließlich Kinderarmut, wobei die folgenden Programme zusammengefasst werden: E...

		77.  Die ESF+-Mittel mit geteilter Mittelverwaltung weist jeder Mitgliedstaat folgendermaßen zu:

		78. Das neue Programm baut auf dem bestehenden Erasmus+-Programm auf und umfasst Bildungs- und Mobilitätsangebote für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Menschen, Studierende und Lehrkräfte. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Inklusion ben...

		79. Die Finanzausstattung des Programms rescEU im Rahmen des MFR beträgt 1 106 Mio. EUR.

		80. Es wird ein Gesundheitsprogramm aufgelegt. Die Finanzausstattung des Gesundheitsprogramms im Rahmen des MFR beträgt 1 670 Mio. EUR.

		81. Die Finanzausstattung für das Programm „Kreatives Europa“ im Rahmen des MFR beträgt 1 642 Mio. EUR und die Finanzausstattung für das Programm für Justiz, Rechte und Werte im Rahmen des MFR beträgt 841 Mio. EUR.

		RUBRIK 3 – NATÜRLICHE RESSOURCEN UND UMWELT

		84. Bei der Finanzierung im Rahmen dieser Rubrik geht es vor allem um die Schaffung eines Mehrwerts durch eine modernisierte und nachhaltige Landwirtschafts-, Meeres- und Fischereipolitik sowie durch das Vorantreiben von Klimamaßnahmen und die Förderu...

		85. Die Mittel für Verpflichtungen für diese Rubrik, unter der die Landwirtschafts- und die Meerespolitik und die Maßnahmen für Umwelt- und Klimaschutz erfasst werden, übersteigen nicht 356 374 Mio. EUR; davon werden 258 594 Mio. EUR marktbezogenen Au...

		86. Eine reformierte und modernisierte Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) wird für den Zugang zu sicheren, hochwertigen, erschwinglichen, nährstoffreichen und vielfältigen Lebensmitteln sorgen. Sie wird den Übergang zu einem wirtschaftlich, ökologisch und ...

		87. Ein neues Umsetzungsmodell wird beide Säulen unter einem einzigen Planungsinstrument – dem Strategieplan für die GAP – zusammenführen und sicherstellen, dass die gemeinsamen Ziele auf EU-Ebene erreicht werden. Das neue Umsetzungsmodell wird den Mi...

		88. Die Gemeinsame Agrarpolitik wird im Zeitraum 2021-2027 ihre Zwei-Säulen-Struktur beibehalten:

		89. Die externe Annäherung der Direktzahlungen wird weitergeführt. Alle Mitgliedstaaten, deren Direktzahlungen je Hektar weniger als 90 % des EU-Durchschnitts betragen, schließen 50 % der Lücke zwischen der Höhe ihrer derzeitigen durchschnittlichen Di...

		90. Die Deckelung der Direktzahlungen für große Begünstigte wird auf freiwilliger Basis bei einer Höhe von 100 000 EUR eingeführt. Sie findet nur auf die Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit Anwendung. Bei der Anwendung der Deckelung dürfen die ...

		93. Die Mitgliedstaaten können beschließen, als zusätzliche Unterstützung folgende Mittel zur Verfügung zu stellen:

		94. Die Zuweisung für den ELER für den Zeitraum 2021-2027 beträgt 77 850 Mio. EUR, wovon 0,25 % für die technische Hilfe der Kommission verwendet wird. Mitgliedstaaten, die mit besonderen strukturellen Herausforderungen in ihrem Landwirtschaftssektor ...

		95. Eine erste Vorfinanzierung wird in folgenden Tranchen gezahlt:

		96. Der in den GAP-Strategieplänen festzusetzende Höchstsatz der ELER-Beteiligung beläuft sich auf

		97. Der Teil einer Mittelbindung für Interventionen zur Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen eines GAP-Strategieplans, der nicht bis zum 31. Dezember des zweiten auf das Jahr der Mittelbindung folgenden Jahres zur Vorfinanzierung oder für Zwisch...

		98.  Die Finanzmittel in dieser Rubrik werden auch der Unterstützung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds dienen, mit gezielter Finanzierung der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP), der Meerespolitik der Union und der internationalen Verpflichtu...

		99. Unter dieser Rubrik wird auch weiterhin das Programm für die Umwelt und Klimapolitik (LIFE) finanziert, das die Erhaltung der Biodiversität, einschließlich Natura 2000, und den Übergang der Union hin zu einer sauberen, zirkulären, energieeffizient...

		100. Um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Zieles, bis 2050 Klimaneutralität der EU zu erreichen, abzufedern, wird ein Mechanismus für einen gerechten Übergang, einschließlich eines Fonds für einen gerechten Übergang, geschaffen. Die Mittelz...

		RUBRIK 4 – MIGRATION UND GRENZMANAGEMENT

		101. Unter diese Rubrik fallen Maßnahmen in Bezug auf das Management der Außengrenzen, Migration und Asyl, die zur Verwirklichung der Agenda von Bratislava und Rom beitragen. Da eine wirksame Kontrolle der Außengrenzen – unter Gewährleistung des Grund...

		102. Die Mittel für Verpflichtungen für diese Rubrik werden 22 671 Mio. EUR nicht übersteigen:

		103. Der Asyl- und Migrationsfonds wird die Arbeit der Mitgliedstaaten unterstützen, Asylsuchende aufzunehmen und Integrationsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Er wird auch die Entwicklung einer gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik unterstützen u...

		104.  Die Mittelzuweisung für den Asyl- und Migrationsfonds für den Zeitraum 2021-2027 beträgt 8 705 Mio. EUR und wird wie folgt eingesetzt:

		105. Im Rahmen des Fonds für integriertes Grenzmanagement wird Unterstützung für die geteilte Verantwortung der Sicherung der Außengrenzen bei gleichzeitiger Wahrung des freien Personenverkehrs innerhalb der Union bereitgestellt und rechtmäßiger Hande...

		106. In Anbetracht der besonderen Bedürfnisse der Mitgliedstaaten, in denen in den Jahren 2018 und 2019 die meisten Asylanträge pro Kopf gestellt wurden, ist es angezeigt, die Festbeträge für Zypern, Malta und Griechenland auf 25 Mio. EUR im Rahmen de...

		107.  Die Mittelzuweisung für den Fonds für integriertes Grenzmanagement für den Zeitraum 2021-2027 beträgt 5 505 Mio. EUR und wird wie folgt eingesetzt:

		108. Diese Maßnahmen werden durch eine verstärkte Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache mit einer Gesamtmittelausstattung von 5 148 Mio. EUR sowie durch höhere Sachleistungen der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Mitgliedstaaten an de...

		109. Die Maßnahmen dieser Rubrik stellen auf Sicherheit und Verteidigung ausgerichtete Programme dar, bei denen die Zusammenarbeit auf Unionsebene ein hohes Maß an Mehrwert bietet und in denen sich das veränderte geopolitische Umfeld und die neuen pol...

		110. Die Höhe der Mittel für Verpflichtungen für diese Rubrik wird 13 185 Mio. EUR nicht übersteigen:

		Sicherheit

		111. Die Finanzierung unter dieser Rubrik wird den Fonds für die innere Sicherheit unterstützen, der insbesondere durch die Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus und Radikalisierung sowie von Schwerkriminalität, organisierter Kriminalität und Cyber...

		112.  Die Mittelzuweisung für den Fonds für die innere Sicherheit für den Zeitraum 2021-2027 beträgt 1 705 Mio. EUR und wird wie folgt eingesetzt:

		113. Zur Förderung der nuklearen Sicherheit in Europa wird eine spezifische Unterstützung für die Stilllegung der folgenden kerntechnischen Anlagen gewährt:

		114. Der Betrag für Europol wird real um mindestens 10 % über dem Niveau von 2020 liegen.

		115. Die Finanzierung unter dieser Rubrik schließt auch einen finanziellen Beitrag von 7 014 Mio. EUR für den Europäischen Verteidigungsfonds ein, dessen Ziel darin besteht, die Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Innovationsfähigkeit der technologisc...

		116. Ein finanzieller Beitrag von 1 500 Mio. EUR wird der Fazilität „Connecting Europe“ zugewiesen, um die TEN-V-Netze an die Bedürfnisse der militärischen Mobilität anzupassen.

		117. Unter dieser Rubrik werden das auswärtige Handeln der Union und die Unterstützung für die Länder finanziert, die sich auf den Beitritt zur Union vorbereiten. Eine stärkere Koordinierung zwischen den externen und internen Politikbereichen wird die...

		118. Die Ausgaben für die afrikanischen Länder südlich der Sahara sowie für den karibischen und den pazifischen Raum, die derzeit im Rahmen des aktuellen Europäischen Entwicklungsfonds finanziert werden, werden in diese Rubrik einbezogen.

		119. Die Mittel für Verpflichtungen für diese Rubrik werden 98 419 Mio. EUR nicht übersteigen:

		120. Um die Kohärenz, Transparenz, Flexibilität und Wirksamkeit der externen Zusammenarbeit der EU zu erhöhen, werden die meisten der bestehenden Instrumente in einem Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammen...

		121. Unter ähnlichen Bedingungen, wie sie für den laufenden Europäischen Entwicklungsfonds gelten, werden für den Zeitraum 2021-2027 die im Rahmen dieses Instruments nicht verwendeten Mittel für Verpflichtungen und nicht verwendeten Mittel für Zahlung...

		123. Die Mittelzuweisung für das Instrument für humanitäre Hilfe, mit dem die EU Hilfe leistet, um Leben zu retten und zu erhalten, menschlichem Leid vorzubeugen und die von Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen betroffene Bevö...

		124.  Aus den Mitteln für das auswärtige Handeln werden auch finanzielle Beiträge von 2 375 Mio. EUR für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und von 444 Mio. EUR für die überseeischen Länder und Gebiete – einschließlich Grönland – finanziert.

		125. Die Mittelzuweisung für das Instrument für Heranführungshilfe, mit dem die Empfänger auf ihrem Weg zur Erfüllung der Beitrittskriterien unterstützt werden, beträgt 12 565 Mio. EUR.

		126. Es wird eine Europäische Friedensfazilität als haushaltsexternes Instrument eingerichtet, um Maßnahmen auf dem Gebiet der Sicherheit und Verteidigung zu finanzieren, die der Rat beschließen kann; damit sollen die derzeitige Friedensfazilität für ...

		127. Eine auf breitestmöglicher geografischer Grundlage rekrutierte, hochprofessionelle europäische öffentliche Verwaltung trägt entscheidend dazu bei, dass die Union ihre Prioritäten umsetzen und ihre Strategien und Programme im gemeinsamen europäisc...

		128. Die Mittel für Verpflichtungen unter dieser Rubrik, die aus den Verwaltungsausgaben der Organe und der Europäischen Schulen sowie den Ruhestandsbezügen bestehen, werden 73 102 Mio. EUR nicht überschreiten:

		129.  Programmunterstützungsausgaben sollten entsprechend der gegenwärtigen und früheren Praxis weiterhin mit den operativen Ausgaben innerhalb der jeweiligen Mittelausstattungen der Programme oder innerhalb der jeweiligen Politikbereiche verknüpft bl...

		130. Alle Organe, Einrichtungen und Agenturen der EU und ihre Verwaltungen sollten eine regelmäßige Überprüfung ihres Personalbestands durchführen, die die Optimierung der Personalressourcen auf derzeitigem Niveau sicherstellt, und sie sollten weiterh...

		131. In Anerkennung dessen, dass das Reformpaket für das Beamtenstatut aus dem Jahr 2013 klare und präzise Bestimmungen enthält, sollte die Berichterstattung und die notwendige Evaluierung der derzeitigen Reform als Grundlage für alle künftigen Überar...

		132. Zur weiteren Kontrolle und Steuerung der Verwaltungsausgaben könnten in vergleichbaren Verwaltungen erzielte Effizienzgewinne und dort durchgeführte Effizienzsteigerungsmaßnahmen als Leistungsmaßstab dienen.

		III. TEIL II: EINNAHMEN

		140. Richtschnur für die Eigenmittelvereinbarungen sollten die allgemeinen Ziele der Einfachheit, Transparenz und Gerechtigkeit – einschließlich einer fairen Lastenteilung – sein. Der Gesamtbetrag der Eigenmittel, der dem Unionshaushalt für die jährli...

		141. Das neue Eigenmittelsystem der Europäischen Union tritt am ersten Tag des ersten Monats in Kraft, der auf den Monat des Eingangs der Notifizierung des Abschlusses der Verfahren für seine Annahme durch den letzten Mitgliedstaat folgt. Alle seine B...

		142. Was die Verordnung des Rates zur Festlegung der Methoden und Verfahren für die Bereitstellung der Eigenmittel sowie der Maßnahmen zur Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel anbelangt, so wird die Kommission um Erwägung der Unterbreitung e...

		Traditionelle Eigenmittel

		143. Die Mitgliedstaaten behalten ab dem 1. Januar 2021 25 % der von ihnen erhobenen Beträge als Erhebungskosten ein.

		Mehrwertsteuer-Eigenmittel

		144. Die derzeitigen Mehrwertsteuer-Eigenmittel werden durch die vereinfachte und verfeinerte alternative Methode der Kommission vom Januar 2019 ersetzt; dabei gilt für alle Mitgliedstaaten ein einheitlicher Satz von 0,3 % der Mehrwertsteuer-Bemessung...

		Neue Eigenmittel

		145. Die Union wird in den kommenden Jahren auf eine Reform des Systems der Eigenmittel hinarbeiten und neue Eigenmittel einführen.

		146. In einem ersten Schritt wird eine neue Eigenmittelquelle eingeführt und ab dem 1. Januar 2021 gelten, die sich aus einem Anteil der Einnahmen aus einem nationaler Beitrag zusammensetzt, der anhand des Gewichts der nicht recycelten Verpackungsabfä...

		BNE-Eigenmittel

		151. Die Methode der Anwendung eines einheitlichen Abrufsatzes zur Ermittlung der Beiträge der Mitgliedstaaten zur bestehenden Eigenmittelkategorie auf der Grundlage des Bruttonationaleinkommens (BNE) wird unbeschadet der Nummer 152 nicht geändert.

		Korrekturen

		152. Für den Zeitraum 2021-2027 wird der jährliche BNE-basierte Beitrag Dänemarks, der Niederlande, Österreichs und Schwedens, und im Rahmen der Unterstützung für Aufbau und Resilienz auch Deutschlands, durch Pauschalkorrekturen ermäßigt. Den betreffe...

		 Dänemark: 377 Mio. EUR;

		 Deutschland: 3 671 Mio. EUR;

		 Niederlande: 1 921 Mio. EUR;

		 Österreich: 565 Mio. EUR;

		 Schweden: 1 069 Mio. EUR.

		153. Diese Bruttoermäßigungen werden von allen Mitgliedstaaten entsprechend ihrem BNE finanziert.




Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur steuerlichen Entlastung von Fami-
lien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen

(Zweites Familienentlastungsgesetz — 2. FamEntlastG)

A. Problem und Ziel

In dieser Legislaturperiode stehen die Starkung und das Wohlergehen der Familien und
Kinder im Mittelpunkt. Bereits mit dem Gesetz zur steuerlichen Entlastung der Familien so-
wie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen vom 29. November 2018 (Familien-
entlastungsgesetz — FamEntlastG, BGBI. | S. 2210) hat die Bundesregierung MaRnahmen
zur finanziellen Entlastung und Unterstutzung von Familien fur die Jahre 2019 und 2020
umgesetzt. Um Familien wirtschaftlich weiter zu fordern und zu starken, werden die Rege-
lungen zur angemessenen Berlicksichtigung der Leistungsfahigkeit von Familien bei der
Bemessung der Einkommensteuer nunmehr fir die Jahre 2021 und 2022 angepasst.

Die Bundesregierung legt alle zwei Jahre einen Bericht Uber die Hohe des von der Einkom-
mensteuer freizustellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern (Existenzmi-
nimumbericht) sowie einen Bericht tber die Wirkung der kalten Progression im Verlauf des
Einkommensteuertarifs (Steuerprogressionsbericht) vor. Im Vorgriff auf die im Herbst 2020
zu erwartenden Ergebnisse dieser Berichte zielt das Gesetz darauf ab, Familienleistungen
zu verbessern, mit steigenden Preisen verbundene héhere Existenzminima steuerpflichti-
ger Personen und ihrer Kinder zu berucksichtigen und die Wirkung der kalten Progression
auszugleichen. Im parlamentarischen Verfahren ware eine ggf. erforderlich werdende An-
passung der Werte aufgrund der im Herbst 2020 erscheinenden Berichte moglich.

B. Losung

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf bei der Besteuerung von
Familien ein Einkommensbetrag in H6he des sachlichen Existenzminimums einschlie3lich
der Bedarfe fir Betreuung und Erziehung oder Ausbildung ihrer Kinder nicht besteuert wer-
den. Im Rahmen des steuerlichen Familienleistungsausgleichs wird dies durch Freibetrage
fur Kinder oder durch Kindergeld sichergestellt. Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, wer-
den nach den bereits in Kraft getretenen Verbesserungen in einer weiteren Stufe das Kin-
dergeld pro Kind ab 1. Januar 2021 um 15 Euro pro Monat erhéht und die steuerlichen
Kinderfreibetrage entsprechend angepasst. Dadurch wird in dieser Legislaturperiode im An-
schluss an das erste Familienentlastungsgesetz vom 29. November 2018 (BGBI. | S. 2210)
eine weitere finanzielle Entlastung und Starkung der Familien erreicht. Au3erdem wird mit
der Anhebung des in den Einkommensteuertarif integrierten Grundfreibetrags die steuerli-
che Freistellung des Existenzminimums der steuerpflichtigen Blrgerinnen und Burger ab
dem Veranlagungszeitraum 2021 sichergestellt und zum Ausgleich der kalten Progression
werden die Ubrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs nach rechts verschoben.

Der Hochstbetrag flr den Abzug von Unterhaltsleistungen nach § 33a Absatz 1 EStG wird
wie der Grundfreibetrag ab Veranlagungszeitraum 2021 ebenfalls angehoben.

Darlber hinaus werden auf Basis der bisherigen Praxiserfahrungen Aktualisierungen zum
automatisierten Kirchensteuereinbehalt bei Kapitalertragen vorgenommen.





C. Alternativen

Denkbar ware, den Kinderfreibetrag lediglich in HOhe der voraussichtlichen Vorgaben des
13. Existenzminimumberichts zu erhéhen und das Kindergeld nur dieser Hohe entspre-
chend anzupassen. Die Bundesregierung will mit diesem Gesetz jedoch Uber das verfas-
sungsrechtlich Notwendige hinausgehen und einen Beitrag zur finanziellen Starkung der

Familien leisten, wie dies im Koalitionsvertrag vorgesehen ist.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (—) in Mio. Euro)

Gebiets- Volle Kassenjahr

korper- Jahres-

schaft wirkung 2020 2021 2022 2023 2024

1)

Insgesamt -11 805 - -6 985 -11435 -12 055 - 11985
Bund -5104 - -3012 -4 951 -5218 -5204
Lander -4 951 - -2935 -4 791 -5053 -5010
Gemeinden -1750 - -1038 -1693 -1784 -1771

Y Wirkung fir einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten.

Die Kindergelderhéhung in Héhe von 15 Euro monatlich ab 1. Januar 2021 fihrt beim Kin-
dergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz zu Mehrausgaben in Hohe von bis zu 12 Milli-
onen Euro jahrlich und die Verlangerung der erweiterten Zugangsmaglichkeit beim Kinder-
zuschlag um ein Jahr fuhrt beim Kinderzuschlag zu Mehrausgaben in Hohe von bis zu
10 Millionen Euro fur das Jahr 2023 (Einzelplan 17 des Bundeshaushalts).

Die Auswirkungen der Kindergelderhéhung um 15 Euro auf den Kinderzuschlag wurden
bereits durch das Starke-Familien-Gesetz bei den Haushaltsausgaben des Kinderzuschla-
ges berucksichtigt.

Die Erhéhung des Kindergeldes hat Auswirkungen auf die Leistungen der Grundsicherung
fur Arbeitsuchende. Das erhdhte Kindergeld fihrt aufgrund der Anrechnung auf die Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes zu Einsparungen im Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch (SGB Il) in Hohe von jahrlich rund 360 Millionen Euro, davon entfallen rund 320
Millionen Euro auf den Bund und 40 Millionen Euro auf die Kommunen.

Die Minderausgaben des Bundes im Bereich der Sozialen Entschadigung lassen sich auf-
grund fehlender statistischer Daten nicht quantifizieren; es wird davon ausgegangen, dass
die in diesen Bereichen auf den Bund entfallenden Minderausgaben geringfligig sind. Im
4. Kapitel des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung) erhalten nur wenige Leistungsempfanger Uber 18 Jahren Kinder-
geld. Die Einsparungen sind daher mit 3 Millionen Euro fur den Bund dulerst geringfugig.
Im 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) ist die Entlastung mit rund 7 Millionen
Euro jahrlich fir die Kommunen deutlicher.

Durch die Erhdhung des Kindergeldes und der steuerlichen Freibetrage fur Kinder wechseln
rund 5 000 Haushalte aus SGB II-Bezug in das Wohngeld. Dadurch ergeben sich insgesamt
Mehrausgaben beim Wohngeld von rund 10 Millionen Euro fir 2021 (Bund und Lander je
zur Halfte). Den Mehrausgaben im Wohngeld stehen Minderausgaben von rund 24 Millio-
nen Euro im SGB Il gegeniber. Im Bereich der Arbeitsférderung ergeben sich durch die
Anhebung des in den Einkommensteuertarif integrierten Grundfreibetrags sowie der Ver-
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schiebung der Tarifeckwerte ab dem Jahr 2021 geringe, nicht quantifizierbare Mehrausga-
ben beim Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld sowie beim Insolvenzgeld und beim Uber-
gangsgeld.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfiillungsaufwand fiir Burgerinnen und Blrger

Das Gesetz flhrt nicht zu einer Veranderung des Erflllungsaufwandes flr Blrgerinnen und
Burger.

E.2 Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Das Gesetz flhrt zu geringfiigigem, nicht bezifferbarem einmaligen Erflllungsaufwand flr
die Wirtschaft infolge der Anpassung von Lohnsteuerberechnungs-/ Lohnabrechnungspro-
grammen.

Das Gesetz fuhrt zu geringfiigigem, nicht bezifferbarem einmaligen Erflllungsaufwand fir
die Kirchensteuerabzugsverpflichteten wegen der Einfihrung der verpflichtenden Anlass-
abfrage bei Begriindung einer Geschéaftsbeziehung. Im Gegenzug werden die Hinweis-
pflichten vereinfacht, was zu einer dauerhaften Aufwandsminderung fihrt.

Durch den § 51a Absatz 2b Satz 2 — neu - EStG entsteht in bestimmten Bereichen bei der
Versicherungswirtschaft nicht bezifferbarer einmaliger Erfullungsaufwand, weil eine Unter-
scheidung zwischen betrieblichen und privaten Kapitalertragen erforderlich ist. Zahlenma-
terial, welches eine seridse Quantifizierung ermoglichen wurde, liegt derzeit nicht vor.

E.3 Erfiullungsaufwand der Verwaltung

Die Erhéhung des Kindergeldes fur 2021 fuhrt bei den Familienkassen der Bundesagentur
fur Arbeit zu einem personellen Mehraufwand in Héhe von 142 500 Euro sowie bei der IT
zu einem geschatzten Aufwand von 15 Personentagen (18 750 Euro). Bei den Familien-
kassen des offentlichen Dienstes fuhrt die Kindergelderhdhung nach tberschlagiger Schat-
zung auf Grundlage derzeit vorhandener Berechnungsgrundlagen zu einem einmaligen
maschinellen Umstellungsaufwand in einer Héhe von 200 000 Euro sowie einem personel-
len Mehraufwand in Héhe von 156 750 Euro.

In den Landern entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand bei der
Anderung der steuerlichen Freibetrdge und des Einkommensteuertarifs. Dieser erfolgt im
Rahmen der laufenden Pflege und Aktualisierung der IT-Programme und ist nicht separat
bezifferbar. Die Anrechnung des Kindergeldes auf Sozialleistungen flihrt infolge der Erho-
hung des Kindergeldes 2021 zu einem geringen, nicht quantifizierbaren Umstellungsauf-
wand bei den Sozialleistungstragern. Durch die Neuregelung ergibt sich keine Anderung
des jahrlichen Erfullungsaufwands der Steuerverwaltungen der Lander. Im Bereich des Un-
terhaltsvorschussgesetzes fuhrt die Anrechnung des Kindergeldes zu einem geringfugigen,
nicht quantifizierbaren Umstellungsaufwand.

Die Anrechnung des Kindergeldes auf die Grundsicherung fur Arbeitsuchende flhrt zu ei-
nem geringen, nicht quantifizierbaren Umstellungsaufwand bei den Jobcentern. Auch im
Bereich der Sozialen Entschadigung und des SGB Xl (Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung) fihrt die Anrechnung des Kindergeldes zu Aufwand bei den 6rtlich zu-
standigen Tragern. Dieser Aufwand Iasst sich aufgrund fehlender statistischer Daten nicht
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quantifizieren. Es wird davon ausgegangen, dass die in diesem Bereich anfallenden Um-
stellungsaufwande vergleichbar mit dem Erfullungsaufwand im Bereich des SGB Il und als
geringflgig einzustufen sind.

Die Verlangerung der erweiterten Zugangsmaoglichkeit beim Kinderzuschlag um ein Jahr

fuhrt zu einem geringen, nicht quantifizierbaren Mehraufwand bei den Familienkassen der
Bundesagentur flr Arbeit im Jahr 2023.

F. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschliellich mittelstandischer Unternehnmen, entstehen keine direkten
sonstigen Kosten.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur steuerlichen Entlastung von Fami-
lien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen

(Zweites Familienentlastungsgesetz — 2. FamEntlastG)

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Anderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober
2009 (BGBI. | S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2020
(BGBI. I S. 1512) geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe ,2 586 Euro“ durch die Angabe ,2 730 Euro®
und die Angabe ,1 320 Euro® durch die Angabe ,1 464 Euro® ersetzt.

2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden Ein-
kommen. Sie betragt im Veranlagungszeitraum 2021 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34,
34a, 34b und 34c jeweils in Euro fur zu versteuernde Einkommen
1. bis 9 696 Euro (Grundfreibetrag):

0;
2. von 9 697 Euro bis 14 753 Euro:
(985,76 y + 1 400) y;
3. von 14 754 Euro bis 57 918 Euro:
(208,85 z + 2 397) z + 960,07;
4. von 57 919 Euro bis 274 612 Euro:
0,42 x —9 127,51,
5. von 274 613 Euro an:
0,45 x— 17 365,87.
Die GrolRe ,y* ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag Gibersteigenden Teils
des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. Die

GroRe ,z“ ist ein Zehntausendstel des 14 753 Euro Ubersteigenden Teils des auf einen
vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. Die Grolie ,x“ ist das
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auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. Der sich er-
gebende Steuerbetrag ist auf den nachsten vollen Euro-Betrag abzurunden.”

In § 33a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,9 408 Euro“ durch die Angabe ,9 696 Euro®
ersetzt.

In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe ,10 898 Euro* durch die Angabe ,11 194
Euro“, die Angabe ,28 526 Euro“ durch die Angabe ,28 959 Euro“ und die Angabe
»216 400 Euro® durch die Angabe ,219 690 Euro” ersetzt.

In § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 wird jeweils die Angabe ,,11 900 Euro“ durch die
Angabe ,,12 200 Euro“ und die Angabe ,22 600 Euro® durch die Angabe ,23 250 Euro*
ersetzt.

In § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a wird die Angabe ,11 900 Euro® durch
die Angabe ,12 200 Euro® ersetzt.

§ 51a wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wértern ,dieses Gesetzes* die Worter ,mit
Ausnahme des § 36a“ eingefligt.

b) Absatz 2a Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,<Vorbehaltlich des § 40a Absatz 2 ist beim Steuerabzug vom Arbeitslohn Bemes-
sungsgrundlage die Lohnsteuer; beim Steuerabzug vom laufenden Arbeitslohn
und beim Jahresausgleich ist die Lohnsteuer mafigebend, die sich ergibt, wenn
der nach § 39b Absatz 2 Satz 5 zu versteuernde Jahresbetrag fir die Steuerklas-
sen |, [l und 1l um den doppelten Kinderfreibetrag sowie den doppelten Freibetrag
fur den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf und fiir die Steuer-
klasse IV um den Kinderfreibetrag sowie den Freibetrag flr den Betreuungs- und
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (§ 32 Absatz 6 Satz 1) fir jedes Kind vermin-
dert wird, fUr das eine Kirzung der Freibetrage fur Kinder nach § 32 Absatz 6
Satz 4 nicht in Betracht kommt.*

c) Absatz 2e Satz 4 wird wie folgt gefasst:

,D0as Bundeszentralamt flr Steuern Ubermittelt fir jeden Veranlagungszeitraum,
fur den ein Sperrvermerk abgerufen worden ist, an das Wohnsitzfinanzamt des
Schuldners der Kapitalertragsteuer Name und Anschrift des Kirchensteuerabzugs-
verpflichteten, dem im Fall des Absatzes 2c Satz 1 Nummer 3 auf Grund des
Sperrvermerks ein Nullwert im Sinne des Absatzes 2c Satz 1 Nummer 3 Satz 10
mitgeteilt worden ist.”

§ 52 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Veranlagungszeitraum 2020“ durch die Angabe
,veranlagungszeitraum 2021“ ersetzt.

bb) In den Satzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe ,31. Dezember 2019* durch die
Angabe ,31. Dezember 2020“ ersetzt.

b) Dem Absatz 49a wird folgender Satz angefigt:
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»,§ 66 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBI. I S. ...)
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsge-
setzes] ist fur Kindergeldfestsetzungen anzuwenden, die Zeitrdume betreffen, die
nach dem 31. Dezember 2020 beginnen.”

§ 66 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
»(1) Das Kindergeld betragt monatlich fir das erste und zweite Kind jeweils 219

Euro, fur das dritte Kind 225 Euro und fur das vierte und jedes weitere Kind jeweils 250
Euro.”

Artikel 2

Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geandert

worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

§ 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden Ein-
kommen. Sie betragt ab dem Veranlagungszeitraum 2022 vorbehaltlich der §§ 32b,
32d, 34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro flr zu versteuernde Einkommen
1. bis 9 984 Euro (Grundfreibetrag):

0;
2. von 9 985 Euro bis 14 974 Euro:

(999,00 y + 1 400) vy;
3. von 14 975 Euro bis 58 787 Euro:

(205,76 z + 2 397) z + 947,35;
4. von 58 788 Euro bis 278 731 Euro:

0,42 x — 9 291,47,
5. von 278 732 Euro an:

0,45 x — 17 653,40.
Die GrolRe ,y* ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag Gbersteigenden Teils
des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. Die
Grolde ,z" ist ein Zehntausendstel des 14 974 Euro Ubersteigenden Teils des auf einen
vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. Die Grofde ,x“ ist das
auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. Der sich er-

gebende Steuerbetrag ist auf den nachsten vollen Euro-Betrag abzurunden.*

In § 33a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,9 696 Euro“ durch die Angabe ,9 984 Euro”
ersetzt.
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3. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe ,11 194 Euro“ durch die Angabe ,11 489
Euro“, die Angabe ,28 959 Euro“ durch die Angabe ,29 394 Euro“ und die Angabe
»219 690 Euro“ durch die Angabe ,222 985 Euro” ersetzt.

4. In § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 wird jeweils die Angabe ,12 200 Euro“ durch die
Angabe ,,12 550 Euro“ und die Angabe ,23 250 Euro® durch die Angabe ,23 900 Euro*
ersetzt.

5. In § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a wird die Angabe ,12 200 Euro® durch
die Angabe ,12 550 Euro® ersetzt.

6. § 51a wird wie folgt geandert:
a) Dem Absatz 2b wird folgender Satz angefugt:

.oatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Kapitalertrdge zu den Einkinften aus
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstandiger Arbeit oder aus
Vermietung und Verpachtung gehéren.”

b) Absatz 2c Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt geandert:
aa) Der Satzteil vor Satz 2 wird wie folgt gefasst:

~der Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat unter Angabe der Identifikations-
nummer und des Geburtsdatums des Schuldners der Kapitalertragsteuer bei
Begriindung einer rechtlichen Verbindung beim Bundeszentralamt flr Steuern
anzufragen, ob der Schuldner der Kapitalertragsteuer kirchensteuerpflichtig ist
(Anlassabfrage), und einmal jahrlich im Zeitraum vom 1. September bis
31. Oktober beim Bundeszentralamt fur Steuern anzufragen, ob der Schuldner
der Kapitalertragsteuer am 31. August des betreffenden Jahres (Stichtag) kir-
chensteuerpflichtig ist (Regelabfrage).”

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
,ilm Ubrigen kann der Kirchensteuerabzugsverpflichtete eine Anlassabfrage
auf Veranlassung des Schuldners der Kapitalertragsteuer an das Bundeszent-
ralamt fir Steuern richten.”

cc) Satz 5 wird wie folgt gefasst:
,Bei Begrindung einer rechtlichen Verbindung ist der Schuldner der Kapital-
ertragsteuer vom Kirchensteuerabzugsverpflichteten auf die Datenabfrage so-
wie das Antragsrecht nach Absatz 2e Satz 1 in geeigneter Form hinzuweisen.”

dd) Satz 9 wird aufgehoben.

7. § 52 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,Veranlagungszeitraum 2021“ durch die Angabe ,Ver-
anlagungszeitraum 2022 ersetzt.

b) In den Satzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe ,31. Dezember 2020“ durch die
Angabe ,31. Dezember 2021“ ersetzt.
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Artikel 3

Anderung des Solidaritatszuschlaggesetzes 1995

Das Solidaritatszuschlaggesetz 1995 in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Oktober 2002 (BGBI. | S. 4130), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. De-
zember 2019 (BGBI. | S. 2115) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 3 Absatz 2a Satz 1 wird die Angabe ,5 172 Euro® durch die Angabe ,5 460 Euro®,
die Angabe ,2 640 Euro® durch die Angabe ,2 928 Euro®, die Angabe ,2 586 Euro®
durch die Angabe ,2 730 Euro® und die Angabe ,1 320 Euro® durch die Angabe ,1 464
Euro® ersetzt.

2. Dem § 6 wird folgender Absatz 22 angefugt:

»(22)§ 3 Absatz 2a in der am 1. Januar 2021 geltenden Fassung ist erstmals auf
den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der fur einen nach dem 31. Dezember 2020
endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezuge, die nach dem
31. Dezember 2020 zuflieRen.*

Artikel 4

Anderung des Bundeskindergeldgesetzes

Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar
2009 (BGBI. | S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 29. Juni 2020
(BGBI. | S. 1512) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. § 5 Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.
2. § 6 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Das Kindergeld betragt monatlich fur das erste und zweite Kind jeweils
219 Euro, fir das dritte Kind 225 Euro und fur das vierte und jedes weitere Kind
jeweils 250 Euro.”

b) In Absatz 2 wird die Angabe ,204 Euro® durch die Angabe ,219 Euro® ersetzt.
3. §6a Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

»3. bei Bezug des Kinderzuschlags keine Hilfebedurftigkeit im Sinne des § 9 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch besteht, wobei die Bedarfe nach § 28 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch auller Betracht bleiben. Bei der Prifung der
Hilfebedurftigkeit ist das fur den Antragsmonat bewilligte Wohngeld zu bertck-
sichtigen. Wird kein Wohngeld bezogen und kénnte mit Wohngeld und Kinderzu-
schlag Hilfebedurftigkeit vermieden werden, ist bei der Prifung Wohngeld in der
Hbhe anzusetzen, in der es voraussichtlich fur den Antragsmonat zu bewilligen
ware."

4. § 8 wird wie folgt geandert:
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a) In Absatz 2 werden nach dem Wort ,Kindergeldes® die Wérter ,und des Kinderzu-
schlags* eingefigt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geadndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,,, in einem Pauschbetrag, der zwischen der Bun-
desregierung und der Bundesagentur vereinbart wird“ gestrichen.

bb) Folgender Satz wird angefiigt:
.Naheres wird durch Verwaltungsvereinbarung geregelt.”
§ 13 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 4 wird das Wort ,Nirnberg“ durch die Woérter ,Bayern Nord* er-
setzt.

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort ,Kindergeld“ die Wérter ,und Kinderzuschlag
einheitlich® eingeflgt.

In § 20 Absatz 2 wird die Angabe ,31. Dezember 2022“ durch die Angabe ,31. Dezem-
ber 2023* ersetzt.

In § 22 wird die Angabe ,31. Juli 2022 durch die Angabe ,31. Juli 2023“ ersetzt.

Artikel 5

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Januar 2021 in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
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Begriundung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

In dieser Legislaturperiode stehen die Starkung und das Wohlergehen der Familien und
Kinder im Mittelpunkt. Bereits mit dem Gesetz zur steuerlichen Entlastung der Familien so-
wie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen vom 29. November 2018 (Familien-
entlastungsgesetz — FamEntlastG, BGBI. | S. 2210) hat die Bundesregierung MalRnahmen
zur finanziellen Entlastung und Unterstitzung von Familien fur die Jahre 2019 und 2020
umgesetzt. Um Familien wirtschaftlich weiter zu fordern und zu starken, werden die Rege-
lungen zur angemessenen Berlicksichtigung der Leistungsfahigkeit von Familien bei der
Bemessung der Einkommensteuer nunmehr fur die Jahre 2021 und 2022 angepasst.

Die Bundesregierung legt alle zwei Jahre einen Bericht Uber die Héhe des von der Einkom-
mensteuer freizustellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern (Existenzmi-
nimumbericht) sowie einen Bericht Uiber die Wirkung der kalten Progression im Verlauf des
Einkommensteuertarifs (Steuerprogressionsbericht) vor. Im Vorgriff auf die im Herbst 2020
zu erwartenden Ergebnisse dieser Berichte zielt das Gesetz darauf ab, Familienleistungen
zu verbessern, mit steigenden Preisen verbundene hdhere Existenzminima steuerpflichti-
ger Personen und ihrer Kinder zu berucksichtigen und die Wirkung der kalten Progression
auszugleichen. Im parlamentarischen Verfahren ware eine ggf. erforderlich werdende An-
passung der Werte aufgrund der im Herbst 2020 erscheinenden Berichte moglich.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf bei der Besteuerung von
Familien ein Einkommensbetrag in H6he des sachlichen Existenzminimums einschlie3lich
der Bedarfe fur Betreuung und Erziehung oder Ausbildung ihrer Kinder nicht besteuert wer-
den. Im Rahmen des steuerlichen Familienleistungsausgleich wird dies durch Freibetrage
fur Kinder oder durch Kindergeld sichergestellt. Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, wer-
den nach den bereits in Kraft getretenen Verbesserungen in einer weiteren Stufe das Kin-
dergeld pro Kind ab 1. Januar 2021 um 15 Euro pro Monat erhéht und die steuerlichen
Kinderfreibetrage entsprechend angepasst. Aulderdem werden mit der Anhebung des
Grundfreibetrags die verfassungsrechtlich gebotene steuerliche Freistellung des Existenz-
minimums der steuerpflichtigen Blrgerinnen und Burger sichergestellt und zum Ausgleich
der kalten Progression die Ubrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs fir die Veranla-
gungszeitraume 2021 und 2022 nach rechts verschoben.

Der Hochstbetrag flr den Abzug von Unterhaltsleistungen nach § 33a Absatz 1 EStG wird
im Einklang mit der Anhebung des Grundfreibetrags ab dem Veranlagungszeitraum 2021
ebenfalls angehoben.

Daruber hinaus werden auf Basis der bisherigen Praxiserfahrungen Aktualisierungen zum
automatisierten Kirchensteuereinbehalt bei Kapitalertragen vorgenommen.

1. Alternativen

Denkbar ware, den Kinderfreibetrag lediglich in Héhe der voraussichtlichen Vorgaben des
13. Existenzminimumberichts zu erhéhen und das Kindergeld nur dieser Hohe entspre-
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chend anzupassen. Die Bundesregierung will mit diesem Gesetz jedoch Uber das verfas-
sungsrechtlich Notwendige hinausgehen und einen Beitrag zur finanziellen Starkung der
Familien leisten, wie dies im Koalitionsvertrag vorgesehen ist.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich fiir die Anderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1 und 2) und des Solidaritatszuschlaggesetzes 1995 (Artikel 3) aus
Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative des Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen
diesbezliglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht.

Fur die Anderung des Bundeskindergeldgesetzes (Artikel 4) ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 2 GG und Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG.
Fur die 6ffentliche Flrsorge steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht zu, wenn und soweit
die Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der
Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche
Regelung erforderlich machen. Die Regelungen im Artikel 4 dienen sowohl der Herstellung
gleichwertiger Lebensverhaltnisse als auch der Wahrung der Rechtseinheit. Denn mit den
das Kindergeld betreffenden Anderungen werden die Anderungen des Einkommensteuer-
gesetzes nachvollzogen. Der Kindergeldanspruch der Eltern, die in Deutschland nicht un-
beschrankt steuerpflichtig, aber in einer Weise mit den deutschen Arbeits-, Dienst- und So-
zialrechtssystem verbunden sind, die eine Kindergeldzahlung angemessen erscheinen
l&sst, soll unter denselben Voraussetzungen und in derselben Hohe bestehen wie bei in
Deutschland unbeschrankt steuerpflichtigen Eltern. Des Weiteren Iasst sich nur durch die
Gesetzgebung des Bundes eine einheitliche Rechtsanwendung in Bezug auf die Behand-
lung der Kindergelderhdhung gewahrleisten.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europadischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Unvereinbarkeiten mit héherrangigem Recht sind nicht zu erkennen.

VI. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung
Keine.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Das Vorhaben steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es die Perspek-
tiven flr Familien starkt. AuRerdem wird mit dem Ausgleich der kalten Progression und der
damit verbundenen Inflationsbereinigung sichergestellt, dass die Einkommensteuerzahler
auch tatsachlich von Lohnerhdhungen profitieren und es nicht zu einer Erhdhung der Steu-
erlast kommt. Die Mallnahmen unterstitzen damit den Indikatorenbereich 8.4. (Wirtschaft-
liche Leistungsfahigkeit — Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialvertraglich steigern). Eine
Nachhaltigkeitsrelevanz bezuglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben.
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand
(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)
Ifd Steuerart / Volle Kassenjahr
Nr. Malnahme Gebietskor- | Jahres-
' perschaft | wirkung'
2020 2021 2022 2023 2024
1 §32EStG Insg. -1.205 - -25 -975 -1.245 -1.305
Anhebung der Kinderfreibetrage ab 1.1.2021 ESt -1.175 - - 940 -1.210 -1.265
um 576 € von 7.812 € auf 8.388 € Solz -30 - -25 -35 -35 -40
Bund - 529 - -25 -435 - 549 - 578
ESt -499 - - 400 -514 - 538
Solz -30 - -25 -35 -35 -40
Lander - 500 - - 399 -514 - 537
ESt - 500 - - 399 -514 - 537
Gem. -176 - -141 -182 -190
ESt -176 - - 141 -182 -190
2 §66EStG Insg. -2.170 - -3190 -2365 -2130 -1.840
Anhebung des Kindergeldes ab 1.1.2021 um ESt +1.020 - +815 +1.045 + 1.090
15 Euro je Kind und Monat LSt -3.190 - -319 -3.180 -3.175 -2.930
Bund -922 - -1.35 -1.006 -905 -782
ESt +434 - + 346 + 444 + 463
LSt - 1.356 - -135 -1.352 -1.349 -1.245
Lander -922 - -1.355 -1.004 - 906 -782
ESt + 433 - + 347 + 444 + 463
LSt -1.355 - -135 -1.351 -1.350 -1.245
Gem. - 326 - - 479 - 355 -319 - 276
ESt + 153 - + 122 + 157 + 164
LSt -479 - - 479 - 477 - 476 - 440
3 33a (1) EStG (2021 Insg. -45 - -40 -45 -40 - 40
Anhebung des Hochstbetrags fur den Abzug ESt -45 - -40 -45 -40 -40
won Unterhaltsleistungen an gesetzlich Solz -
unterhaltsberechtigte Personen von 9.408 €
um 288 € auf 9.696 € ab 1.1.2021 Bund -19 - -17 -19 -17 -17
ESt -19 - -17 -19 -17 -17
Solz -
Léander -19 - -17 -19 -17 -17
ESt -19 - -17 -19 -17 -17
Gem. -7 - -6 -7 -6 -6
ESt -7 - -6 -7 -6 -6
4 §32a EStG GFB (2021) Insg. -2.400 - -2155 -2415 -2.435 -2.450
Anhebung des Grundfreibetrages um 288 Euro ESt -390 - - 350 - 400 -415 -420
won 9.408 € auf 9.696 € ab 1.1.2021 LSt -1.990 - -1790 -1.995 -2.000 -2.005
Solz -20 - -15 -20 -20 -25
Bund -1.032 - -925 -1.038 -1.046 -1.056
ESt - 166 - - 149 - 170 -176 -179
LSt - 846 - - 761 - 848 - 850 - 852
Solz -20 - -15 -20 -20 -25
Lander -1.010 - -908 -1.018 -1.027 -1.030
ESt - 165 - - 148 -170 -177 -178
LSt - 845 - - 760 - 848 - 850 - 852
Gem. - 358 - -322 - 359 - 362 - 364
ESt - 59 - -53 - 60 - 62 -63
LSt - 299 - - 269 -299 - 300 - 301
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Ifd Steuerart / Volle Kassenjahr
Nr. MaRnahme Gebietskor- | Jahres-
' perschaft | wirkung'
2020 2021 2022 2023 2024
5 §32a EStG (2021) Insg. -1.755 - -1575 -1.815 -1.890 -1.955
Verschiebung der ibrigen Tarifeckwerte des  ESt -195 - -175 -215 -220 -235
Tarifs 2020 ab 1.1.2021 um 1,52 % LSt -1.520 - -1365 -1560 -1.625 -1.670
SolZ -40 - -35 -40 -45 -50
Bund - 769 - - 689 -794 - 830 - 860
ESt -83 - -74 -91 -94 - 100
LSt - 646 - - 580 - 663 - 691 -710
Solz -40 - -35 -40 -45 -50
Lander -729 - - 655 - 755 -783 - 809
ESt -83 - -75 -92 -93 -100
LSt - 646 - - 580 - 663 - 690 - 709
Gem. - 257 - -231 - 266 - 277 - 286
ESt -29 - -26 -32 -33 -35
LSt - 228 - - 205 -234 - 244 - 251
6 33a (1) EStG (2022 Insg. -45 - - -40 -45 -40
Anhebung des Hochstbetrags fir den Abzug ESt -45 - - -40 -45 -40
won Unterhaltsleistungen an gesetzlich Solz - -
unterhaltsberechtigte Personen von 9.696 €
um 288 € auf 9.984 € ab 1.1.2022 Bund -19 - - -17 -19 -17
ESt -19 - - -17 -19 -17
SolZ - -
Lénder -19 - - -17 -19 -17
ESt -19 - - -17 -19 -17
Gem. -7 - - -6 -7 -6
ESt -7 - - -6 -7 -6
7 §32a EStG GFB (2022) Insg. -2.400 - - -2165 -2420 -2435
weitere Anhebung des Grundfreibetrages um  ESt - 385 - - - 350 - 400 -410
288 Euro von 9.696 € auf 9.984 € ab 1.1.2022 LSt - 1.995 - - -1.795 -2.000 -2.000
Solz -20 - - -20 -20 -25
Bund -1.032 - - -932 -1.040 -1.049
ESt - 164 - - - 149 -170 -174
LSt - 848 - - - 763 - 850 - 850
Solz -20 - - -20 -20 -25
Lander -1.011 - - -911 -1.020 -1.024
ESt - 163 - - - 148 -170 - 174
LSt - 848 - - - 763 - 850 - 850
Gem. -357 - - -322 - 360 - 362
ESt - 58 - - -53 - 60 - 62
LSt -299 - - - 269 - 300 - 300
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €

-

Ifd Steuerart / Volle Kassenjahr
Nr. MaR nahme Gebietskor- | Jahres-
' perschaft | wirkung'
2020 2021 2022 2023 2024

8 §32a EStG (2022) Insg. -1.785 - - -1615 -1.850 -1.920
Verschiebung der Gbrigen Tarifeckwerte des  ESt - 205 - - -185 -210 -225
Tarifs 2021 ab 1.1.2022 um 1,50 % LSt -1.540 - - -1390 -1.595 -1.645
Solz -40 - - -40 -45 -50

Bund -782 - - -710 -812 -845

ESt -87 - - -79 -89 - 96

LSt - 655 - - - 591 - 678 - 699

Solz -40 - - -40 -45 -50

Lander =741 - - - 668 - 767 - 794

ESt -87 - - -78 -89 - 95

LSt - 654 - - - 590 - 678 - 699

Gem. - 262 - - -237 -27 -281

ESt - 31 - - -28 -32 -34

LSt - 231 - - - 209 - 239 - 247

9 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. -11.805 - -6.985 -11.435 -12.055 -11.985
ESt -1.420 - -565 -1.360 -1.495 -1.545

LSt -10.235 - -6.345 -9.920 -10.395 -10.250

Solz - 150 - -75 - 155 - 165 - 190

Bund -5.104 - =3.012 -4.951 -5.218 -5.204

ESt - 603 - -240 - 579 - 635 - 658

LSt -4.351 - -2697 -4217 -4418 -4.356

Solz - 150 - -75 - 155 - 165 -190

Lander -4.951 - -2935 -4.791 -5.053 -5.010

ESt - 603 - - 240 - 576 - 635 - 655

LSt -4.348 - -2695 -4215 -4418 -4.355

Gem. -1.750 - -1.038 -1.693 -1.784 -1.771

ESt -214 - -85 - 205 -225 -232

LSt - 1.536 - -953 -1.488 -1.559 -1.539

Anmerkungen:
) Wirkung fir einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten

Die Kindergelderhéhung in Héhe von 15 Euro monatlich ab 1. Januar 2021 fuhrt beim Kin-
dergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz zu Mehrausgaben in Hohe von bis zu 12 Milli-
onen Euro jahrlich und die Verlangerung der erweiterten Zugangsmaglichkeit beim Kinder-
zuschlag um ein Jahr fuhrt beim Kinderzuschlag zu Mehrausgaben in Hohe von bis zu
10 Millionen Euro fur das Jahr 2023 (Einzelplan 17 des Bundeshaushalts).

Die Auswirkungen der Kindergelderhdhung um 15 Euro auf den Kinderzuschlag wurden
bereits durch das Starke-Familien-Gesetz bei den Haushaltsausgaben des Kinderzuschla-
ges berucksichtigt.

Die Erhéhung des Kindergeldes hat Auswirkungen auf die Leistungen der Grundsicherung
fur Arbeitsuchende. Das erhéhte Kindergeld flhrt bei einer Anrechnung auf die Leistungen
zur Sicherung des Lebensunterhaltes zu Einsparungen im SGB Il in Hohe von jahrlich rund
360 Millionen Euro, davon entfallen rund 320 Millionen Euro auf den Bund und 40 Millionen
Euro auf die Kommunen.

Die Minderausgaben des Bundes im Bereich der Sozialen Entschadigung und Verwaltungs-
rechtlichen Rehabilitierungsgesetz lassen sich aufgrund fehlender statistischer Daten nicht
quantifizieren; es wird davon ausgegangen, dass die in diesen Bereichen auf den Bund
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entfallenden Minderausgaben geringfligig sind. Im 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung) erhalten nur wenige Leistungsempfanger tber 18 Jahren
Kindergeld. Die Einsparungen sind daher mit 3 Millionen Euro fur den Bund auferst gering-
fugig. Im 3. Kapitel SGB XlI (Hilfe zum Lebensunterhalt) ist die Entlastung mit rund 7 Milli-
onen Euro jahrlich flr die Kommunen deutlicher.

Durch die Erhéhung des Kindergeldes und der steuerlichen Freibetrage fur Kinder wechseln
rund 5 000 Haushalte aus SGB II-Bezug in das Wohngeld. Dadurch ergeben sich insgesamt
Mehrausgaben beim Wohngeld von rund 10 Millionen Euro fir 2021 (Bund und Lander je
zur Halfte). Den Mehrausgaben im Wohngeld stehen Minderausgaben von rund 24 Millio-
nen Euro im SGB Il gegenuber. Im Bereich der Arbeitsforderung ergeben sich durch die
Anhebung des in den Einkommensteuertarif integrierten Grundfreibetrags sowie der Ver-
schiebung der Tarifeckwerte ab dem Jahr 2021 geringe, nicht quantifizierbare Mehrausga-
ben beim Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld sowie beim Insolvenzgeld und beim Uber-
gangsgeld.

4. Erfullungsaufwand

Das Gesetz flhrt nicht zu einer Veranderung des Erfullungsaufwandes flir Burgerinnen und
Barger.

Fur die Wirtschaft entsteht geringfligiger, nicht bezifferbarer einmaliger Erfullungsaufwand
infolge der Anpassung von Lohnsteuerberechnungs-/ Lohnabrechnungsprogrammen sowie
fur die Kirchensteuerabzugsverpflichteten wegen der Einfuhrung der verpflichtenden An-
lassabfrage bei Begrindung einer Geschaftsbeziehung. Im Gegenzug werden die Hinweis-
pflichten fir die Kirchensteuerabzugsverpflichteten vereinfacht, was zu einer dauerhaften
Aufwandsminderung fuhrt. Durch den § 51a Absatz 2b Satz 2 — neu - EStG entsteht in be-
stimmten Bereichen bei der Versicherungswirtschaft nicht bezifferbarer einmaliger Erful-
lungsaufwand, weil eine Unterscheidung zwischen betrieblichen und privaten Kapitalertra-
gen erforderlich ist.

Die Erhéhung des Kindergeldes fur 2021 fuhrt bei den Familienkassen der Bundesagentur
fur Arbeit zu einem personellen Mehraufwand in Héhe von 142 500 Euro sowie bei der IT
zu einem geschatzten Aufwand von 15 Personentagen (18 750 Euro). Der personelle Mehr-
aufwand in Hohe von 142 500 Euro setzt sich aus dem personellen Aufwand der Ortlichen
Familienkassen von 134 000 Euro und einem Aufwand fir Presse und Marketing von 8 500
Euro in der Familienkasse Direktion zusammen. Bei der Berechnung des personellen Auf-
wands der oOrtlichen Familienkassen der Bundesagentur fir Arbeit wurde ein Zeitaufwand
in Héhe von insgesamt 132 258 Minuten (37 788 Falle; geschatzter Zeitaufwand 3,5 Minu-
ten) zugrunde gelegt. Bei einer geschatzten Jahresarbeitszeit einer Normalarbeitskraft von
92 880 Minuten ergibt sich ein Personalbedarf in Héhe von 1,42 Vollzeitaquivalenten, der
sodann auf die voraussichtlich in 2021 je Vollzeitadquivalent anfallenden Personalkosten
(70 773 Euro) und Sachkosten (23 338 Euro) angewandt wurde.

Bei den Familienkassen des 6ffentlichen Dienstes fuhrt die Kindergelderhéhung nach Gber-
schlagiger Schatzung auf Grundlage derzeit vorhandener Berechnungsgrundlagen zu ei-
nem einmaligen maschinellen Umstellungsaufwand in einer Héhe von 200 000 Euro (ca.
200 grofie Familienkassen des Offentlichen Dienstes mit geschatzten Programmierkosten
je Familienkasse in Hohe von durchschnittlich 1 000 Euro) sowie einem personellen Mehr-
aufwand bei den Ubrigen Familienkassen des o&ffentlichen Dienstes in HOhe von 156 750
Euro (ca. 45 000 Falle; geschatzter Zeitaufwand: 5 Minuten; durchschnittlicher Stunden-
lohn: 38 Euro; Zuschlag wegen des ungleich kleineren Fallvolumens im Vergleich zu den
groRen Familienkassen: 10 Prozent).

In den Landern entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand bei der
Anderung der steuerlichen Freibetrage und des Einkommensteuertarifs. Dieser erfolgt im
Rahmen der laufenden Pflege und Aktualisierung der IT-Programme und ist nicht separat
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bezifferbar. Die Anrechnung des Kindergeldes auf Sozialleistungen flihrt infolge der Erho-
hung des Kindergeldes 2021 zu einem geringen, nicht quantifizierbaren Umstellungsauf-
wand bei den Sozialleistungstragern. Durch die Neuregelung ergibt sich keine Anderung
des jahrlichen Erfullungsaufwands der Steuerverwaltungen der Lander. Im Bereich des Un-
terhaltsvorschussgesetzes flihrt die Anrechnung des Kindergeldes zu einem geringflgigen,
nicht quantifizierbaren Umstellungsaufwand.

Die Anrechnung des Kindergeldes auf die Grundsicherung fur Arbeitsuchende fihrt zu ei-
nem geringen, nicht quantifizierbaren Umstellungsaufwand bei den Jobcentern. Auch im
Bereich der Sozialen Entschadigung und des SGB Xl (Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung) fihrt die Anrechnung des Kindergeldes zu Aufwand bei den &rtlich zu-
standigen Tragern. Dieser Aufwand I&sst sich aufgrund fehlender statistischer Daten nicht
quantifizieren. Es wird davon ausgegangen, dass die in diesem Bereich anfallenden Um-
stellungsaufwande vergleichbar mit dem Erfullungsaufwand im Bereich des SGB Il und als
geringflgig einzustufen sind.

Die Verlangerung der erweiterten Zugangsmaoglichkeit beim Kinderzuschlag um ein Jahr
fuhrt zu einem geringen, nicht quantifizierbaren Mehraufwand bei den Familienkassen der
Bundesagentur fur Arbeit im Jahr 2023.

5. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschliellich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten
sonstigen Kosten.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Unter Bertlicksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Mannern
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemaR § 2 der
Gemeinsamen Geschaftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.

VII. Befristung; Evaluierung

Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt.
Eine Uberpriifung der Regelungen dahingehend, ob und inwieweit die beabsichtigten Wir-
kungen auf die Sicherung des Existenzminimums und der finanziellen Bedarfe von Familien
und Kindern erreicht wurden, erfolgt durch die Bundesregierung anhand der beiden im
Herbst 2020 zu erstellenden Berichte: Bericht Uber die Hoéhe des steuerfrei zu stellenden
Existenzminimums fir Erwachsene und Kinder (13. Existenzminimumbericht) und Bericht
Uber die Wirkung der kalten Progression im Verlauf des Einkommensteuertarifs (4. Steuer-
progressionsbericht).

Entsprechend dem Beschluss des Deutschen Bundestags vom 2. Juni 1995 legt die Bun-
desregierung alle zwei Jahre einen Bericht tUber die HOhe des von der Einkommensteuer
freizustellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern vor (vgl. Bundestags-
drucksache 13/1558 vom 31. Mai 1995 und Plenarprotokoll 13/42 vom 2. Juni 1995). Ge-
genstand des Existenzminimumberichts ist die Darstellung der mafligebenden Betrage fur
die Bemessung der steuerfrei zu stellenden Existenzminima. Daruber hinaus legt die Bun-
desregierung dem Deutschen Bundestag seit der 18. Legislaturperiode zusammen mit dem
Existenzminimumbericht einen Bericht Gber die Wirkung der kalten Progression im Verlauf
des Einkommensteuertarifs (Steuerprogressionsbericht) vor (vgl. Bundestagsdrucksache
17/9201). Struktur und Methodik des Existenzminimumberichts und des Steuerprogressi-
onsberichts bleiben im Wesentlichen unverandert gegenuber den Vorgangerberichten. Das





-18 -

Vorgehen wird in den Berichten detailliert dargestellt. Die Berichte werden regelmafig als
Bundestagsdrucksache veroéffentlicht.

B. Besonderer Teil
Zu Artikel 1 (Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 1

§ 32 Absatz 6 Satz 1

Zur steuerlichen Entlastung und Foérderung der Familien werden der Freibetrag flr das
sachliche Existenzminimum des Kindes (Kinderfreibetrag), der Freibetrag fir den Betreu-
ungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes und das Kindergeld erhéht. Wie
im Koalitionsvertrag vorgesehen, betragt die Erhdhung beim Kindergeld ab 1. Januar 2021
monatlich 15 Euro pro Kind. Die Freibetrage fur Kinder sind entsprechend anzupassen. Der
Kinderfreibetrag wird fur jeden Elternteil von 2 586 Euro um 144 Euro auf 2 730 Euro erhoht.
Der Freibetrag fur den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf wird fir jeden
Elternteil von 1 320 Euro um 144 Euro auf 1 464 Euro angehoben. Somit werden ab dem
Veranlagungszeitraum 2021 der fur ein Kind insgesamt zu bertcksichtigende Kinderfreibe-
trag von 5 172 Euro um 288 Euro auf 5 460 Euro und der fir ein Kind insgesamt zu berlick-
sichtigende Freibetrag fur den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf von
2 640 Euro um ebenfalls 288 Euro auf 2 928 Euro erh6ht. Daraus ergibt sich eine Anhebung
der zur steuerlichen Freistellung des Kinderexistenzminimums dienenden Freibetrage von
derzeit insgesamt 7 812 Euro um 576 Euro auf einen Beitrag von insgesamt 8 388 Euro fiir
jedes berlcksichtigungsfahige Kind. Die Anhebung erfolgt halftig, das heilt sowohl der Kin-
derfreibetrag als auch der Freibetrag flr den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbil-
dungsbedarf werden gleichermal3en erhéht. Dadurch wird auch eine bessere steuerliche
Berlcksichtigung der Aufwendungen von Eltern fir die Betreuung und Erziehung oder Aus-
bildung ihrer Kinder gewahrleistet.

Zu Nummer 2

§ 32a Absatz 1

Mit der Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG wird der fur den Veranlagungszeitraum 2021
geltende Einkommensteuertarif normiert. Dabei wird der steuerliche Grundfreibetrag ent-
sprechend den voraussichtlichen Vorgaben des Existenzminimumberichts erhoht. Die Frei-
stellung des Existenzminimums ist damit sichergestellt. Zudem werden die Ubrigen Eck-
werte des Einkommensteuertarifs 2021 um 1,52 Prozent (voraussichtliche Preisentwicklung
der Konsumausgaben der privaten Haushalte) des Jahres 2020 (Basis: aktuelle Herbstpro-
jektion der Bundesregierung) nach rechts verschoben. Durch eine Anpassung der Tarifeck-
werte wird vor dem Hintergrund des Prinzips der Besteuerung nach der wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit dem Effekt entgegengewirkt, dass allein inflationsausglei-
chende Lohnsteigerungen zu einer héheren individuellen Besteuerung fuhren.

Zu Nummer 3

§ 33a Absatz 1 Satz 1

Der Abzug von Unterhaltsleistungen gemaR § 33a Absatz 1 Satz 1 EStG orientiert sich der
Hoéhe nach am steuerlichen Existenzminimum. Mit der Anhebung des Grundfreibetrags fur
den Veranlagungszeitraum 2021 wird daher auch die Anhebung des Hoéchstbetrags fir den
Abzug von Unterhaltsleistungen fir den Veranlagungszeitraum 2021 vorgenommen.
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Zu Nummer 4

§ 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz

Durch die Regelung in § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz EStG wird verhindert, dass
beim Lohnsteuerabzug nach den Steuerklassen V und VI in einzelnen Teilbereichen eine
zu niedrige Durchschnittssteuerbelastung bzw. eine zu hohe Grenzsteuerbelastung eintritt.
Die Zahlenwerte hangen mit den Tarifeckwerten in § 32a EStG unmittelbar zusammen und
werden fur den Lohnsteuerabzug in 2021 angepasst (Folgeanderung zur Tarifanderung).

Zu Nummer 5

§ 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4

Durch die Regelung werden Arbeitnehmer mit geringem Jahresarbeitslohn von der Pflicht
zur Abgabe einer Einkommensteuererklarung allein wegen einer zu hohen Mindestvorsor-
gepauschale bzw. bei einem als Lohnsteuerabzugsmerkmal gebildeten Freibetrag befreit,
da bei Arbeitnehmern mit den genannten Arbeitslohnen die Einkommensteuer regelmalfiig
0 Euro betragt.

Die Arbeitslohngrenzen fir das Kalenderjahr 2021 andern sich durch die Tarifanderungen
in § 32a EStG geringfligig (Folgeanderung zur Tarifanderung). Die Anderungen treten pa-
rallel zur Tarifanpassung in § 32a EStG am 1. Januar 2021 in Kraft.

Zu Nummer 6

§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a

Durch die Regelung wird die Abgeltungswirkung des § 50 Absatz 2 Satz 1 EStG fur be-
schrankt steuerpflichtige Arbeithehmer aufgehoben. Voraussetzung hierflir ist, dass als
Lohnsteuerabzugsmerkmal ein Freibetrag nach § 39a Absatz 4 EStG gebildet wurde und
die genannte Arbeitslohngrenze Uberschritten wird, da bei Arbeithehmern mit einem erziel-
ten Arbeitslohn bis zu dem genannten Betrag die Einkommensteuer regelmafig 0 Euro be-
tragt.

Die Arbeitslohngrenze fur das Kalenderjahr 2021 andert sich durch die Tarifanderungen in
§ 32a EStG geringflgig (Folgeanderung zur Tarifanderung). Die Anderung tritt parallel zur
Tarifanpassung in § 32a EStG am 1. Januar 2021 in Kraft.

Zu Nummer 7

Zu Buchstabe a

§ 51a Absatz 1 Satz 1

Mit der Vorschrift des § 36a EStG wird bei Kapitalertragen im Sinne des § 43 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1a EStG die volle Anrechenbarkeit der Kapitalertragsteuer verhindert,
wenn bestimmte Anrechnungsvoraussetzungen nicht erflllt werden. In diesem Fall darf die
einbehaltene Kapitalertragsteuer nur zu 2/5 angerechnet werden. Nach dem Wortlaut des
§ 51a Absatz 1 EStG kann es zweifelhaft erscheinen, ob § 36a EStG fur die Erhebung der
Kirchensteuer entsprechend anzuwenden ist.

Wie beim Solidaritatszuschlag ist auch bei der Kirchensteuer eine Anrechnungsbeschran-
kung des § 36a EStG nicht angezeigt. Korrespondierend zu § 1 Absatz 2 Solidaritatszu-
schlaggesetz 1995 erfolgt somit eine Anpassung.
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Zu Buchstabe b

§ 51a Absatz 2a Satz 1

Bei einer betragsmaBigen Anderung der Freibetrage fir Kinder nach § 32 Absatz 6 EStG
ist derzeit auch immer eine redaktionelle Folgednderung des § 51a Absatz 2a EStG erfor-
derlich. Durch die Einfihrung eines dynamischen Verweises erlibrigen sich zukunftig An-
passungen aufgrund von reinen Betragsanderungen.

Zu Buchstabe ¢

§ 51a Absatz 2e Satz 4

Das BZSt Ubermittelt fir jeden Veranlagungszeitraum, in dem ein Sperrvermerk abgerufen
worden ist, an das Wohnsitzfinanzamt Name und Anschrift des Kirchensteuerabzugsver-
pflichteten, an den ein Nullwert mitgeteilt worden ist, sowie die Identifikationsnummer (IdNr.)
des Glaubigers der Kapitalertrage. Analog zur Regelabfrage hat die Ubermittiung wegen
eines Sperrvermerks fir den Veranlagungszeitraum zu erfolgen, flr den die Abfrage gliltig
ist.

D. h. fir jeden Veranlagungszeitraum, fir den ein Sperrvermerk abgerufen worden ist, er-
folgt eine Datentbermittlung fur den Veranlagungszeitraum, fir den die Abfrage Gultigkeit
besitzt. Die Anderung dient der Klarstellung des Gesetzeswortlauts.

Zu Nummer 8

Zu Buchstabe a

§ 52 Absatz 1

Die Anderungen des § 32 Absatz 6 Satz 1, des § 32a Absatz 1, des § 33a Absatz 1 Satz 1,
des § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz, des § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4, des § 50
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 und des § 51a Absatz 2a Satz 1 EStG sind nach der allgemei-
nen Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2021 geltenden Fas-
sung erstmals fur den Veranlagungszeitraum 2021 und den Lohnsteuerabzug 2021 anzu-
wenden. § 52 Absatz 1 EStG wird entsprechend fortgeschrieben.

Zu Buchstabe b

§ 52 Absatz 49a Satz 13 — neu —

§ 52 Absatz 49 Satz 13 — neu — EStG bestimmt, dass die Erhdhung des Kindergeldes um
15 Euro ab dem Monat Januar 2021 anzuwenden ist.

Zu Nummer 9

§ 66 Absatz 1

Um Familien in unteren und mittleren Einkommensbereichen steuerlich zu entlasten und zu
férdern, wird das Kindergeld ab dem 1. Januar 2021 fir jedes zu bericksichtigende Kind
um 15 Euro monatlich erhéht. Durch eine redaktionelle Anderung wird zudem eine bisher
in der Vorschrift enthaltene, aber nicht erforderliche Differenzierung bei der Verwendung
von Einzahl bzw. Mehrzahl hinsichtlich der Ordnungszahl der Kinder beseitigt, ohne dass
sich dadurch eine inhaltliche Anderung ergibt.





-21-
Zu Artikel 2 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)

Zu Nummer 1

§ 32a Absatz 1

Mit der Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG wird der fur den Veranlagungszeitraum 2022
geltende Einkommensteuertarif normiert. Dabei wird der steuerliche Grundfreibetrag ent-
sprechend den voraussichtlichen Vorgaben des Existenzminimumberichts erhoht. Die Frei-
stellung des Existenzminimums ist damit sichergestellt. Zudem werden die Ubrigen Eck-
werte des Einkommensteuertarifs 2022 um 1,50 Prozent (voraussichtliche Preisentwicklung
der Konsumausgaben der privaten Haushalte) des Jahres 2021 (Basis: aktuelle Herbstpro-
jektion der Bundesregierung) nach rechts verschoben. Durch eine Anpassung der Tarifeck-
werte wird vor dem Hintergrund des Prinzips der Besteuerung nach der wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit dem Effekt entgegengewirkt, dass allein inflationsausglei-
chende Lohnsteigerungen zu einer héheren individuellen Besteuerung fuhren.

Zu Nummer 2

§ 33a Absatz 1 Satz 1

Der Abzug von Unterhaltsleistungen gemaR § 33a Absatz 1 Satz 1 EStG orientiert sich der
Hoéhe nach am steuerlichen Existenzminimum. Mit der Anhebung des Grundfreibetrags fir
den Veranlagungszeitraum 2022 wird daher auch die Anhebung des Hochstbetrags fir den
Abzug von Unterhaltsleistungen fir den Veranlagungszeitraum 2022 vorgenommen.

Zu Nummer 3

§ 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz

Durch die Regelung in § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz EStG wird verhindert, dass
beim Lohnsteuerabzug nach den Steuerklassen V und VI in einzelnen Teilbereichen eine
zu niedrige Durchschnittssteuerbelastung bzw. eine zu hohe Grenzsteuerbelastung eintritt.
Die Zahlenwerte hangen mit den Tarifeckwerten in § 32a EStG unmittelbar zusammen und
werden fir den Lohnsteuerabzug in 2022 angepasst (Folgeanderung zur Tarifanderung).

Zu Nummer 4

§ 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4

Durch die Regelung werden Arbeitnehmer mit geringem Jahresarbeitslohn von der Pflicht
zur Abgabe einer Einkommensteuererklarung allein wegen einer zu hohen Mindestvor-sor-
gepauschale bzw. bei einem als Lohnsteuerabzugsmerkmal gebildeten Freibetrag befreit,
da bei Arbeitnehmern mit den genannten Arbeitsl6hnen die Einkommensteuer regelmafig
0 Euro betragt.

Die Arbeitslohngrenzen fUr das Kalenderjahr 2022 andern sich durch die Tarifanderungen
in § 32a EStG geringflugig (Folgednderung zur Tarifanderung). Die Anderungen treten pa-
rallel zur Tarifanpassung in § 32a EStG am 1. Januar 2022 in Kraft.

Zu Nummer 5

§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a

Durch die Regelung wird die Abgeltungswirkung des § 50 Absatz 2 Satz 1 EStG flr be-
schrankt steuerpflichtige Arbeithehmer aufgehoben. Voraussetzung hierflr ist, dass als
Lohnsteuerabzugsmerkmal ein Freibetrag nach § 39a Absatz 4 EStG gebildet wurde und
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die genannte Arbeitslohngrenze Uberschritten wird, da bei Arbeithehmern mit einem erziel-
ten Arbeitslohn bis zu dem genannten Betrag die Einkommensteuer regelmafig 0 Euro be-
tragt.

Die Arbeitslohngrenze fur das Kalenderjahr 2022 andert sich durch die Tarifanderungen in
§ 32a EStG geringflgig (Folgeanderung zur Tarifanderung). Die Anderung tritt parallel zur
Tarifanpassung in § 32a EStG am 1. Januar 2022 in Kraft.

Zu Nummer 6

Zu Buchstabe a

§ 51a Absatz 2b Satz 2 — neu —

Kapitalertrage aus Betriebskonten von naturlichen Personen wurden bislang nicht im Kir-
chensteuerabzugsverfahren berlcksichtigt und vom Kirchensteuerabzug ausgenommen,
weil in diesem Fall keine Abgeltungswirkung eintritt. FUr diese Kapitalertrage stellt die Ab-
geltungsteuer lediglich eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer dar. Die Kirchen-
steuer wird im Veranlagungsverfahren erhoben. Die betrieblichen Kapitalertrage unterlie-
gen der tariflichen Einkommensteuer und missen im Rahmen der Einkommensteuererkla-
rung deklariert werden.

Derzeit enthalt die Mustervorschrift des § 51a EStG, auf die sich die Kirchensteuergesetze
der Lander beziehen, flr das automatisierte Kirchensteuerabzugsverfahren bei Kapitaler-
tragen keine Unterscheidung zwischen betrieblichen und privaten Kapitalertragen. Zur Kon-
tinuitdt des Verwaltungsvollzugs beim Steuerabzug vom Kapitalertrag soll auf die Vor-
nahme des Kirchensteuerabzugs bei betrieblichen Konten dauerhaft verzichtet werden.
Dies entspricht der in Rdnr. 56 der gleichlautenden Landererlasse vom 19. November 2018
(BStBI I S. 1229) enthaltenen Nichtbeanstandungsregelung.

Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa und bb

§ 51a Absatz 2c Satz 1 Nummer 3 Satzteil von Satz 2 und Satz 3

Die Kirchensteuerabzugsverpflichteten sind gesetzlich verpflichtet, beim Bundeszentralamt
fur Steuern (BZSt) die Kirchensteuerabzugsmerkmale (KiStAM) ihrer Kunden bzw. Mitglie-
der abzufragen. Unter Angabe der Identifikationsnummer (IdNr.) und des Geburtsdatums
des Schuldners der Kapitalertragsteuer hat der Kirchensteuerabzugsverpflichtete einmal
jahrlich im Zeitraum vom 1. September bis 31. Oktober beim BZSt anzufragen, ob der
Schuldner der Kapitalertragsteuer am 31. August des betreffenden Jahres (Stichtag) kir-
chensteuerpflichtig ist (Regelabfrage). Diese Informationen zur Religionszugehdrigkeit sind
fur den Kirchensteuerabzugsverpflichteten fur das Folgejahr bindend.

Neben der Regelabfrage sind auch gesetzlich definierte Anldsse geregelt, zu denen Kir-
chensteuerabzugsverpflichtete Anlassabfragen an das BZSt richten kénnen, aber nicht
mussen, z. B. bei Begrundung einer Geschaftsbeziehung (bzw. rechtlichen Verbindung)
auch aufierhalb des Zeitraums fiir die Regelabfrage.

Bei Begriindung einer Geschaftsbeziehung soll von den Kirchensteuerabzugsverpflichteten
eine Anlassabfrage verpflichtend vorgenommen werden. Hierdurch soll die Aktualitat des
Kirchensteuerabzugs sichergestellt werden. Dies gilt insbesondere fiir die Fallgestaltungen,
in denen eine Geschaftsbeziehung nach dem 31. August begriindet wird und dem Kunden
bereits vor dem 1. September des Folgejahres Kapitalertrage gutgeschrieben werden. Mit
der Anderung soll ahnlich der Verfahrensweise bei Kapitalertragen im Sinne des § 43 Ab-
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satz 1 Satz 1 Nummer 4 EStG aus Versicherungsvertragen die verpflichtende Anlassab-
frage den korrekten Kirchensteuereinbehalt im Zuflusszeitpunkt der Kapitalertrage gewahr-
leisten.

Zu Doppelbuchstabe cc und dd

§ 51a Absatz 2c Satz 1 Nummer 3 Satz 5 und Satz 9

Derzeit hat der Kirchensteuerabzugsverpflichtete wahrend der Dauer der Geschaftsbezie-
hung seinen Kunden zumindest einmal auf die Abfrage zur Religionszugehorigkeit sowie
das gegenlber dem BZSt bestehende Widerspruchsrecht, das sich auf die Ubermittlung
von Daten zur Religionszugehorigkeit bezieht, schriftlich oder in geeigneter Form hinzuwei-
sen. Der Hinweis hat rechtzeitig vor der Regel- oder Anlassabfrage zu erfolgen. Im Zuge
der EinfUhrung einer verpflichtenden Anlassabfrage bei Begrindung der Geschéaftsbezie-
hung ist der Kirchensteuerabzugsverpflichtete nur noch zu diesem Zeitpunkt verpflichtet,
den Kunden Uber die Datenabfrage sowie das bestehende Widerspruchsrecht zu informie-
ren. DarUber hinaus ist ein genereller Hinweis, z. B. in den allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen der Banken, ausreichend. Dies stellt eine ausreichende Information des Kunden
sicher und tragt zur Verfahrenserleichterung auf Seiten der Kirchensteuerabzugsverpflich-
teten bei.

Zu Nummer 7
Zu Buchstabe a und Buchstabe b

§ 52 Absatz 1 Satz1,2und 3

Die Anderungen des § 32a Absatz 1, des § 33a Absatz 1 Satz 1, des § 39b Absatz 2 Satz 7
zweiter Halbsatz, des § 46 Absatz 2 Nummer 3 und 4 und des § 50 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 4 Buchstabe a sind nach der allgemeinen Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG
in der am 1. Januar 2022 geltenden Fassung erstmals fir den Veranlagungszeitraum 2022
und den Lohnsteuerabzug 2022 anzuwenden. § 52 Absatz 1 EStG wird entsprechend fort-
geschrieben.

Zu Artikel 3 (Anderung des Solidaritiatszuschlaggesetzes 1995)
Zu Nummer 1

§ 3 Absatz 2a Satz 1

Mit der Anderung werden redaktionelle Folgednderungen im Zusammenhang mit der Erh6-
hung der Freibetrége fir Kinder vorgenommen (vgl. Anderung zu § 32 Absatz 6 Satz 1
EStG und § 51a Absatz 2a Satz 1 EStG). Die Bemessungsgrundlage fur den Solidaritats-
zuschlag ist danach fur Arbeitnehmer die Lohnsteuer, die sich nach Bertcksichtigung der
erhdhten Freibetrage fir Kinder bzw. des entsprechenden Anteils ergibt. Die Erhéhung der
Freibetrage zur Bemessung des Solidaritatszuschlags wird bei der Aufstellung der Pro-
grammablaufplane fur den Lohnsteuerabzug 2021 berlcksichtigt.

Zu Nummer 2

§ 6 Absatz 22 — neu —

Der neue Absatz 22 regelt die erstmalige Anwendung ab 2021. Die Anderungen werden
bei der Aufstellung der Programmablaufplane fir den Lohnsteuerabzug 2021 berlcksich-
tigt.
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Zu Artikel 4 (Anderung des Bundeskindergeldgesetzes)

Zu Nummer 1

§ 5 Absatz 3 Satz 2 — aufgehoben -

Die Regelung in § 5 Absatz 3 Satz 2 BKGG wird gestrichen, da sich die geregelte Folge
bereits aus § 6a Absatz 1a Nummer 3 BKGG ergibt. Kinderzuschlag kann nur Gber die er-
weiterte Zugangsmaglichkeit nach § 6a Absatz 1 BKGG bezogen werden, wenn kein Mit-
glied der Bedarfsgemeinschaft Leistungen nach dem Zweiten oder nach dem Zwolften Buch
Sozialgesetzbuch erhalt.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

§ 6 Absatz 1

Die Anderung vollzieht die Anderung des § 66 Absatz 1 EStG nach.
Zu Buchstabe b

§ 6 Absatz 2

Mit der Anderung in Absatz 2 wird die Héhe des Kindergeldanspruchs fiir Vollwaisen und
Kinder, die den Aufenthalt ihrer Eltern nicht kennen, an die in Absatz 1 geregelte Hoéhe des
Kindergeldes fur erste Kinder angepasst.

Zu Nummer 3

§ 6a Absatz 1 Nummer 3

Bei den Anderungen in § 6a Absatz 1 Nummer 3 BKGG handelt es sich um Klarstellungen.
Die Hilfebedurftigkeit wird, wie in § 9 SGB Il vorgesehen, ermittelt, jedoch wird bei der Er-
mittlung des Einkommens nach Absatz 8 Satz 1 beim Kinderzuschlag ein anderer Bemes-
sungszeitraum als nach den Regelungen des SGB Il zu Grunde gelegt.

Die neuen Satze 2 und 3 des Absatzes 1 Nummer 3 stellen klar, dass Wohngeld bei der
Prufung der Hilfebedurftigkeit im Sinne des § 9 SGB Il zu berlcksichtigen ist (siehe auch
Urteil des BSG vom 30. Oktober 2019, B 4 KG 1/19 R, Rn. 21 ff). Reicht der Kinderzuschlag
zusammen mit dem eigenen Einkommen und Vermdgen der Eltern nicht aus, damit keine
Hilfebedurftigkeit im Sinne des SGB Il besteht, wird geprtift, ob zusammen mit Wohngeld
keine Hilfebedurftigkeit mehr besteht. Kinderzuschlag und Wohngeld kénnen parallel bezo-
gen werden und sind beide vorrangige Leistungen im Sinne des § 12a SGB I, so dass sie
haufig gerade zusammen geeignet sind, Hilfebedurftigkeit nach dem SGB Il zu vermeiden.
Bei der Prufung der Hilfsbedurftigkeit ist nur das fur den Antragsmonat bereits bewilligte
Wohngeld zu berticksichtigen. Wohngeldnachzahlungen sind nicht zu bertcksichtigen (an-
ders noch das Urteil des BSG vom 30.Oktober 2019, B 4 KG 1/19 R, Rn. 15, in dem davon
ausgegangen wurde, dass nachgezahltes Wohngeld in dem Monat zu berucksichtigen ist,
in dem es tatsachlich zuflie3t).

Das Wohngeld wird beim Kinderzuschlag nur bei der Prifung der Hilfebedurftigkeit berlck-
sichtigt. Ansonsten ist Wohngeld gemaR den Absatzen 3 und 5 bei der Ermittlung des Kin-
derzuschlags nicht mal3geblich.

Sofern zum Zeitpunkt der Antragstellung beim Kinderzuschlag kein Wohngeld bezogen
wird, ist nach Satz 3 bei der Prifung das fir den Antragsmonat voraussichtlich zu bewilli-
gende Wohngeld anzusetzen, da der Antragstellende den Antrag auf Wohngeld jederzeit
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parallel zum Kinderzuschlag stellen kann. Ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB Il
wirde in diesen Fallen mit der Aufforderung, vorrangig Kinderzuschlag und Wohngeld zu
beantragen, abgelehnt werden. Wenn zu einem spateren Zeitpunkt Wohngeld beantragt
wird und dann nachtraglich in einer anderen Hohe Wohngeld bewilligt wird, ist dies wegen
des festen sechsmonatigen Bewilligungszeitraums beim Kinderzuschlag nicht zu bertck-
sichtigen und keine Anpassung vorzunehmen.

Zu Nummer 4

§ 8 Absatz 2 und 3

Bei den Anderungen in § 8 Absatz 2 und 3 BKGG handelt es sich um redaktionelle Anpas-
sungen. Die Erstattung der Verwaltungskosten der Familienkasse fiir den Vollzug von Kin-
dergeld und Kinderzuschlag nach dem BKGG wird zusammen mit der Erstattung der Ver-
waltungskosten fir den Vollzug des Kindergeldes nach dem Einkommensteuergesetz im
Rahmen einer gemeinsamen Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bundesministerium
der Finanzen, dem Bundesministerium der Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie
der Familienkasse der Bundesagentur fir Arbeit im Einzelnen geregelt. Sie erfolgt nicht
mehr durch einen festen Pauschbetrag.

Eine inhaltliche Anderung zum derzeitigen Erstattungsverfahren ergibt sich durch die neue
Fassung der Absatze 2 und 3 nicht.

Zu Nummer 5

§ 13 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3

Bei den Anderungen in § 13 Absatz 1 Satz 4 BKGG handelt es sich um redaktionelle An-
passungen. Die Familienkasse Nurnberg ist im Rahmen der Neuorganisation der Familien-
kassen der Bundesagentur fur Arbeit zum 1. Mai 2013 in der Familienkasse Bayern Nord
aufgegangen (Vorstandbeschluss 21/2013 vom 18. April 2013).

Durch die neue Regelung zu den Zustandigkeiten in Absatz 3 wird ein Auseinanderfallen
der Zustandigkeiten fur Kindergeld und Kinderzuschlag vermieden, so dass die Bearbeitung
jedes Falles fiir die Berechtigten nachvollziehbar aus einer Hand erfolgen kann. Die Uber-
tragung der Entscheidungen Uber den Anspruch aus Kindergeld und Kinderzuschlag auf
eine andere Familienkasse, erfolgt fir das Kindergeld und Kinderzuschlag einheitlich.

Sowohl aus Verwaltungssicht als auch aus Sicht des Antragstellenden ist es sinnvoll, dass
dieselbe Familienkasse, die zustandig ist fir die Entscheidung Gber den Anspruch auf Kin-
dergeld auch fur die Entscheidung Uber den Kinderzuschlag zustandig ist, sofern die Zu-
standigkeit fur die Entscheidung Uber den Anspruch auf Kindergeld bei der Familienkasse
der Bundesagentur fir Arbeit begriindet ist. Dadurch haben Familien bei entsprechenden
Anliegen nur einen Ansprechpartner. Andernfalls missen Familien bei zwei Familienkassen
erfasst werden und missen sich je nach Anliegen an eine andere Stelle wenden. Dies be-
trifft auch Rechtsbehelfs- und Klageverfahren. Durch eine Bindelung der Zustandigkeit
kénnen diese Friktionen vermieden und Bearbeitungszeiten verkirzt werden.

Zu Nummer 6

§ 20 Absatz 2

Die Befristung der Regelung zur erweiterten Zugangsmaglichkeit in § 20 Absatz 2 BKGG
wird um ein Jahr verlangert, da die Regelung aufgrund der befristeten Regelungen in § 20
Absatz 5 und 6 BKGG in der Corona-Krise (,Notfall-KiZ“) erst ab Ende 2020/Anfang 2021
sinnvoll Uberprft werden kann.
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Zu Nummer 7
§ 22

Die Frist fUr die Vorlage des Berichts der Bundesregierung Uber die Auswirkungen des § 6a
BKGG und insbesondere der weiterten Zugangsmaglichkeit wird um ein Jahr verlangert, da
die Regelungen des Starke-Familien-Gesetzes aufgrund der befristeten Regelungen in
§ 20 Absatz 5 und 6 BKGG in der Corona-Krise (,Notfall-KiZ“) erst ab Ende 2020/Anfang
2021 sinnvoll Uberpruft werden kénnen.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Artikel 5 Absatz 1 bestimmt, dass das vorliegende Anderungsgesetz grundséatzlich am
1. Januar 2021 in Kraft tritt.

Zu Absatz 2

Die Anderungen in Artikel 2 treten am 1. Januar 2022 in Kraft.
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Hiermit wird das aktualisierte Datenschema der Taxonomien (Version 6.4) als amtlich vorge-
schriebener Datensatz nach § 5b EStG veroffentlicht. Die aktualisierten Taxonomien (Kern-,

Ergénzungs- und Spezialtaxonomien) stehen unter www.esteuer.de zur Ansicht und zum Ab-
ruf bereit.

Die Taxonomien sind grundséatzlich fiir die Bilanzen der Wirtschaftsjahre zu verwenden, die
nach dem 31. Dezember 2020 beginnen (Wirtschaftsjahr 2021 oder 2021/2022). Sie gelten
entsprechend fiir die in Randnummer 1 des BMF-Schreibens vom 28. September 2011 ge-
nannten Bilanzen sowie fir Eroffnungsbilanzen, sofern diese nach dem 31. Dezember 2020
aufzustellen sind. Es wird nicht beanstandet, wenn diese auch fir das Wirtschaftsjahr 2020
oder 2020/2021 verwendet werden.

Die Ubermittlungsmoglichkeit mit diesen neuen Taxonomien wird fur Testfalle voraussicht-
lich ab November 2020 und fur Echtfalle ab Mai 2021 gegeben sein.

Die einzelnen Anderungen in den Taxonomien ergeben sich aus dem ebenfalls unter www.es-
teuer.de eingestellten Anderungsnachweis.

www.bundesfinanzministerium.de
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Mit BMF-Schreiben vom 6. Juni 2018 (BStBI | S. 714) wurde auf die Einfuhrung des neuen
Berichtsteils ,,steuerlicher Betriebsvermdgensvergleich® in der Taxonomie-Version 6.2 hinge-
wiesen. Die werthaltige Ubermittlung des Berichtsteils war bisher freiwillig. Ab der Taxono-
mie-Version 6.4 hat die werthaltige Ubermittlung des Berichtsteils ,,steuerlicher Betriebs- ver-
mdgensvergleich“ zu erfolgen. Die Ubermittlungspflicht gilt fiir alle Taxonomiearten. Aus
diesem Grund wurden die entsprechenden Taxonomie-Positionen als ,,Mussfelder* ausge-
zeichnet. Begleitend hierzu wurden zudem entsprechende ERiC-Regeln in den Technischen
Leitfaden zur Taxonomie-Version 6.4 aufgenommen.

Mit Veroffentlichung der Taxonomie-Version 6.4 wird auch eine Vorschau auf die Taxono-
mie- Version 6.5 bereitgestellt. Die Vorschau enthalt zwischen Wirtschaftsvertretern und Fi-
nanzverwaltung abgestimmte Taxonomie-Positionen aus handelsrechtlicher und steuerrechtli-
cher Sicht, die eine optimierte Abbildung flr Sachverhalte mit einer stillen Beteiligung er-
maoglichen. Die Vorschau bietet allen Betroffenen (Steuerpflichtigen, Wirtschaftsvertretern,
Softwarehausern, Finanzverwaltung) die Moglichkeit, sich frithzeitig mit den geplanten Ande-
rungen auseinanderzusetzen und sich auf die Einflihrung der Taxonomie-Positionen vorzube-
reiten. In diesem Zusammenhang wird auf das BMF-Schreiben vom 24. November 2017
(BStBI | S. 1543) zur Ubermittlungspflicht von Bilanzen nach § 5b EStG in Fallen atypisch
stiller Gesellschaften hingewiesen.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil | veréffentlicht.
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Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT ~ Wilhelmstrale 97
10117 Berlin
TEL  +49 (0) 30 18 682-0

Oberste Finanzbhehorden

der Lander EMAL  poststelle@bmf.bund.de

DATUM  24. November 2017

E-Bilanz;
Ubermittlungspflicht in Fallen atypisch stiller Gesellschaften gemaR § 5b EStG

IV C6 - S 2133-b/17/10004
2017/0914052

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Zu der Frage, zu welcher Steuererklarung der Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung des Betriebs des Inhabers eines Handelsgewerbes in Fallen der atypisch
stillen Beteiligung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenferniibertragung
gemaél § 5b Absatz 1 EStG zu tbermitteln ist, nehme ich im Einvernehmen mit den obersten
Finanzbehorden der Lander im Folgenden Stellung.

l. Ubermittlungspflicht nach § 5b EStG

Fur die Dauer des Bestehens der atypisch stillen Gesellschaft wird das Unternehmen dem
Umfang der begriindeten atypisch stillen Beteiligung entsprechend ertragsteuerlich
vollumfanglich oder teilweise der atypisch stillen Gesellschaft zugeordnet (vgl. hierzu u. a.
BFH-Urteile vom 26. November 1996 - VIII R 42/94 -, BStBI 11 1998 S. 328, vom 25. Juni
2014 - I R 24/13 -, BStBI 11 2015 S. 141, vom 18. Juni 2015 - IV R 5/12 -, BStBI 11 S. 935
und vom 8. Dezember 2016 - IV R 8/14 -, BStBI 11 2017 S. 538). Gemal § 5b Absatz 1 EStG
ist der Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung (nachfolgend: E-Bilanz) des
Betriebs des Inhabers des Handelsgewerbes wie folgt zu tGibermitteln:

www.bundesfinanzministerium.de





Seite 2

Atypisch stille Beteiligung an dem gesamten Unternehmen

In dem Fall einer atypisch stillen Beteiligung an dem gesamten Unternehmen des
Inhabers des Handelsgewerbes ist eine E-Bilanz fiir den Betrieb nur zu der Erklarung
zur gesonderten und einheitlichen Feststellung der atypisch stillen Gesellschaft mit
allen flr eine Mitunternehmerschaft relevanten Berichtsbestandteilen und Angaben zu
ubermitteln.

Die gemaR § 5b Absatz 1 EStG bestehende Verpflichtung zur Ubermittlung einer E-
Bilanz zu der Steuererkl&rung des Inhabers des Handelsgewerbes fiir einen Gewerbe-
betrieb, den der Inhaber des Handelsgewerbes ertragsteuerlich neben dem der atypisch
stillen Gesellschaft zuzuordnenden Betrieb unterhélt, bleibt unberuhrt (z. B. Gewerbe-
betrieb kraft Rechtsform nach 8 8 Absatz 2 KStG in Féllen der GmbH & atypisch still
und bei Personengesellschaften im Sinne des § 15 Absatz 3 EStG).

Atypisch stille Beteiligung an einem Teil des Unternehmens

Zu der Erklarung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung der atypisch stillen
Gesellschaft ist eine E-Bilanz mit allen fiir eine Mitunternehmerschaft relevanten
Berichtsbestandteilen und Angaben fiir den Teil des Betriebs zu Gbermitteln, der auf
Grund der begrundeten atypisch stillen Beteiligung ertragsteuerlich der atypisch stillen
Gesellschaft zugeordnet wird.

Zu der Steuererklarung des Inhabers des Handelsgewerbes ist in diesen Fallen eine E-
Bilanz fir den Teil des Betriebs zu Gibermitteln, der dem Inhaber des Handelsgewerbes
auch ertragsteuerlich weiterhin zugeordnet wird.

Entsprechendes gilt in den Féllen, in denen mehrere atypisch stille Beteiligungen an dem
gesamten Unternehmen, einem Teil des Unternehmens oder verschiedenen Teilen des Unter-
nehmens bestehen.

Ubergangsregelung

Es wird nicht beanstandet, wenn der Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlust-
rechnung des Betriebs, soweit dieser ertragsteuerlich der atypisch stillen Gesellschaft
zugeordnet wird, fir Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 2018 begonnen haben, zu der
Steuererklarung des Inhabers des Handelsgewerbes Gbermittelt wird.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.
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DATUM 6. Juni 2018

E-Bilanz;
Veroffentlichung der Taxonomien 6.2 vom 1. April 2018

BMF-Schreiben vom 28. September 2011 (BStBI | Seite 855),
vom 25. Juni 2015 (BStBI | Seite 541),

vom 24. Mai 2016 (BStBI | Seite 500) und

vom 16. Mai 2017 (BStBI | Seite 776)

IV C6 - S 2133-b/18/10001
2018/0449558

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Hiermit wird das aktualisierte Datenschema der Taxonomien (Version 6.2) als amtlich vorge-
schriebener Datensatz nach 8 5b EStG veroffentlicht. Die aktualisierten Taxonomien (Kern-,
Ergénzungs- und Spezialtaxonomien) stehen unter www.esteuer.de zur Ansicht und zum
Abruf bereit.

Die Taxonomien sind grundsétzlich fir die Bilanzen der Wirtschaftsjahre zu verwenden, die
nach dem 31. Dezember 2018 beginnen (Wirtschaftsjahr 2019 oder 2019/2020). Sie gelten
entsprechend fiir die in Rdnr. 1 des BMF-Schreibens vom 28. September 2011 genannten
Bilanzen sowie fur Eréffnungsbilanzen, sofern diese nach dem 31. Dezember 2018 aufzu-
stellen sind. Es wird nicht beanstandet, wenn diese auch fir das Wirtschaftsjahr 2018 oder
2018/2019 verwendet werden.

Die Ubermittlungsmdglichkeit mit diesen neuen Taxonomien wird fiir Testfalle voraussicht-
lich ab November 2018 und fur Echtfalle ab Mai 2019 gegeben sein.

Auf folgende Neuerungen wird im Einzelnen hingewiesen:



http://www.esteuer.de/



Anderung der Auszeichnungen

Textpositionen in den Berichtsteilen ,,Bilanz* und ,,Gewinn- und Verlustrechnung*
sind fiir die Ubermittlung an die Finanzverwaltung nicht mehr zugelassen (Auszeich-
nung als ,,notPermittedFor = ,,steuerlich®). Erlauterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung sind in einer Fu3note zu der jeweiligen
Taxonomie-Position zu Gbermitteln.

Positionen, die in der Steuerbilanz, nicht aber in der Handelsbilanz zulassig sind,
haben eine Auszeichnung als ,,notPermittedFor” =, handelsrechtlich“ erhalten.

Angaben, die im Kontext einer steuerlichen Gewinnermittlung keine Bedeutung
haben, werden fiir die Ubermittlung an die Finanzverwaltung nicht mehr zugelassen
und sind durch die Auszeichnung ,,notPermittedFor“=" Einreichung an Finanzver-
waltung“ gekennzeichnet.

Fachliche Anderungen

Neben Standardiiberarbeitungen zur Qualitatssicherung und Optimierung der Taxo-
nomien wurden fachliche Anderungen, insbesondere zur Umsetzung gesetzlicher Vor-
gaben, vorgenommen.

Beispielhaft genannt seien die neuen Taxonomie-Positionen zur Ubermittlung nicht
abziehbarer Sonderbetriebsausgaben im Sinne des § 4i EStG und nicht abziehbarer
Aufwendungen fir Rechteliberlassungen im Sinne des 8§ 4j EStG, die im Berichtsteil
,»Steuerliche Gewinnermittlung® geschaffen wurden. Aulierdem wurden Positionen zur
Darstellung der bilanzsteuerrechtlichen Behandlung von Verpflichtungsiibernahmen
beim ursprunglich Verpflichteten und beim Verpflichtungsiibernehmer geman 8§ 4f
und § 5 Absatz 7 EStG eingefugt (vgl. BMF-Schreiben vom 30. November 2017,
BStBI | Seite 1619).

Abbau von Redundanzen

Redundanzen wurden weiter abgebaut. So wurden die Gesellschaftergruppen im
GCD-Modul und die Art der Beteiligung der Erklarung zur gesonderten und einheit-
lichen Feststellung angeglichen.

Neuer Berichtsteil ,,steuerlicher Betriebsvermégensvergleich*

Gemal} § 4 Absatz 1 Satz 1 EStG wird der Gewinn flr Zwecke der Besteuerung durch
Betriebsvermdgensvergleich ermittelt. Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen





dem Betriebsvermdgen am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermdgen
am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um den Wert der Ent-
nahmen und vermindert um den Wert der Einlagen. Mit der Taxonomie-Version 6.2
ist ein neuer Berichtsteil eingefiigt worden, der Taxonomie-Positionen zur Ermittlung
und Ubermittlung des Gewinns durch Betriebsvermdgensvergleich im Sinne des § 4
Absatz 1 Satz 1 EStG vorsieht.

Die werthaltige Ubermittlung des Berichtsteils mit der Taxonomie-Version 6.2 ist
freiwillig. Wird der Berichtsteil freiwillig werthaltig Gbermittelt, greifen entspre-
chende ERiC-Regeln. Voraussichtlich ab der tiberndchsten Taxonomie-Version wird
die Ubermittlung verpflichtend sein.

Im Auftrag






~,

1

L Projekt E-Bilanz Seite 1 von 6
\.T?' By Anderungsnachweis zum Taxonomie-Update 2020
'“‘5&\ KONSENS (Taxonomie 6.4)

® Die Steuer-IT

Allgemeines

Die Taxonomie 6.4 wurde zum 01.04.2020 fertiggestellt und mit BMF-Schreiben vom
23.07.2020 amtlich bekannt gegeben. Die wesentlichen Anderungen ergeben sich aus den
folgenden Hinweisen.

l. Inhaltliche Anderungen / Weiterentwicklung der Taxonomie allgemein

1. Qualitatssicherung der Taxonomie

Auch in dieser Version ergeben sich Anderungen aus der Uberarbeitung und redaktionellen
Qualitatssicherung der Taxonomie:

= Die englischen Ubersetzungen der Bezeichner wurden einer Qualitatskontrolle
unterzogen und soweit erforderlich angepasst.

= Mussfeldauszeichnungen wurden Uberprift und teilweise geléscht oder umgewandelt
(,Rechnerisch notwendig, soweit vorhanden®).

= Verschiedene davon-Positionen fur Einzelunternehmen und Personengesellschaften
wurden in der Praxis bisher kaum genutzt und daher geldscht (z. B. Unterpositionen zu
,Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile, Privatkonto (Einzelunternehmen),
Einlagen [Privatkonto, Passivseite]*
[bs.egLiab.equity.subscribed.privateAccountSP.incomeUseDeposits)).

=  Weitere davon-Positionen mit Mussfeld-Auszeichnung wurden geldscht oder rechnerisch
verknupft (z. B. ,Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten einschlief3lich der
Bauten auf fremden Grundstiicke, Bauten auf eigenen Grundstiicken und
grundsttcksgleichen Rechten, davon Grund und Boden-Anteil*
[bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand.landValueShare]). Bei
rechnerischer Verknupfung wurden Mussfelder zu Summenmussfeldern.

= Hybride Positionen (typische Bezeichnungen wie ,Ubrige / nicht zuordenbar®) wurden in
zwei Positionen aufgespalten.

2. Uberarbeitung der Positionserlauterungen (definitionGuidance und Referenzen)

Die Uberarbeitung der ,definitionGuidance* ist eine Standardarbeit und wird bei jeder
Taxonomie durchgefuhrt. Damit wird die Erwartungshaltung der Finanzverwaltung, in
welcher Position bestimmte Sachverhalte abgebildet werden sollen, beschrieben. Die
definitionGuidance wurde durchgehend auf Aktualitat Gberprift und in Teilen Uberarbeitet.
Gleichzeitig wurden die Referenzierungen Uberprift und ggf. angepasst.

3. Erlauterungspositionen (Textpositionen)

Textpositionen in den Berichtsteilen ,Bilanz* und ,GuV* wurden bereits ab der
Taxonomieversion 6.2 nicht mehr fiir die Ubermittlung an die Finanzverwaltung zugelassen
(Eintrag bei ,notPermittedFor = steuerlich). Diese Positionen sowie die
Erlauterungspositionen im Anlagenspiegel wurden nunmehr geléscht. Erlauterungen zu den
entsprechenden Positionen sollen stattdessen in einer Ful3note tibermittelt werden.

4, Loschung

Insgesamt 104 Positionen mit der Auszeichnung ,validThrough = 2014-12-31“ wurden nach
Ablauf der Funfjahresfrist geléscht und die zugehorigen Referenzzeilen entfernt.






—~o-0
1

.7.

L1 Projekt E-Bilanz Seite 2 von 6
‘Ef?' By Anderungsnachweis zum Taxonomie-Update 2020
'“‘5&\ KONSENS (Taxonomie 6.4)

»

Die Steuer-IT

Il. Wesentliche Anderungen im Einzelnen
Die nachfolgend aufgefiihrten Anderungen resultieren aus

» Gesetzesanderungen (soweit fur die Ubermittlung der E-Bilanz relevant)
= Rickmeldungen aus der Wirtschaft

= Ruckmeldungen aus der Finanzverwaltung

= Anforderungen aus der AG HGB-Taxonomie des XBRL-Deutschland e.V.

An dieser Stelle werden die wesentlichen Anderungen in der Taxonomie beschrieben. Im
Detail kdnnen die Anderungen aus den Vergleichsdokumenten abgelesen werden.

1. Anderungen im GCD-Modul

= Die Position ,Erlauterungen zu Unternehmenskennnummern, Gesamthand, andere
Kennnummer® [geninfo.report.id.accordingTo.SERL] wurde geldscht.

= Die Oberposition ,Bilanzart steuerlich bei PersG / Mitunternehmerschaften®
[geninfo.report.id.statementType.tax] wurde — wie bisher schon die zugehdérigen
Unterpositionen — nur fur die Rechtsform ,PG* zugelassen.

= Die verschiedenen Auswabhlpositionen zur Rechtsform Genossenschaften wurden bis auf
die ,Eingetragene Genossenschaft [geninfo.company.id.legalStatus.legalStatus.EG]
geldscht. Gleichzeitig wurde die definitionGuidance zur Position Rechtsform
[geninfo.company.id.legalStatus] angepasst.

= Zur ,Art des Wirtschaftszweigschlissels“ [geninfo.company.id.industry.keyType] wurden
die Uberholten Auswahlpositionen geldscht.

»= |m Bereich des Firmensitzes wurde die Position ,Friherer Firmensitz"*
[geninfo.company.id.formerLocation] aufgenommen. Diese Position kann genutzt
werden, falls sich der Firmensitz zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der
Bilanzaufstellung geéndert hat.

= Die Positionen ,Berichtsbestandteile, Bilanz Aktiva“
[genInfo.report.id.reportElement.reportElements.BA] sowie ,Berichtsbestandteile, Bilanz
Passiva“ [geninfo.report.id.reportElement.reportElements.BP] wurden mangels
Verwendung gel6scht. Sie waren bereits als notPermittedFor = Einreichung an
Finanzverwaltung“ ausgezeichnet.

» Die Position ,Prufungsurteil (bis Geschaftsjahr 2017)*
[geninfo.report.audit.certificateOpinion] und deren Unterpositionen wurden mit
»validThrough=2017-12-31" ausgezeichnet.

= Soweit erforderlich wurden die Auszeichnungen der Oberpositionen an die
Unterpositionen oder umgekehrt mit ,notPermittedFor = Einreichung an
Finanzverwaltung“ angeglichen.

2. Anderungen im GAAP / BRA — mehrere Berichtsteile

= Unterhalb der Position ,AufierplanmaRige, Sonderabschreibungen und sonstige Abzlge*
[is.netincome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss.specific] wurde eine neue Position
,<Abzugsbetrag nach § 6b Abs. 3 EStG*
[is.netincome.regular.operating TC.deprAmort.fixAss.specific. EStG6b_3] als Mussfeld in
Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagenspiegel erganzt.

= Die Position ,Nachrangiges Kapital“ wird mangels Anwendungsfalle auf der Aktiv- und
auf der Passivseite sowie in der Kapitalkontenentwicklung mit ,validThrough=2020-12-
30“ ausgezeichnet.
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3. Anderungen im GAAP / BRA —Bilanz

= Unterhalb der Position ,andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung“ wurden
neue Positionen ,PKW* [bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.passengerCars], ,LKW*
[bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.comVehicle], ,sonstige Transportmittel*
[bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.otherTransportMeans] und ,andere Anlagen, Betriebs-
und Geschaftsausstattung, nicht zuordenbar” [bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.misc]
erganzt.

= Die Positionen ,Wertpapiere des Anlagevermdgens, Investmentzertifikate*
[bs.ass.fixAss.fin.securities.mutinvestm] und ,Wertpapiere des Umlaufvermogens,
sonstige Wertpapiere des Umlaufvermégens, Investmentzertifikate innerhalb der
sonstigen Wertpapiere des Umlaufvermégens®
[bs.ass.currAss.securities.other.mutinvestm] wurden in ,Wertpapiere des
Anlagevermdgens, Investmentanteile” und ,Wertpapiere des Umlaufvermdgens, sonstige
Wertpapiere des Umlaufvermégens, Investmentanteile” umbenannt.

= Unterhalb der Position ,Aktive Rechnungsabgrenzungsposten® [bs.ass.prepaidExp]
wurde eine neue Position ,,Agio® [bs.ass.prepaidExp.premium] erganzt und in den
definitionGuidance erlautert: ,Bilanzierung beim Erwerber eines Wertpapiers, das tber
den Nennwert ausgegeben wurde und dieses sog. Aufgeld auf Grundlage einer
wirtschaftlichen Betrachtung als ,Vorab-Zins® zu qualifizieren ist.”

= Die meisten Taxonomie-Positionen aus dem Bereich ,Sonderposten mit Ricklageanteil*
[bs.eqgLiab.pretaxRes] wurden - in Anlehnung an die handelsrechtliche Vorgehensweise
(seit Taxonomie-Version 6.3 nicht mehr nutzbar) - auch fir steuerliche Zwecke an dieser
Stelle nicht mehr zugelassen und damit zeitlich begrenzt (31.12.2019). Bei den
Unterpositionen mit zeitlicher Begrenzung wurde die Mussfeldauszeichnung geléscht und
bei den zugehdrigen Oberpositionen von ,Summenmussfeld* auf ,Mussfeld” geandert.
Taxonomie-Positionen mit gleicher Bezeichnung (aber Anderung des name) wurden bei
den ,Sonstige Sonderposten, andere Sonderposten “ erganzt und damit im Ergebnis
umgruppiert. Durch die Vergabe neuer ,names" ist fur die Datenlieferanten eine
Anpassung des Mapping erforderlich. Ausgenommen sind die Positionen ,steuerfreie
Rucklagen® [bs.eqLiab.pretaxRes.res] und ,steuerrechtliche Sonderabschreibungen®
[bs.egLiab.pretaxRes.specAmort], die fir den BMEL-Abschluss oder fur Altfalle an der
bisherigen Stelle erhalten bleiben missen. Bei diesen beiden Positionen und der
Oberposition wurde die definitionGuidance erganzt: ,Diese Position ist nur fir
Sonderposten zuldssig, die spatestens zum 31.12.2009 oder im Wirtschaftsjahr zum
30.11.2010 gebildet wurden (Art. 66 Abs. 5 EGHGB) und in Folgejahren beibehalten und
fortgefihrt werden (Art. 67 Abs. 3 EGHGB). Nach diesem Zeitpunkt gebildete
Sonderposten sind in Taxonomie-Positionen unterhalb von ,Sonstige Sonderposten,
andere Sonderposten® zu berichten.”

= FuUr steuerliche Zwecke wurde die Position ,Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen, davon gegenuber Gesellschaftern® [bs.eqLiab.liab.trade.shareholders] in
,verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, gegenuber Gesellschaftern®
umbenannt und rechnerisch verknapft.

= Die Oberposition ,Steuerrtickstellungen® [bs.eqLiab.accruals.tax] wurde als
Summenmussfeld und die Position ,Gewerbesteuerrickstellung*
[bs.egLiab.accruals.tax.gewst] als Mussfeld ausgestaltet. Eine Auffangposition wurde
erganzt.
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4. Anderungen im GAAP / BRA - GuV

= Unterhalb der Position ,Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermégens, aulerplanmafige Abschreibungen auf Finanzanlagen®
[is.netincome.regular.fin.netParticipation.amortFinanc.financialsExcept] wurden zwei
neue Auffangpositionen eingefiihrt.

= Bei den fur handelsrechtliche Zwecke eingefiihrten Taxonomie-Positionen ,Ertrage aus
von Organgesellschaften abgefihrten Steuerumlagen®
[is.netincome.regular.fin.netParticipation.incomeTaxAlloc] und ,,Aufwendungen aus der
Organgesellschaft gewahrten Gutschriften aus Steuerumlagen®
[is.netincome.regular.fin.netParticipation.expenseTaxAllocSubsidiary] wurden die
Mussfeldauszeichnungen analog zu anderen Positionen auf gleicher Ebene erganzt.

5. Anderungen in den Berichtsteilen Bilanz, GuV und Anhang der Spezialtaxonomien
(FI, PI, INS)

Alle vorstehenden Anderungen wurden — soweit tibertragbar — analog auch auf die
Spezialtaxonomien Ubertragen.

Taxonomie fir Versicherungsunternehmen (INS-Modul):

= Die Position ,IV. Gesamt Ausgleichsposten® [bsins.eqgLiab.equity.balacingltemTotal]
einschlie3lich der Unterpositionen wurde fur die Branche der Pensions- und
Sterbekassen zugelassen. Die Branchenzulassung fir die Lebens- und
Krankenversicherungen wurde bei der vorgenannten Position einschliellich der
Unterpositionen gesperrt.

= Die Position ,IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Bilanz)* [bsIns.eqLiab.equity.profitLoss]
wurde um folgende Unterpositionen erweitert (keine Mussfelder):

o ,Bilanzgewinn / Bilanzverlust des letzten Stichtags® [bsIns.eqLiab.equity.profit-
Loss.previousBalanceDate]

o ,Kapitalanpassungen® [bsins.eqLiab.equity.profitLoss.movements]

o ,Umschichtungen® [bsins.eqLiab.equity.profitLoss.changePresentYear]

o Zufihrungen / Minderungen Ifd. Jahr” [bsIns.eqLiab.equity.profitLoss.capAdjustment]

Taxonomie fur Kreditinstitute (FI-Modul):

= Die fehlende Rechenregel fir [isBanks.otherOpRevenue.disposalCurrentAssets] wurde
korrigiert.

» Die Position ,12. Eigenkapital, c1) steuerlicher Ausgleichsposten z.B. nach
Betriebsprifung, Entnahmenkorrektur wurde mit einem negativen Rechenzeichen
versehen.

= Zum Ausweis des (nicht verteilten) Bilanzgewinns bei Personengesellschaften wurde
eine neue Position geschaffen: ,12. Eigenkapital, el) Bilanzgewinn bei
Personen(handels)Gesellschaften". Es ist zu beachten, dass die Position auch fur
handelsrechtliche Zwecke zu verwenden ist.

= Das Formblatt 1 der RechKredV sieht den Ausweis des (nicht verteilten) Bilanzgewinns
der Personengeselischaft vor. Fur steuerliche Zwecke hat die Verteilung in der KKE zu
erfolgen.

= Die Position ,12. Eigenkapital, fa) darunter Bilanzgewinn bei

Personen(handels)Gesellschaften" [bsBanks.eqLiab.equity.profitLossPartnerships] wurde
in diesem Zusammenhang geldscht. Dies gilt auch handelsrechtlich.
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= Positionen, die aufgrund der Formblatter der RechKredV zu fihren sind, wurden mit einer
Mussfeldauszeichnung versehen.

= Die definitionGuidance der Position ,,10a. Leasingvermdgen® [bsBanks.ass.leaseAssets]
wurde geldscht.

= |n den steuerlichen Anlagenspiegel wurde die Position ,10a. Leasingvermégen®
aufgenommen. Auch im vollstéandigen Anlagenspiegel fir Banken nach HGB wurde die
Position ,Leasingvermégen” [bsBanks.ass.leaseAssetsFAT] aufgenommen.

» Folgende Positionen wurden geldscht:

o ,6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere*
[bsBanks.ass.shares.investmentPortfolio], die Position ist bereits auf Ebene 3
vorhanden. Positionen auf Ebene 5 wurden entsprechend auf Ebene 4 gehoben.

o /. Rickstellungen; c) andere Ruckstellungen; darunter sonstige Rickstellungen,
kurzfristiger Anteil“ [bsBanks.eqgLiab.accruals.other.upTo1year]

o 7. Ruckstellungen; c) andere Rickstellungen; darunter sonstige Rickstellungen,
langfristiger Anteil“: Die Unterteilung in kurzfristige und langfristige Anteile erscheint
nicht praxisrelevant. Zudem ist eine Auffangposition unter 7c)
[bsBanks.egLiab.accruals.other.other] vorhanden.

» |n der GuV wurden zwei Positionen zur Abbildung des Genussrechtskapitals
aufgenommen:
o ,2.Zinsaufwendungen, darunter Aufwendungen flr Genussrechtskapital mit
Eigenkapitalcharakter” [isBanks.interestExpenses.equityEquivProfitPartCap]
o ,2.Zinsaufwendungen, darunter Aufwendungen fir Genussrechtskapital mit
Fremdkapitalcharakter” [isBanks.interestExpenses.debtEquivProfitPartCap]

= Fur Zwecke der § 6b-Ricklage wurde einen neue GuV-Position aufgenommen:

o ,11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und
Sachanlagen, auf Sachanlagen, darunter Abzugsbetrag nach § 6b Abs. 3 EStG*
[isBanks.deprAmFixAss.tan.allowanceEStGs6b]

o Die definitionGuidance der Position ,Abschreibungen der Periode, davon
aullerplanmafige, Sonderabschreibungen, sonstige Abzlge*®
[accDeprBanks.DeprPeriod.specific] wurde angepasst.

» Die definitionGuidance der Position ,12. Eigenkapital, |) steuerfreie Ricklage nach
InvStG 2018 [bsBanks.eqgLiab.equity.InvStG] wurde wie folgt angepasst:
,In dieser Position sind VerauRerungsgewinne und sonstige Gewinnanderungen aus der
Veraulerungsfiktion ab 2018 zu erfassen; § 56 InvStG*.

» Die Bilanzpositionen ,7. Ruckstellungen, b) Steuerrickstellungen®
[bsBanks.eqLiab.accruals.tax], ,7. Ruckstellungen, b) Steuerrtickstellungen,
Gewerbesteuerriickstellung” [bsBanks.eqgLiab.accruals.tax.gewst], ,7. Ruckstellungen, b)
Steuerrickstellungen, Korperschaftsteuerriickstellung“ [bsBanks.eqLiab.accruals.tax.kst]
wurden als Summenmussfeld bzw. Mussfelder ausgezeichnet.

6. Anderungen im Berichtsteil steuerliche Gewinnermittlung (auRerbilanzielle Zu- und
Abrechnungen)

= Die davon-Position ,Abrechnungen, ertragsteuerlich nicht steuerbare Ertrage, davon
Investitionszulage® [fpl.deductions.nonTaxableProfitsincomeTax.investmentGrants]
wurde gel6scht und stattdessen rechnerisch verknipfte Positionen eingefligt und als
Mussfelder ausgezeichnet.

= Vorsorglich wurde aufgrund des Entwurfs eines ,Gesetzes zur Umsetzung der Anti-
Steuervermeidungsrichtlinie“ eine neue Position ,nicht abziehbare Betriebsausgaben
nach § 4k EStG® [fpl.additions.EStG4k] fur die Rechtsformen EU und PG eingefuhrt und
als Mussfeld ausgezeichnet.






1

~,

_// el Projekt E-Bilanz
\.T?' By Anderungsnachweis zum Taxonomie-Update 2020
'“‘5&\ KONSENS (Taxonomie 6.4)

® Die Steuer-IT

Seite 6 von 6

7. Anderungen im Berichtsteil Ergebnisverwendung

= Aufgrund handelsrechtlicher Vorgaben wurden folgende neue Positionen eingefiigt:

o ,Bilanzgewinn / Bilanzverlust (GuV), Belastung auf Verbindlichkeitenkonten der
Gesellschafter” [incomeUse.gainLoss.releasePartnersLiabAccount]
(notPermittedFor = steuerlich)

o ,Bilanzgewinn / Bilanzverlust (GuV), Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten der
Gesellschafter” [incomeUse.gainLoss.additionPartnersLiabAccount]
(notPermittedFor = steuerlich)

o ,Bilanzgewinn / Bilanzverlust (GuV), Vermégensminderung durch Abspaltung®
[incomeUse.gainLoss.assReductionSpinOff]

= Bei den neuen, handelsrechtlichen Taxonomie-Positionen wurden folgende zwei
Positionen fir steuerliche Zwecke gesperrt und die definitionGuidance erganzt:

o ,Bilanzgewinn / Bilanzverlust (GuV), Enthahmen aus Genussrechtskapital®
[incomeUse.gainLoss.releaseProfitPartCap]: ,Eine Minderung von
Genussrechtskapital aufgrund einer Verlustbeteiligung ist stets in einer
Ertragsposition (Ertrag aus der Herabsetzung des Genussrechtskapitals)
auszuweisen.”

o ,Bilanzgewinn / Bilanzverlust (GuV), Wiederauffiillung des Genussrechtskapitals*
[incomeUse.gainLoss.additionProfPartCap]: ,Eine Wiederauffullung von
Genussrechtskapital aufgrund einer Gewinnbeteiligung ist stets in einer
Aufwandsposition (Aufwendungen aus der Wiederauffillung des
Genussrechtskapitals) auszuweisen.*

8. Anderungen im Berichtsteil Steuerliche Gewinnermittlung fiir besondere Félle

Zwei Positionen zur Wertermittlung wurden wie die zugehérige Oberposition auf die
Rechtsform der Kérperschaften beschrankt:

= ,Wert der GuV-Position fur wirtschaftlichen Geschéftsbetrieb / Betrieb gewerblicher Art

.[DeterminationOfTaxablelncomeSpec.forProfitOrganisationsAndUtilities.IncomeState
nt.valueOfltem]

= wirtschaftlicher Geschéftsbetrieb / Betrieb gewerblicher Art [Dimension]*

me

[piTitle.DeterminationOfTaxablelncomeSpec.forProfitOrganisationsAndUltilities.IncomeSt

atement]

(Die bestehenden ERIC-Priifungen unterbinden bereits die Ubermittlung der Positionen fur

Personengesellschaften und Einzelunternehmen.)

9. Anderungen im Berichtsteil steuerlicher Betriebsvermdgensvergleich

Wie mit BMF-Schreiben vom 06.06.2018 (BStBI | S. 714) angekiindigt, ist ab der Taxonomie-

Version 6.4 der Berichtsteil ,Steuerlicher Betriebsvermdgensvergleich® verpflichtend
werthaltig zu Ubermitteln. Aus diesem Grund wurde die Mussfeld-Auszeichnung der
entsprechenden Taxonomie-Paositionen vorgenommen. Begleitend hierzu wurden zudem
entsprechende ERiIC-Regeln in den Technischen Leitfaden zur Taxonomie-Version 6.4
aufgenommen.

Die entsprechende Mussfeld-Auszeichnung der Position im GCD-Modul zur Ankindigung
des Berichtsbestandteils ,Steuerlicher Betriebsvermdgensvergleich® ist versehentlich
unterblieben und wird in der Taxonomie 6.5 nachgeholt.







BFH Bundesfinanzhof ®
Urteil vom 07. Mai 2020, VR 1/18

Vorsteuerabzug fiir die Badrenovierung eines an den Arbeitgeber vermieteten Home-Office
ECLI:DE:BFH:2020:U.070520.VR1.18.0

BFH V. Senat

UStG § 15Abs 1S 1 Nr1,EGRL 112/2006 Art 168 Buchst a, EGRL 112/2006 Art 176 Abs 1S 2 ,EStG&§ 12 Nr 1, FGO &
127 ,FGO & 11,FGO&68S1,FGO§116,FGO§121S1,A0 & 155Abs3S1,UStG & 2, BGB §§ 741ff, BGB § 741, UStG

VZ 2012

vorgehend FG Kéln, 03. August 2016, Az: 5 K 2515/14

Leitsatze

1. Bei Aufwendungen zur Renovierung eines an den Arbeitgeber vermieteten Home-Office besteht der fiir den
Vorsteuerabzug erforderliche direkte und unmittelbare Zusammenhang mit den Vermietungsumsatzen, soweit das Home-
Office beruflich genutzt wird.

2. Im Falle einer Burotatigkeit kann sich die berufliche Nutzung des Home-Office auch auf einen Sanitarraum erstrecken,
nicht jedoch auf ein mit Dusche und Badewanne ausgestattetes Badezimmer.

Tenor

Die Revision der Klager gegen das Urteil des Finanzgerichts Koln vom 03.08.2016 - 5 K 2515/14 wird als unbegriindet
zuruickgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kldger zu tragen.

Tatbestand

1 Streitig ist noch, ob die Kldger und Revisionskliger (Kldger) im Jahr 2012 (Streitjahr) die Vorsteuer aus
Erhaltungsaufwendungen fiir das Badezimmer einer als Home-Office vermieteten Wohnung in Hohe von (weiteren)
1.419,54 € abziehen konnen.

2 Die Kliger sind zu jeweils 50 % Eigentiimer eines Zweifamilienhauses. Das Haus besteht aus der von den Kligern
selbstgenutzten Wohnung im Erdgeschoss und einer weiteren Wohnung im Souterrain. Letztgenannte Wohnung (das
Home-Office) wurde gemaf} Mietvertrag vom ... von "den Eheleuten X und Y" --den Klagern-- umsatzsteuerpflichtig an
den Arbeitgeber des Klagers zu 2. vermietet. Der Klager zu 2. geht seiner Arbeitstatigkeit von dem Home-Office aus
nach.

3 Im Streitjahr renovierten die Kliger das Home-Office und bezogen hierfiir Leistungen im Wert von insgesamt
31.073 €, von denen 25.780,66 € auf die Renovierung des Badezimmers entfielen.
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Am 20.09.2013 gaben die Klager die Umsatzsteuererkldarung 2012 ab und erklarten Vorsteuerbetrage von insgesamt
2.992,98 €, von denen 2.355,98 € auf die Erhaltungsaufwendungen fiir das Badezimmer entfielen. Insgesamt erklarten
die Klager einen Vorsteuerliberschuss in Hohe von 2.080,98 €, den der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt
--FA--) in der Folge zunachst erstattete.

5 Im Zuge einer Ortsbesichtigung stellte das FA u.a. fest, dass das Badezimmer des Home-Office und das Badezimmer in
der privat genutzten Wohnung Uber eine ahnlich gehobene Ausstattung verfiigten. Das FA ordnete daher das
Badezimmer des Home-Office dem privaten Bereich zu.

6  Mit Umsatzsteuerbescheid 2012 vom 09.12.2013 dnderte das FA die Steuerfestsetzung und kiirzte die abziehbaren
Vorsteuerbetrage u.a. um die Betrage, die auf die Erhaltungsaufwendungen fiir das Badezimmer entfielen.

7 Den Einspruch der Klager wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 04.08.2014 als unbegriindet zuriick. Das
Badezimmer des Home-Office sei dem privaten Bereich zuzuordnen. Daher bestehe einkommensteuerrechtlich nach
§ 12 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) ein Abzugsverbot der darauf entfallenden Aufwendungen. Dies fihre
gemaf & 15 Abs. 1a Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (UStG) zum Ausschluss
des Vorsteuerabzugs.

8  Der hiergegen --und zugleich gegen den Einkommensteuerbescheid 2012 der zusammenveranlagten Kldger--
gerichteten Klage gab das Finanzgericht (FG) mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2017, 831
verdffentlichten Urteil teilweise statt.

9 Die von den Kldgern im Zuge der Badrenovierung getragene Umsatzsteuer sei (nur) insoweit als Vorsteuer nach § 15
Abs. 1 UStG abzuziehen, als die entsprechenden Kosten einkommensteuerrechtlich als Werbungskosten der Einkiinfte
aus Vermietung und Verpachtung zu berlcksichtigen seien. Einkommensteuerrechtlich seien jedoch nicht die
Aufwendungen fir ein vollstandig ausgestattetes Badezimmer, sondern lediglich die Kosten der Sanitareinrichtung in
Form einer Toilette nebst Waschbecken abzusetzen. Im Wege der Schatzung sei ein Nettogesamtbetrag in Hohe von
4.928,65 € zu berlicksichtigen, bestehend aus einem angemessenen Betrag flr die Anschaffung eines WCs nebst
Waschbecken, Handtuchhalter und Seifenspender usw. in Hohe von 1.350 €, den Kosten fiir Badezimmerfenster,
Rollladen und Tur in Hohe von 558 € sowie --ausgehend von dem fir die Nutzung als Toilette erforderlichen
Flachenanteil von 2,2 gm-- im Ubrigen 1/3 der Kosten fiir die Badrenovierung. Darauf entfielen abzugsfihige weitere
Vorsteuern in Hohe von (lediglich) 936,44 €.

10  Hiergegen wenden sich die Kliger mit der durch Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 15.03.2017 -
IX B 103/16 zugelassenen Revision, mit der sie der Sache nach die Verletzung materiellen Rechts riigen.

11 Zur Begriindung fiihren sie aus, dass Gegenstand der Vermietung die Einliegerwohnung in ihrem Zweifamilienhaus
gewesen sei und dass diese Vermietung --auch nach Ansicht des FG-- im Interesse des Arbeitgebers erfolgt sei. Fur
eine Aufteilung der Werbungskosten sei daher kein Raum.

12 Die Kliger beantragen sinngemag,
das Urteil des FG Koln vom 03.08.2016 - 5 K 2515/14 aufzuheben und den Umsatzsteuerbescheid 2012 vom
09.12.2013 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 04.08.2014 dahingehend abzuandern, dass die
Vorsteuerbetrage aus dem Erhaltungsaufwand fiir das Badezimmer in voller Hohe abgezogen werden.
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13 Das FA beantragt,
die Revision als unbegriindet zurlickzuweisen.

14 Soweit das FG die Klage abgewiesen habe, sei es zu Recht von privat veranlassten Aufwendungen ausgegangen, die
nach & 12 Nr. 1 Satz 2 EStG nicht zu beriicksichtigen seien. Insoweit scheide auch ein Vorsteuerabzug nach & 15
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG aus, da die geschuldete Steuer bezlglich der nicht im Arbeitgeberinteresse
vermieteten Badezimmerteile nicht im Zusammenhang mit Lieferungen und sonstigen Leistungen stehe, die von den
leistenden Unternehmern fur das Unternehmen der Klager ausgefiihrt worden seien.

15 Wihrend des Verfahrens liber die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision hat das FA den
Umsatzsteuerbescheid 2012 vom 09.12.2013 unter Verweis auf das FG-Urteil durch Bescheid vom 14.09.2016
geandert.

16  Nach der Zulassung der Revision hat der BFH mit Beschluss vom 09.01.2018 - IX R 9/17 (nicht verdffentlicht) das
hiesige Verfahren wegen Umsatzsteuer 2012, das zunachst gemeinsam mit dem Parallelverfahren wegen
Einkommensteuer 2012 gefiuihrt worden war, abgetrennt und an den erkennenden Senat abgegeben.

17  Die Beteiligten haben mit ihren Schriftsitzen vom 20.03.2020 (FA) und vom 14.04.2020 (Kliger) mitgeteilt, dass sie
einer Entscheidung ohne mindliche Verhandlung zustimmen.

Entscheidungsgrunde

18 Der im Laufe des Verfahrens iiber die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision ergangene
Anderungsbescheid vom 14.09.2016 gibt keinen Anlass dazu, die Vorentscheidung nach & 127 der
Finanzgerichtsordnung (FGO) aus verfahrensrechtlichen Griinden aufzuheben und die Sache zur erneuten
Verhandlung und Entscheidung an das FG zuriickzuverweisen. Denn der Anderungsbescheid ist entsprechend §§ 121
Satz 1, 68 Satz 1 FGO bereits im Laufe des Verfahrens der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision
Verfahrensgegenstand geworden, sodass es an einer Anderung des Verfahrensgegenstandes "wahrend des
Revisionsverfahrens” fehlt.

19 Auch fiir eine entsprechende Anwendung des & 127 FGO ist kein Raum. Denn es fehlt an der hierfiir erforderlichen
vergleichbaren Interessenlage, nachdem bereits im Verfahren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision
entsprechend & 127 FGO Uber die Aufhebung der Vorentscheidung und die Zurlickverweisung der Sache an das FG zu
entscheiden war (s. hierzu Senatsbeschluss vom 30.04.2009 - V B 193/07, juris, unter |1.1.; BFH-Beschliisse vom
15.10.2008 - X B 60/07, BFH/NV 2009, 205, unter 1l.1.b, und vom 21.05.2015 - IX B 132/14, BFH/NV 2015, 1688).

20 Die Revision der Kléger ist unbegriindet und daher zuriickzuweisen (& 126 Abs. 2 FGO). Wie das FG im Ergebnis
zutreffend entschieden hat, steht den Klagern ein weitergehender Vorsteuerabzug als vom FG bejaht nicht zu.

21
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1. a) Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG kann der Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer fir Leistungen, die
von einem anderen Unternehmer fur sein Unternehmen ausgefiihrt worden sind, als Vorsteuer abziehen.
Unionsrechtlich beruht dies auf Art. 168 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 Uber das
gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL).

Der Unternehmer ist nach diesen Vorschriften zum Vorsteuerabzug berechtigt, soweit er Leistungen fiir sein
Unternehmen (§ 2 Abs. 1 UStG, Art. 9 MwStSystRL) und damit flir seine wirtschaftlichen Tatigkeiten zur Erbringung
entgeltlicher Leistungen (8§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, Art. 2 Abs. 1 Buchst. a und ¢ MwStSystRL) zu verwenden beabsichtigt.
Dementsprechend ist nach Art. 176 Abs. 1 Satz 2 MwStSystRL das Recht zum Vorsteuerabzug fiir diejenigen
Ausgaben ausgeschlossen, die keinen streng geschaftlichen Charakter haben.

Fir die Zurechnung einer Eingangsleistung zu der unternehmerischen Tatigkeit des Steuerpflichtigen muss ein
direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsumsatz vorliegen (Senatsurteil vom
09.02.2012 - V R 40/10, BFHE 236, 258, BStBL 11 2012, 844, Rz 21, m.w.N. zur Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europdischen Union --EuGH-- und des BFH). Dies setzt nach standiger Rechtsprechung voraus, dass die
Aufwendungen zu den Kostenelementen der zum Abzug berechtigenden Ausgangsumsatze gehdren (vgl. z.B.
Senatsurteile vom 13.11.2019 - V R 5/18, zur amtlichen Veroffentlichung bestimmt, BStBL || 2020, 136, Rz 25, und in
BFHE 236, 258, BStBL Il 2012, 844, Rz 22; EuGH-Urteil Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments vom
14.09.2017 - C-132/16, EU:C:2017:683, Rz 29, Hochstrichterliche Finanzrechtsprechung 2017, 1079).

b) Bei Aufwendungen zur Renovierung eines an den Arbeitgeber vermieteten Home-Office besteht der flr den
Vorsteuerabzug erforderliche direkte und unmittelbare Zusammenhang mit den Vermietungsumsatzen, soweit das
Home-Office beruflich genutzt wird. Bei einer Blrotatigkeit kann sich die berufliche Nutzung des Home-Office auch
auf einen Sanitarraum erstrecken, nicht jedoch auf ein mit Dusche und Badewanne ausgestattetes Badezimmer.
Demnach besteht der direkte und unmittelbare Zusammenhang mit den Vermietungsumsatzen der Klager bei dem
hier noch streitigen Teil der Erhaltungsaufwendungen flr das Badezimmer des Home-Office nicht, wie das FG im
Ergebnis zutreffend entschieden hat.

aa) Der erkennende Senat versteht die tatsachliche Wirdigung des FG dahingehend, dass die Vermietung durch die
Klager an den Arbeitgeber des Klagers zu 2. dazu diente, es dem Arbeitgeber zu ermdglichen, dem Klager zu 2. ein
sog. Home-Office zur Verfligung zu stellen. Gegen die umsatzsteuerrechtliche Anerkennung einer derartigen
Vermietung durch die Klager zum Zwecke einer Rickuberlassung an den Klager zu 2. fur eine berufliche Nutzung
bestehen grundsatzlich keine Bedenken.

bb) Jedoch erstreckt sich die berufliche Nutzung des Home-Office bei einer Biirotatigkeit nicht auf die Dusche und
die Badewanne.

Das FG hat festgestellt, dass es insoweit an einer beruflichen Nutzung fehlt, als die Vorgaben des Arbeitgebers zur
Ausstattung des Home-Office lediglich das Vorhandensein einer Sanitareinrichtung umfassten und dass die Miete
trotz der umfassenden Renovierung des Badezimmers nicht erhdht wurde. Hieraus folgt, dass der noch streitige Teil
der Aufwendungen fiir die Badezimmerrenovierung gerade nicht zu den Kostenelementen der Umsatze aus der
Vermietung an den Arbeitgeber des Klagers zu 2. gehort. Vielmehr unterstreichen die genannten Feststellungen den
privaten Charakter dieses Aufwands, weil sie keinerlei Zusammenhang zwischen der Ausstattung des Badezimmers
mit Dusche und Badewanne und der Anmietung des Home-Office durch den Arbeitgeber erkennen lassen.
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Zudem ist zu berlcksichtigen, dass Geschaftsgrundlage der Vermietung an den Arbeitgeber die Rickiiberlassung
durch den Arbeitgeber fur dienstliche Zwecke war. Handelt es sich hierbei --wie im Streitfall-- um eine Blrotatigkeit,
kann zur Nutzungsuberlassung auch ein Sanitarraum, wie etwa eine Toilette, gehdren. Nichts spricht indes dafir,
dass der Arbeitgeber in einem solchen Fall Raumlichkeiten anmietet, um seinem Arbeitnehmer die --dienstlich
veranlasste-- Nutzung einer Dusche und Badewanne zu ermdoglichen.

29  2.1m Ubrigen hélt der Senat daran fest, dass eine Bruchteilsgemeinschaft nicht Unternehmer und damit auch nicht
zum Vorsteuerabzug berechtigt sein kann (Senatsurteil vom 22.11.2018 - V R 65/17, BFHE 263, 90, Leitsatz; vgl. auch
Schlussantrage der Generalanwaltin Kokott vom 23.04.2020 in der Rechtssache XT - C-312/19, EU:C:2020:310,

Rz 34 ff.; s. zum Meinungsstand einerseits Widmann, Zeitschrift fiir das gesamte Mehrwertsteuerrecht --MwStR--
2019, 241; Wager, Umsatzsteuer-Rundschau --UR-- 2020, 85, 86, und andererseits Sterzinger, MwStR 2019, 298, 301;
BeckOK UStG/Muller, 24. Ed. [19.02.2020] UStG & 2 Rn. 106.1) und dass eine entscheidungserhebliche Divergenz i.S.
von & 11 FGO zur Rechtsprechung des Xl. Senats nicht besteht (Senatsurteil in BFHE 263, 90, Rz 28 ff.; a.A. Lange,

UR 2019, 361, und Stadie, UR 2019, 529). Auf dieser Grundlage kann es sich bei der gegeniiber den beiden Klagern
als Miteigentimern ergangenen Steuerfestsetzung um zusammengefasste Steuerbescheide nach § 155 Abs. 3 Satz 1
der Abgabenordnung handeln.

30 3. Der Senat entscheidet im Einverstindnis der Beteiligten durch Urteil ohne miindliche Verhandlung (§ 90 Abs. 2
i.V.m. § 121 Satz 1 FGO).

31 4. Die Kostenentscheidung beruht auf & 135 Abs. 2 FGO.
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BFH Bundesfinanzhof ®
Beschluss vom 07. Mai 2020, VR 14/19

Keine Masseverbindlichkeit bei vorlaufiger Eigenverwaltung
ECLI:DE:BFH:2020:B.070520.VR14.19.0

BFH V. Senat

InsO & 55 Abs 2, InsO & 55 Abs 4, InsO & 270a, InsO & 270 Abs 1 S 2, AEUV Art 107 Abs 1

vorgehend FG Minster, 12. Marz 2019, Az: 15 K 1535/18 U

Leitsatze

Der Umsatzsteueranspruch flr einen Besteuerungszeitraum, in dem der Unternehmer einem Er6ffnungsverfahren mit
vorlaufiger Eigenverwaltung nach § 270a InsO unterliegt, ist weder nach § 55 Abs. 2 InsO noch nach § 55 Abs. 4 InsO eine
Masseverbindlichkeit; auch eine analoge Anwendung dieser Vorschriften kommt nicht in Betracht (Anschluss an BGH vom
22.11.2018 - IX ZR 167/16, BGHZ 220, 243).

Tenor

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Munster vom 12.03.2019 - 15 K 1535/18 U wird als
unbegriindet zurlickgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Tatbestand

1 Der Kliger und Revisionsbeklagte (Kldger) ist Insolvenzverwalter im Insolvenzverfahren der X GmbH (GmbH).

2 Die GmbH hatte als Insolvenzschuldner am 13.12.2016 die Erffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung
gemaf & 270a der Insolvenzordnung (InsO) beantragt. Das zustandige Amtsgericht bestellte den Klager mit Beschluss
vom selben Tag zum vorlaufigen Sachwalter.

3 Mit Beschluss vom 01.09.2017 wurde iiber das Vermdgen der GmbH das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung
eroffnet. Nach dem Beschluss war die GmbH berechtigt, unter Aufsicht des Sachwalters die Insolvenzmasse zu
verwalten und uber sie zu verfligen (88 270 bis 285 Ins0). Zum Sachwalter wurde wiederum der Klager bestellt.

4 Nachdem der Beklagte und Revisionskliger (das Finanzamt --FA--) die durch die GmbH am 18.04.2017 geleistete
Umsatzsteuer-Vorauszahlung fuir Februar 2017 nach insolvenzrechtlicher Anfechtung am 22.09.2017 an die GmbH
wieder ausgekehrt hatte, setzte es durch Bescheid vom 24.11.2017, der an die GmbH unter deren Massesteuernummer
adressiert war, die Umsatzsteuer-Vorauszahlung fur Februar 2017 in Héhe des unstreitigen Betrages von 6.771,42 €
fest. In der Anlage zu diesem Bescheid teilte es mit, dass eine Masseverbindlichkeit nach §§ 270a, 270 Abs. 1 Satz 2
i.V.m. § 55 Abs. 4 InsO festgesetzt werde. Zugleich meldete das FA die streitgegenstandliche Forderung auch als
Insolvenzforderung an, da es sich Uber deren insolvenzrechtliche Qualifizierung nicht sicher war.
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Mit einem notariell beurkundeten Kaufvertrag vom 27.11.2017 verdufierte die GmbH wesentliche, dem Betrieb ihres
Unternehmens dienende Aktiva an einen Erwerber zum Zwecke der Fortfilhrung des Geschaftsbetriebes.

Durch Beschluss vom 31.01.2018 hob das Amtsgericht die Anordnung der Eigenverwaltung auf und bestellte den
Klager zum Insolvenzverwalter Uber das Vermogen der GmbH. Bereits zuvor war beim FA die Zahlung eines auf
Steuerverbindlichkeiten der GmbH entfallenden Gesamtbetrages in Hohe von 250.022,60 € eingegangen, der auch
den auf die Zahlung zur Umsatzsteuer fur Februar 2017 entfallenden Betrag umfasste.

Der von der GmbH in Eigenverwaltung erhobene Einspruch gegen die Festsetzung zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung
fiir Februar 2017 vom 24.11.2017 blieb erfolglos.

Demgegenuber gab das Finanzgericht (FG) der Klage statt. Nach seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG)
2019, 996 verdffentlichten Urteil liegt unter Berticksichtigung des Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH) vom
22.11.2018 - IX ZR 167/16 (BGHZ 220, 243) keine Masseverbindlichkeit vor.

Hiergegen wendet sich das FA mit der Revision. Auf die Erstattung der zundchst geleisteten Zahlung aufgrund des
Anfechtungsbegehrens komme es nicht an, da es sich bei der Insolvenzanfechtung um ein zivilrechtliches Verfahren
handele. Nach §8§ 270a, 270 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 55 Abs. 4 InsO handele es sich um eine Masseverbindlichkeit. § 55
Abs. 4 InsO sei auch auf das Verfahren der vorlaufigen Eigenverwaltung anzuwenden. Auch dem vorlaufig
eigenverwaltenden Insolvenzschuldner komme die Stellung eines vorlaufigen Insolvenzverwalters zu. Auch er habe
nach dem Glaubigerinteresse zu handeln. Die Vorschriften fiir das in Fremdverwaltung abgewickelte
Insolvenzverfahren seien auf das Eigenverwaltungsverfahren angepasst anzuwenden. Der Schuldner trete so an die
Stelle des Insolvenzverwalters. Dementsprechend konne der eigenverwaltende Schuldner im erdffneten
Insolvenzverfahren Masseverbindlichkeiten nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO begrtinden. Daher miisse auch § 55 Abs. 4 InsO
auf das Verfahren der vorlaufigen Eigenverwaltung angewendet werden. An die Stelle des vorldufigen
Insolvenzverwalters trete der vorlaufig eigenverwaltende Schuldner. Auf den Fall des Zustimmungsvorbehalts komme
es nicht an. Dass es fur die Begrindung von Masseverbindlichkeiten nach & 270a InsO einer gerichtlichen
Ermachtigung bedirfe, sei unerheblich, da es hierauf fir § 55 Abs. 4 InsO nicht ankomme. Daher reiche es fiir die
Anwendung dieser Vorschrift aus, dass der vorlaufig eigenverwaltende Schuldner wahrend des Eréffnungsverfahrens
Forderungen einziehe und hierdurch Steuern begriindet werden. Zumindest sei & 55 Abs. 4 InsO aber analog
anzuwenden. Es liege eine planwidrige Gesetzesliicke vor. Diese ergebe sich aus § 270b Abs. 3 InsO. Es liege auch die
erforderliche vergleichbare Interessenlage vor. Zu beachten sei auch die Bedeutung des allgemeinen
Gleichheitssatzes. Unionsrechtlich sei ein Besteuerungsverzicht nicht zuléssig. Im Ubrigen komme es ansonsten zu
einem Missbrauch von Gestaltungsmaoglichkeiten. Das FG habe auch gegen & 96 Abs. 1 Satz 1 der
Finanzgerichtsordnung (FGO) verstofen, da es insoweit die fortwahrende Verlangerung der vorlaufigen
Eigenverwaltung aufier Betracht gelassen habe. Zumindest liege eine Masseverbindlichkeit nach & 55 Abs. 2 InsO vor.
Das Eigenverwaltungsverfahren kdnne auch bei fehlender Sanierungsabsicht durchgefiihrt werden. Es stehe auch nicht
sanierungsfahigen Unternehmen offen. Die vom BGH zur Begriindung herangezogene Maglichkeit von
Einzelermdchtigungen werde zugunsten des FA nicht ausgelibt, da es als lastiger Glaubiger betrachtet werde, so dass
es zu einer einseitigen Benachteiligung des Fiskalglaubigers komme.

Das FA beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Der Kldger beantragt,
die Revision zurlickzuweisen.
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12§55 Abs. 4 InsO sei nicht unmittelbar anwendbar. Aus der Pflichtenstellung des Schuldners im
Eigenverwaltungsverfahren ergebe sich keine Gleichstellung mit einem vorlaufigen Insolvenzverwalter. Eine
planwidrige Gesetzesliicke liege nicht vor. § 270b Abs. 3 InsO komme keine Bedeutung zu. Eine vergleichbare
Interessenlage bestehe nicht, da der Schuldner im eigenverwalteten Er6ffnungsverfahren autonom handele. Aus
einem vorlaufigen Eigenverwaltungsverfahren tber einen Zeitraum von acht Monaten ergebe sich kein
Gestaltungsmissbrauch. Mafigeblich seien die Sanierungsbemiihungen gewesen.

Entscheidungsgrinde

13 Die Entscheidung ergeht gemiR § 126a FGO. Der Senat hilt einstimmig die Revision des FA fiir unbegriindet und
eine mundliche Verhandlung nicht fur erforderlich. Die Beteiligten sind davon unterrichtet worden und hatten
Gelegenheit zur Stellungnahme, wobei das FA keine Riicknahme des Rechtsmittels erklart hat. Das FG hat zutreffend
entschieden, dass der Umsatzsteueranspruch flr einen Voranmeldungs- oder Besteuerungszeitraum, in dem der
Unternehmer einem Eroffnungsverfahren mit vorlaufiger Eigenverwaltung nach & 270a InsO unterliegt, weder nach
§ 55 Abs. 2 InsO noch nach & 55 Abs. 4 InsO eine Masseverbindlichkeit ist; auch eine analoge Anwendung dieser
Vorschriften kommt nicht in Betracht.

14 1.Es liegen keine Masseverbindlichkeiten nach & 55 Abs. 2 und Abs. 4 InsO vor.

15 Nach & 55 Abs. 2 Satz 1 InsO gelten Verbindlichkeiten, die von einem vorldufigen Insolvenzverwalter begriindet
worden sind, auf den die Verfligungsbefugnis tiber das Vermdgen des Schuldners ibergegangen ist, nach der
Eroffnung des Verfahrens als Masseverbindlichkeiten. Gleiches gilt gemafd § 55 Abs. 4 InsO fiir die Verbindlichkeiten
des Insolvenzschuldners aus dem Steuerschuldverhaltnis, die von einem vorldufigen Insolvenzverwalter oder vom
Schuldner mit Zustimmung eines vorlaufigen Insolvenzverwalters begriindet worden sind.

16  Fiir eine unmittelbare Anwendung von & 55 Abs. 2 und Abs. 4 InsO fehlt es im Streitfall bereits an der
Grundvoraussetzung der Bestellung eines vorlaufigen Insolvenzverwalters.

17 2. Weder & 55 Abs. 2 InsO noch & 55 Abs. 4 InsO sind auf ein Eréffnungsverfahren mit vorldufiger Eigenverwaltung
nach § 270a InsO analog anzuwenden. Der erkennende Senat schlief3t sich dabei dem vom FA angegriffenen BGH-
Urteil in BGHZ 220, 243 an.

18 a) Mit seinen Einwendungen hiergegen lasst das FA die Unterschiede auRer Betracht, die zwischen einem
Eroffnungsverfahren mit den in & 55 Abs. 2 und Abs. 4 InsO genannten vorlaufigen Insolvenzverwaltern und dem
Eroffnungsverfahren in vorlaufiger Eigenverwaltung bestehen.

19 aa) & 55 Abs. 2 und Abs. 4 InsO setzen die Bestellung eines vorldufigen Insolvenzverwalters durch das
Insolvenzgericht voraus (§ 21 Abs. 2 Nr. 1 InsO), dem entweder die Befugnisse nach & 21 Abs. 2 Nr. 2 Alternative 1
i.V.m. & 22 Abs. 1 InsO mit der Rechtsfolge des & 55 Abs. 2 InsO zustehen oder dem das Insolvenzgericht die
Befugnisse nach § 21 Abs. 2 Nr. 2 Alternative 2 i.V.m. § 22 Abs. 2 InsO mit der Rechtsfolge des & 55 Abs. 4 InsO
zugewiesen hat.
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20 Diese vorlaufigen Insolvenzverwalter Uben die ihnen aufgrund ihrer Bestellung zugewiesenen Amtsbefugnisse aus
und begriinden daher --wie bei einer Amtstatigkeit in einem erdffneten Verfahren, die auch bei einem in
Eigenverwaltung eroffneten Insolvenzverfahren vorliegt (Senatsurteil vom 27.09.2018 - VR 45/16, BFHE 262, 214,
BStBL Il 2019, 356, Rz 29)-- zu Lasten eines spater eroffneten Insolvenzverfahrens Masseverbindlichkeiten.

21 bb) Demgegeniiber stehen dem Insolvenzschuldner im vorldufigen Eigenverwaltungsverfahren die Verwaltungs- und
Verfligungsbefugnisse Uber sein Vermdgen aus eigenem Recht zu, soweit das Insolvenzgericht keine beschrankenden
Anordnungen erlasst. Anders als im eroffneten Verfahren kann entgegen der Auffassung des FA auch nicht durch den
Verweis auf die allgemeinen Vorschriften in & 270 Abs. 1 Satz 2 InsO abgeleitet werden, dass der Schuldner in der
vorlaufigen Eigenverwaltung --wie der Eigenverwalter im eroffneten Verfahren (Senatsurteil in BFHE 262, 214, BStBL
112019, 356, Rz 29)-- als sein eigener vorlaufiger Insolvenzverwalter anzusehen ist.

22 Andert somit der auf Eréffnung in Eigenverwaltung gerichtete Antrag (88 13, 270a InsO) nichts daran, dass der
Schuldner aus eigenem Recht handelt, ist dieser Antrag fur die insolvenzrechtliche Einordnung der bis zur
Verfahrenseroffnung begriindeten Vermogensanspriiche als Insolvenzforderung (§ 38 InsO) ohne Bedeutung. Daher
gilt in Bezug auf die insolvenzrechtliche Einordnung fiir die nach einer derartigen Antragstellung begriindeten
Vermogensanspriche (vorliegend aus § 13a Abs. 1 Nr. 1 des Umsatzsteuergesetzes) dasselbe wie zuvor.

23 cc) Die Bestellung eines vorldufigen Sachwalters nach & 270a Abs. 1 Satz 2 InsO andert hieran nichts, da diesem die
bloRRen Befugnisse der §8 274 f. InsO zustehen, die denen der vorstehend genannten vorlaufigen Insolvenzverwalter
in keiner Weise entsprechen.

24 p) Zudem fehlt es fiir eine Analogie bereits an einer planwidrigen Unvollstandigkeit der gesetzlichen Regelung (BGH-
Urteil in BGHZ 220, 243).

25 Der erkennende Senat weist hierzu erganzend darauf hin, dass Insolvenzgldubiger gemaf § 87 InsO nach Eréffnung
des Insolvenzverfahrens ihre Insolvenzforderungen i.S. von & 38 InsO und damit ihre zur Zeit der Er6ffnung des
Insolvenzverfahrens gegen den Schuldner "begriindeten” Vermdgensanspriiche nur nach den Vorschriften tUber das
Insolvenzverfahren verfolgen konnen. Daher sind nach § 251 Abs. 3 der Abgabenordnung (AO) Insolvenzforderungen
wahrend eines Insolvenzverfahrens nicht durch Steuerbescheid festzusetzen, sondern nur erforderlichenfalls durch
Verwaltungsakt festzustellen. Demgegentiber sind Masseverbindlichkeiten nach § 55 InsO durch Steuerbescheid
gegenuber dem Insolvenzverwalter geltend zu machen (vgl. Senatsurteil vom 30.04.2009 - V R 1/06, BFHE 226, 130,
BStBL Il 2010, 138).

26 Soweit die Voraussetzungen einer Masseverbindlichkeit nicht vorliegen, folgt hieraus nicht das Vorliegen einer
Regelungslucke, die durch eine Analogie zu einzelnen Bestimmungen des § 55 InsO zu schlieRen ware, sondern die
gesetzlich vorgesehene Anwendung von § 38 InsO. Insoweit betrachtet das FA nicht hinreichend, dass & 38 InsO
grundsatzlich alle bis zur Er6ffnung des Insolvenzverfahrens begriindeten Vermdgensanspriiche erfasst und diese nur
ausnahmsweise im Hinblick auf die in & 55 Abs. 2 und Abs. 4 InsO genannten Amtswaltertatigkeiten zu einer
Masseverbindlichkeit erhebt.

27 ) Im Kern verlangt das FA nach einer gesetzlichen Regelung, durch die letztlich alle ab der Stellung eines Antrags
auf Insolvenzerdffnung begriindeten Anspriiche aus dem Steuerschuldverhaltnis --wie bei § 55 Abs. 4 InsO-- im
spater eroffneten Verfahren als Masseverbindlichkeiten zu behandeln sind. Mit der von der Rechtsprechung bei der
Gesetzesauslegung zu beachtenden Wortlautgrenze ist dies nicht vereinbar. Hiergegen sprechen zudem die bereits
dargestellten Unterschiede zwischen vorlaufiger Eigenverwaltung und vorlaufiger Insolvenzverwaltung. Ob der
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Gesetzgeber eine derartige Regelung treffen konnte oder sollte, hat der erkennende Senat nicht zu entscheiden. Auf
die weiteren Uberlegungen des FA zu einem Sanierungserfordernis oder das Unterbleiben von Einzelermachtigungen
zugunsten des in seiner Glaubigerrolle als "lastig" empfundenen FA in der vorldufigen Eigenverwaltung kommt es
nicht an.

3. Die auf vorlaufige Insolvenzverwalter beschrankte Anwendung von & 55 Abs. 4 InsO unter Ausschluss der
vorlaufigen Eigenverwaltung fiihrt entgegen der Auffassung des FA auch nicht zum Vorliegen einer Beihilfe i.S. des
Unionsrechts.

a) Nach Art. 107 Abs. 1 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europdischen Union i.d.F. des Vertrags von Lissabon
zur Anderung des Vertrags (iber die Europdische Union und des Vertrags zur Griindung der Européischen
Gemeinschaft (AEUV) sind, soweit in den Vertragen nicht etwas anderes bestimmt ist, staatliche oder aus staatlichen
Mitteln gewahrte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Beglinstigung bestimmter Unternehmen oder
Produktionszweige den Wettbewerb verfalschen oder zu verfalschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar,
soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeintrachtigen. Die Vorschrift verbietet grundsatzlich selektive
Beihilfen flr bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige (Urteil des Gerichtshofs der Europaischen Union
--EuGH-- P vom 18.07.2013 - C-6/12, EU:C:2013:525, Rz 17, Hochstrichterliche Finanzrechtsprechung 2013, 862, und
Beschluss des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 13.03.2019 - | R 18/19, BFHE 265, 23, Rz 49).

Fir die Einordnung einer nationalen MaRnahme als "staatliche Beihilfe" i.S. von Art. 107 Abs. 1 AEUV muss es sich
erstens um eine staatliche Mafinahme oder eine Mafinahme unter Inanspruchnahme staatlicher Mittel handeln, muss
die Mafsnahme zweitens geeignet sein, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeintrachtigen, muss dem
Beglinstigten drittens durch sie ein selektiver Vorteil gewahrt werden und muss sie viertens den Wettbewerb
verfalschen oder zu verfalschen drohen (EuGH-Urteile Kommission/World Duty Free Group u.a. vom 21.12.2016 - C-
20/15 P und C-21/15 P, EU:C:2016:981, Rz 53, Internationales Steuerrecht --IStR-- 2017, 77, und A-Brauerei vom
19.12.2018 - C-374/17, EU:C:2018:1024, Rz 19, IStR 2019, 70, sowie BFH-Beschluss in BFHE 265, 23, Rz 50).

b) Vorliegend fehlt es an einer selektiv wirkenden staatlichen MaRnahme. Die Einordnung der bis zur
Insolvenzeroffnung begriindeten Anspriiche aus dem Steuerschuldverhaltnis folgt dem sich aus & 251 Abs. 2 Satz 1
AO ergebenden Grundsatz, dass der Steuerglaubiger im Insolvenzfall wie alle anderen Glaubiger behandelt wird.
Durchbrochen wird der hierdurch gewahrleistete Gleichbehandlungsgrundsatz nur durch § 55 Abs. 4 InsO. Die hier
angeordnete Masseverbindlichkeit beruht aber auf einer Amtstatigkeit bereits im Er6ffnungsverfahren, an der es bei
der vorldufigen Eigenverwaltung fehlt, so dass es im Ubrigen beim Regelprinzip des & 38 InsO bleibt. Unabhéngig
von den weiteren Voraussetzungen fehlt es damit jedenfalls an einer selektiven Vorteilsgewahrung.

4. Der vom FA behauptete Verfahrensmangel der Nichtberiicksichtigung des Gesamtergebnisses des Verfahrens
entgegen § 96 Abs. 1 Satz 1 FGO zu dem vom FA behaupteten Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmadglichkeiten nach
§ 42 AO liegt nicht vor. Selbst wenn man in einem hier vorliegenden Er6ffnungsverfahren mit einer Dauer von Uber
acht Monaten angesichts einer vom FA angenommenen durchschnittlichen Verfahrensdauer von nur drei Monaten
einen Gestaltungsmissbrauch sehen sollte, kommt dies im Streitfall, in dem es um den Voranmeldungszeitraum fir
Februar 2017 bei einem in Dezember 2016 gestellten Antrag auf Verfahrenseréffnung geht, nicht in Betracht.

Im Ubrigen besteht fiir das FA die Méglichkeit, einen Antrag auf Aufhebung der Anordnung der Eigenverwaltung
nach § 272 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 InsO zu stellen. Dies kann insbesondere dann gerechtfertigt sein, wenn die
eigentlich nach & 1 Satz 1 InsO dem Insolvenzverfahren vorbehaltene Verwertung des Schuldnervermdgens in das
Eroffnungsverfahren vorgezogen wird oder konkrete Tatsachen dies befiirchten lassen, was im Streitfall durch den
Kaufvertrag vom 27.11.2017 nahegelegt wird.
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34 5. Die Kostenentscheidung beruht auf & 135 Abs. 2 FGO.
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